
Stellungnahme(n) (Stand: 09.05.2023)

Sie betrachten: 17. Änderung des Flächennutzungsplanes für die Stadt Sundern

Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden gem. §3 (1) und §4 (1) BauGB

Zeitraum: 03.04.2023 - 05.05.2023

Behörde: Deutsche Telekom Technik GmbH: Best Mobile - Richtfunk-Trassenauskunft deutschlandweit (T-

NAB)

Frist: 05.05.2023 

Stellungnahme: Erstellt von: Heike Peckelhoff, am: 25.04.2023 , Aktenzeichen: -

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihre Anfrage.

Die Firma Ericsson wurde von der Deutschen Telekom Technik GmbH beauftragt, in ihrem Namen, Anfragen
zum Thema Trassenschutz zu bearbeiten.

Bei den von Ihnen ausgewiesenen Bedarfsflächen hat die Firma Ericsson bezüglich ihres Richtfunks keine
Einwände oder spezielle Planungsvorgaben.
Diese Stellungnahme gilt für Richtfunkverbindungen des Ericsson – Netzes und für Richtfunkverbindungen des
Netzes der Deutschen Telekom. 

Bitte richten Sie Ihre Anfragen ausschließlich per Email an die: bauleitplanung@ericsson.com

Mit freundlichen Grüßen
i.A. Heike Peckelhoff

Ericsson Services GmbH

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -



 
 
 
 
 
 
Stadt Sundern 
Der Bürgermeister 
3.1 � Stadtentwicklung und Umwelt 
59844 Sundern 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
17. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Sundern im Ortsteil Amecke 
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 (1) BauGB 
Ihr Schreiben vom 30.03.2023 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu o. g. Verfahren gebe ich im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung folgende Infor-
mationen und Hinweise: 
 
 
Schutzgut Boden 
 
Informationen zum Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung (Umweltbericht) für 
das Schutzgut Boden, zur Verwendung von Mutterboden sowie zur Nutzung der Karte der 
schutzwürdigen Böden: 
 
Beschreibung und Bewertung des Schutzgutes Boden 
Nach der Karte der schutzwürdigen Böden (3. Auflage) sind im Rahmen der Beschreibung 
und Bewertung des Schutzgutes die betroffenen Böden, deren Bodenschutzstufen und 
Bodenfunktionen zu benennen. Zudem sind die Folgen des Eingriffs auf das Schutzgut 
Boden zu bewerten. 
 
Hinweise zu den Böden im Plangebiet können über die Karte der schutzwürdigen Böden 
auf GEOportal.NRW1 abgerufen werden. 
 
Kompensationsmaßnahmen für den Verlust an schutzwürdigen Böden sind folgender Ver-
öffentlichung zu entnehmen (Kap. 3.7, S. 24): 

                                                           

1 https://www.geoportal.nrw 

Bearbeiter: Christian Dieck 
Durchwahl: 897-499 
E-Mail:  christian.dieck@gd.nrw.de 
Datum:  24. April 2023 

Gesch.-Z.: 31.130/1781/2023 

https://www.geoportal.nrw/


2 

 

 
 Bodenschutz in der Umweltprüfung nach BauGB - Leitfaden für die Praxis der 

Bodenschutzbehörden in der Bauleitplanung2. 
 
Verwendung von Mutterboden 
Nach § 202 BauGB in Verbindung mit DIN 18915 ist bei Errichtung oder Änderung von 
baulichen Anlagen der Oberboden (Mutterboden) in nutzbarem Zustand zu erhalten und 
vor Vernichtung zu schützen. Er ist vordringlich im Plangebiet zu sichern, zur Wiederver-
wendung zu lagern und später wieder einzubauen.  
 
 
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag:  
 

 
(Dieck) 

                                                           

2 https://www.labo-deutschland.de/documents/umweltpruefung_494.pdf 

https://www.labo-deutschland.de/documents/umweltpruefung_494.pdf


Stellungnahme(n) (Stand: 09.05.2023)

Sie betrachten: 17. Änderung des Flächennutzungsplanes für die Stadt Sundern

Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden gem. §3 (1) und §4 (1) BauGB

Zeitraum: 03.04.2023 - 05.05.2023

Behörde: Ruhrverband Arnsberg

Frist: 05.05.2023 

Stellungnahme: Erstellt von: Michael Franke, am: 24.04.2023 , Aktenzeichen: R-N mfa/twe

Die Belange des Ruhrverbandes sind aus abwassertechnischer Sicht nicht betroffen.

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -



Stellungnahme(n) (Stand: 09.05.2023)

Sie betrachten: 17. Änderung des Flächennutzungsplanes für die Stadt Sundern

Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden gem. §3 (1) und §4 (1) BauGB

Zeitraum: 03.04.2023 - 05.05.2023

Behörde: Stadt Sundern: Abt. 3.2 - Verkehrsflächen und Grünanlagen

Frist: 05.05.2023 

Stellungnahme: Erstellt von: Lisa Schröder, am: 05.04.2023 , Aktenzeichen: 17. Änderung des Flächennutzungsplanes für die
Stadt Sundern

Die Abteilung 3.2 - Verkehrsflächen und Grünanlagen stimmt der Änderung des FNP zu. 

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -



Stellungnahme(n) (Stand: 09.05.2023)

Sie betrachten: 17. Änderung des Flächennutzungsplanes für die Stadt Sundern

Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden gem. §3 (1) und §4 (1) BauGB

Zeitraum: 03.04.2023 - 05.05.2023

Behörde: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis (Direktion Verkehr)

Frist: 05.05.2023 

Stellungnahme: Erstellt von: Fabian Gockel, am: 04.04.2023 , Aktenzeichen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Sehr geehrte Damen und Herren,

aus der Sicht der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis bestehen keine Bedenken an dem Bauvorhaben.
Mit freundlichen Grüßen
i.A. Fabian Gockel RBr

Fabian Gockel

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Führungsstelle Verkehr
Am Rautenschemm 2, 59872 Meschede
Tel.: 0291-9020-5014 CN-POL: 07-452-5014
Fax: 0291-9020-5019
fabian.gockel@polizei.nrw.de
FuestVerkehr.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -



Verfahrensart: Flächennutzungsplan

Verfahrensname: 17. Änderung des Flächennutzungsplanes für die Stadt Sundern

Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden gem. §3 (1) und §4 (1)
BauGB

Zeitraum: 03.04.2023 - 05.05.2023

Abwägungstabelle (Stand: 06.09.2023)

Bezirksregierung Arnsberg - Dez. 33 - NL Soest (Ländliche Entwicklung,

Bodenordnung)

Stellungnahme
Erstellt am: 03.04.2023

Gegen die geplante Maßnahme wird aus der Sicht der allgemeinen
Landeskultur / Agrarstruktur und Landentwicklung keine
Einwendung vorgebracht.
Manueller Eintrag:

Keine Abwägung erforderlich.

Anlagen
()

Abwägungsvorschlag
-

Bezirksregierung Arnsberg: Abt. 6 - Bergbau und Energie in NRW

Stellungnahme
Erstellt von: Jörg Habicht, am: 20.04.2023
Aktenzeichen: 65.52.1-2023-143

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Anhang erhalten Sie meine Stellungnahme zu Ihrer Anfrage.

Abwägungsvorschlag
Die Hinweise und Anregungen seitens der Bezirksregierung,
Abteilung 6, Bergbau und Energie werden zur Kenntnis genommen
und im weiteren Verfahren berücksichtigt.

Bezirksregierung Münster: Dezernat 26 (Luftverkehr)

Stellungnahme
Erstellt am: 05.04.2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

aus luftrechtlicher Sicht werden gegen die geplanten Maßnahmen 
keine Bedenken vorgetragen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Andreas Steiner, 05.04.2023
Manueller Eintrag:

Keine Abwägung erforderlich.

Anlagen
()

Abwägungsvorschlag
-

Seite 1 / 6



Deutsche Telekom Technik GmbH: Best Mobile - Richtfunk-Trassenauskunft

deutschlandweit (T-NAB)

Stellungnahme
Erstellt am: 25.04.2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihre Anfrage.

Die Firma Ericsson wurde von der Deutschen Telekom Technik
GmbH beauftragt, in ihrem Namen, Anfragen zum Thema
Trassenschutz zu bearbeiten.

Bei den von Ihnen ausgewiesenen Bedarfsflächen hat die Firma
Ericsson bezüglich ihres Richtfunks keine Einwände oder spezielle
Planungsvorgaben.
Diese Stellungnahme gilt für Richtfunkverbindungen des Ericsson –
Netzes und für Richtfunkverbindungen des Netzes der Deutschen
Telekom. 

Bitte richten Sie Ihre Anfragen ausschließlich per Email an die:
bauleitplanung@ericsson.com

Mit freundlichen Grüßen
i.A. Heike Peckelhoff

Ericsson Services GmbH

Manueller Eintrag:

Keine Abwägung erforderlich.

Anlagen
()

Abwägungsvorschlag
-

Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen Landesbetrieb

Stellungnahme
Erstellt von: Christian Dieck, am: 24.04.2023
Aktenzeichen: 31.130/1781/2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Ihrem Schreiben vom 30.03.2022 bitten Sie zu dem im Betreff
genannten Verfahren um Stellungnahme. Den entsprechenden Text
des Geologischen Dienstes erhalten Sie hiermit als Anlage.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

Christian Dieck
Fachbereich 31 – Geologie, Rohstoffe, Untergrundnutzung

Geologischer Dienst NRW – Landesbetrieb –
De-Greiff-Str. 195 – 47803 Krefeld
Tel. +49 2151 897 499
christian.dieck@gd.nrw.de
https://www.gd.nrw.de

Unsere Hinweise zum Datenschutz finden Sie hier:
https://www.gd.nrw.de/gd_datenschutz.htm

Abwägungsvorschlag
Die Informationen zum Umfang und Detaillierungsgrad der
Umweltprüfung (Umweltbericht) für das Schutzgut Boden, zur
Verwendung von Mutterboden sowie zur Nutzung der Karte der
schutzwürdigen Böden werden zur Kenntnis genommen und
entsprechend im Umweltbericht berücksichtigt

Seite 2 / 6



Hochsauerlandkreis FB 4/FD 41

Stellungnahme
Erstellt von: Hanna Grzenia FD 41, am: 02.05.2023
Aktenzeichen: TOP 32/2023

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Schäfer,

nachstehend die Stellungnahmen / Hinweise der tangierten
Fachdienste:

FD 45 – Wasserwirtschaft
Gewässeraufsicht
Ansprechpartnerin: Frau Filipponi � 0291/94-1633 �
Ina.Filipponi@hochsauerlandkreis.de

Im Planungsgebiet verläuft ein namenloses Gewässer. Entlang des
Gewässers ist ein mindestens 5 m breiter Gewässerrandstreifen,
gemessen ab der Böschungsoberkante des Gewässers, von
jeglicher Nutzung freizuhalten (§ 38 Abs. 3 WHG). Es dürfen
ausschließlich standorttypische Gehölze gepflanzt werden.

Abbildung 1: Skizze Gewässerrandstreifen

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

gez.
Strathmann

Abwägungsvorschlag
Der Hinweis bzgl. des Gewässerschutzstreifens und der
ausschließlichen Nutzung standorttypischer Gehölze wird zur
Kenntnis genommen und entsprechend berücksichtigt.

Industrie- und Handelskammer Arnsberg, Hellweg-Sauerland (Franziska Fretter)

Stellungnahme
Erstellt am: 03.04.2023

Beabsichtigt ist die Darstellung eines Sondergebietes mit der
Zweckbestimmung Ferienhausgebiet F13 in Sundern-Amecke.
Hintergrund ist die geplante Errichtung einer Ferienhausanlage. Im
Parallelverfahren wurde für das Vorhaben die Aufstellung des
Bebauungsplanes Nr. A 26 „Ferienhausanlage Amecke“ eingeleitet.
Die touristische (Weiter-)Entwicklung in Sundern bzw. am Sorpesee
liegt im Interesse der gewerblichen Wirtschaft.
Zum erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der
Umweltprüfung haben wir keine Anregungen und Hinweise.
Manueller Eintrag:

Keine Abwägung erforderlich.

Anlagen
2023-03-04-Stn IHK Arnsberg FNP-17 (s_1680514095_2023-03-
04-stn_ihk_arnsberg_fnp-17._aenderung.pdf)
()

Abwägungsvorschlag
-

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis (Direktion Verkehr)
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Stellungnahme
Erstellt am: 04.04.2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

aus der Sicht der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis bestehen
keine Bedenken an dem Bauvorhaben.
Mit freundlichen Grüßen
i.A. Fabian Gockel RBr

Fabian Gockel

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Führungsstelle Verkehr
Am Rautenschemm 2, 59872 Meschede
Tel.: 0291-9020-5014 CN-POL: 07-452-5014
Fax: 0291-9020-5019
fabian.gockel@polizei.nrw.de
FuestVerkehr.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
Manueller Eintrag:

Keine Abwägung erforderlich.

Anlagen
()

Abwägungsvorschlag
-

Landwirtschaftskammer NRW: Kreisstellen Hochsauerland/Olpe/Siegen-Wittgenstein

Stellungnahme
Erstellt am: 03.04.2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie die Stellungnahme der Landwirtschaftskammer
NRW zu o.g. Planungen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Gez. Stratmann
Manueller Eintrag:

Keine Abwägung erforderlich.

Anlagen
BauPl034_FNP_Sundern_Amecke_17
(s_1680498328_baupl034_fnp_sundern_amecke_17.aend.pdf)
()

Abwägungsvorschlag
-

LWL - Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe
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Stellungnahme
Erstellt von: Melanie Röring, am: 03.04.2023
Aktenzeichen: 1057rö23.eml

Gegen die Planung bestehen aus Sicht der Archäologischen
Denkmalpflege keine grundsätzlichen Bedenken.

Aufgrund der Neufassung des Denkmalschutzgesetzes, die am
01.06.2022 in Kraft getreten ist, bitten wir den Hinweis „Bei
Bodeneingriffen können Bodendenkmäler…“ im Vorentwurf wie
folgt zu aktualisieren:

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder
naturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gräben,
Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der
natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch
Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus
Erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von
Bodendenkmälern ist der Stadt/Gemeinde als Untere
Denkmalbehörde und/oder der LWL-Archäologie für Westfalen,
Außenstelle Olpe (Tel.: 02761 - 93750; Fax: 02761 - 937520),
unverzüglich anzuzeigen. Das entdeckte Bodendenkmal und die
Entdeckungsstätte sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der
Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Obere
Denkmalbehörde die Entdeckungsstätte vorher freigibt oder die
Fortsetzung der Arbeiten gestattet. Die Obere Denkmalbehörde
kann die Frist verlängern, wenn die sachgerechte Untersuchung
oder die Bergung des Bodendenkmals dies erfordern und dies für
die Betroffenen zumutbar ist (§ 16 Abs. 2 Denkmalschutzgesetz
NW). Gegenüber der Eigentümerin oder dem Eigentümer sowie den
sonstigen Nutzungsberechtigten eines Grundstücks, auf dem
Bodendenkmäler entdeckt werden, kann angeordnet werden, dass
die notwendigen Maßnahmen zur sachgemäßen Bergung des
Bodendenkmals sowie zur Klärung der Fundumstände und zur
Sicherung weiterer auf dem Grundstück vorhandener
Bodendenkmäler zu dulden sind (§ 16 Abs. 4 Denkmalschutzgesetz
NW).

Abwägungsvorschlag
Aufgrund der Neufassung des Denkmalschutzgesetzes wird der
Hinweis bzgl. der Bodeneingriffe aktualisiert.

Ruhrverband Arnsberg

Stellungnahme
Erstellt am: 24.04.2023

Die Belange des Ruhrverbandes sind aus abwassertechnischer
Sicht nicht betroffen.
Manueller Eintrag:

Keine Abwägung erforderlich.

Anlagen
()

Abwägungsvorschlag
-

Stadt Sundern: Abt. 3.2 - Verkehrsflächen und Grünanlagen

Stellungnahme
Erstellt am: 05.04.2023

Die Abteilung 3.2 - Verkehrsflächen und Grünanlagen stimmt der
Änderung des FNP zu. 

Abwägungsvorschlag
-

Stadt Sundern: Abt. 5.4 - Sicherheit, Schutz und Ordnung
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Stellungnahme
Erstellt am: 12.04.2023

Aus verkehrlicher Sicht bestehen keine Bedenken.

Abwägungsvorschlag
-

Westnetz GmbH: Regionalzentrum Arnsberg

Stellungnahme
Erstellt am: 12.04.2023

Sehr geehrter Herr Schäfer,

anbei erhalten Sie unsere Stellungnahme zu der Maßnahme
„Neuaufstellung des Bebauungsplan Nr. A 26 Ferienhausanlage,
Ortsteil Amecke“.

Bei Fragen können Sie sich gerne an mich wenden.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. Denise Schirp

Westnetz GmbH
Netzplanung
Hellefelder Str. 8, 59821 Arnsberg
T +49 2931 84 2321
M +49 152 52148342

Geschäftsführung: Jochen Dwertmann, Dr. Jürgen Grönner, Dr.
Patrick Wittenberg
Sitz der Gesellschaft: Dortmund
Eingetragen beim Amtsgericht Dortmund
Handelsregister-Nr. HRB 30872 
USt-IdNr. DE325265170

Diese E-Mail enthält vertrauliche, rechtlich geschützte bzw.
personenbezogene Daten gemäß EU-DSGVO. Wir weisen unter
Bezugnahme auf die EU-DSGVO daraufhin, dass das unerlaubte
Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-Mail und der
darin enthaltenen Informationen nicht gestattet sind. Wir weisen im
Übrigen darauf hin, dass der Inhalt dieser E-Mail zu löschen ist,
sofern der Zweck der Speicherung nicht mehr gegeben ist.Im
Übrigen bitten wir Sie, dass – sollten Sie nicht der richtige Adressat
sein, oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben- Sie bitte den
Absender informieren und diese E-Mail löschen.
� Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie diese E-Mail
ausdrucken.

Anlagen
Stellungnahme (s_1681288429_stellungnahme.pdf)

Abwägungsvorschlag
-
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Stadt Sundern (Sauerland)   Seite 1 
Begründung zur 17. Änderung des FNP der Stadt Sundern (Reduzierung der SO-Fläche), Ortsteil Amecke 
Verfahrensstand: Öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB  
Stand: Oktober 2023 

 

 

 
 
 

17. Änderung  
des 

Flächennutzungsplanes für die Stadt Sundern  
 
 

als Parallelverfahren zur Neuaufstellung des  
Bebauungsplanes Nr. A 26 "Ferienhausanlage Amecke" 

(Reduzierung der SO-Fläche) 
Ortsteil Amecke 

 
 

 
 

 
Begründung  

Stand: Öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB. 
  



Stadt Sundern (Sauerland)   Seite 2 
Begründung zur 17. Änderung des FNP der Stadt Sundern (Reduzierung der SO-Fläche), Ortsteil Amecke 
Verfahrensstand: Öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB  
Stand: Oktober 2023 
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Stadt Sundern (Sauerland)   Seite 3 
Begründung zur 17. Änderung des FNP der Stadt Sundern (Reduzierung der SO-Fläche), Ortsteil Amecke 
Verfahrensstand: Öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB  
Stand: Oktober 2023 

 

 

Präambel 
 
Rechtsgrundlagen: 
 

 der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Geset-
zes vom 1. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1353), 
 

 des § 2 Abs. 1 und § 10 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 
(BGBl. I S. 4147) 

 
 der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 
2 des Gesetztes vom 14. Juni 2021 (BGBI. I. S. 1802) 

 
 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung - BauO NRW 2018) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 21.07.2018 (GV. NRW. S. 421), zuletzt geändert durch Art. 3 des 
Gesetzes vom 14. September 2021 (GV. NRW. S. 1086) 

 
 der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzei-

chenverordnung 1990 - PlanZV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 
1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057)  
 

 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.07.2009 
(BGBI. I S. 2542) zuletzt geändert durch Artikel 290 der Verordnung vom 19.06.2020 (BGBI. I S. 1328) 
 

 des Landesnaturschutzgesetzes (LNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.07.2000 
(GV. NRW. 2000 S.568) zuletzt geändert durch Gesetz vom 1. Februar 2022 (GV. NRW. S. 139) 

 
 
 
Auf Grund des § 2 Abs. 1 i. V. m. § 1 Abs. 8 der Neufassung des Baugesetzbuches (BauGB) vom 3. Novem-
ber 2017 (BGBl. I S. 3634) in der zum Zeitpunkt der Beschlussfassung gültigen Fassung hat der Fachaus-
schuss für Planung und Nachhaltigkeit des Rates der Stadt Sundern (Sauerland) in seiner Sitzung am 
26.10.2021 eine Änderung des mit Verfügung des Regierungspräsidenten vom 15.10.2015 genehmigten und 
am 23.10.2015 rechtswirksam gewordenen Flächennutzungsplanes der Stadt Sundern im Ortsteil Amecke 
beschlossen. 
 
Des Weiteren hat der Fachausschuss für Planung und Nachhaltigkeit des Rates der Stadt Sundern (Sauer-
land) in seiner Sitzung am 22.03.2022 den Änderungsentwurf zur 17. Änderung des Flächennutzungsplanes 
anerkannt und die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB sowie 
die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
beschlossen. 
Die frühzeitigen Beteiligungen wurden in der Zeit vom 03.04. bis einschließlich 05.05.2023 durchgeführt. 
Parallel hierzu wurde die frühzeitigen Beteiligungen zur Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. A 26 „Feri-
enhausanlage Amecke“ durchgeführt. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
hierzu wurde im Rahmen einer Bürgerversammlung durchgeführt. Diese fand am 14.03.2023 in der Schützen-
halle Amecke statt.  
 
Der Fachausschuss für Planung und Nachhaltigkeit hat in seiner Sitzung am 19.10.2023 über die im Rahmen 
der frühzeitigen Beteiligungen zur 17. Änderung des Flächennutzungsplanes für die Stadt Sundern eingegan-
genen Stellungnahmen beraten und aufgrund der vorliegenden Abwägung den Offenlegungsbeschluss gem. 
§ 3 Abs. 2 i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB gefasst. 
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1.  Vorbemerkungen und Verfahren 
 
Auf Empfehlung des Fachausschusses für Planung und Nachhaltigkeit hat sich der Rat der Stadt Sundern 
dafür ausgesprochen, den Bebauungsplan Nr. A 26 „Ferienhausanlage Amecke“ neu aufzustellen.  
Mit dieser Neuaufstellung soll es zu einer signifikanten Reduzierung der Anzahl der bislang möglichen Ferien-
häuser und damit zu einer Verkleinerung der Ferienhausanlage kommen. Hierzu soll die Darstellung der Son-
derbaufläche im rechtswirksamen Flächennutzungsplan für die Stadt Sundern entsprechend reduziert werden. 
Die entsprechenden Beschlüsse wurden bereits im Jahre 2020 gefasst. Die Umsetzung der aktualisierten 
Vorstellungen der Stadt Sundern wurden mittels einer Veränderungssperre, die am 25.04.2020 im Kraft ge-
treten ist und am 22.04.2022 um ein weiteres Jahr verlängert wurde, gesichert. 
  
Der Bebauungsplan Nr. A 26 „Ferienhausanlage Amecke“ wurde im Jahre 2009 rechtskräftig und seinerzeit 
aus dem im Rahmen der 114. Änderung geänderten Flächennutzungsplan für die Stadt Sundern (aus dem 
Jahre 1980) entwickelt. Zuvor wurde auf Antrag der Stadt Sundern der Gebietsentwicklungsplan im Rahmen 
der 19. Änderung angepasst (Einleitung des Konsultationsverfahrens in 2005). 
 
Zwischenzeitlich hat der mit Vertretern sämtlicher im Rat vertretenden Fraktionen eingerichtete Arbeitskreis –
Ferienhausanlage- im Rahmen seiner 2. Sitzung am 29.09.2021 konkret über eine mögliche Reduzierung der 
Flächen zur Ausweisung einer Ferienhausanlage beraten. 
Im Rahmen dieser Beratungen wurde vereinbart, die 17. Änderung des Flächennutzungsplanes für die Stadt 
Sundern einzuleiten. Der entsprechende Beschluss hierzu wurde im Rahmen der Sitzung des Fachausschus-
ses für Planung und Nachhaltigkeit des Rates der Stadt Sundern am 26.10.2021 gefasst. 
  
Mit Schreiben vom 22.11.2021 hat die Stadt Sundern entsprechend § 1 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 34 Landespla-
nungsgesetz um Mitteilung gebeten, welche Ziele der Raumordnung für den Planbereich bestehen und ob der 
Entwurf der 17. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Sundern mit den Zielen der Raumordnung 
zu vereinbaren sei. 
Mit Verfügung der Bezirksregierung Arnsberg vom 09.03.2022 (AZ: 32.05.11.01-004) konnte dem Antrag auf 
Anpassung an die Ziele der Raumordnung nicht entsprochen werden, da zwar die Grundzüge der Planung 
hierdurch nicht berührt werden, aber raumordnungsrechtliche Bedenken gem. § 34 Abs. 1 LPlG bestehen. 
Gem. dem Ziel 16 Abs. 1 sind die festgelegten ASB-E für großflächige und intensiv genutzte Freizeiteinrich-
tungen und Freizeitanlagen vorgesehen. 
Laut Verfügung sind jedoch die formellen und materiellen Voraussetzungen gegeben, um die erhobenen 
raumordnungsrechtlichen Bedenken durch ein Zielabweichungsverfahren nach § 6 Abs. 2 ROG i.V.m. § 16 
Abs. 3 LPlG auszuräumen. 
Nachdem der v.g. Sachverhalt dem zuständigen Fachausschuss für Planung und Nachhaltigkeit des Rates 
der Stadt Sundern vorgetragen wurde, hat sich dieser gegen die Durchführung eines Zielabweichungsver-
fahrens positioniert und die Verwaltung beauftragt, Kontakt mit der Regionalplanungsbehörde aufzunehmen 
und eine Änderung des Regionalplanes anzustoßen. 
 
Entsprechend der vorliegenden Beschlussfassung des zuständigen Fachausschusses und Rates der Stadt 
Sundern wurde um Einleitung eines entsprechenden Regionalplanänderungsverfahrens gebeten, so dass 
die vorgesehene 17. Änderung des rechtswirksamen Flächennutzungsplanes für die Stadt Sundern mit den 
Zielen der Raumordnung zu vereinbaren ist. 
 
Der Fachausschuss für Planung und Nachhaltigkeit wurde in seiner Sitzung am 27.10.2022 über den Be-
schluss des Regionalrates vom 29.09.2022 informiert, die mit Schreiben der Stadt Sundern vom 08.06.2022 
beantragte Regionalplanänderung zur 17. Änderung des Flächennutzungsplanes für die Stadt Sundern nicht 
durchzuführen und die Herstellung der Vereinbarkeit mit den Zielen der Raumordnung im Rahmen eines Ziel-
abweichungsverfahrens (ZAV) gem. § 6 ROG i.V.m. § 16 LPlG zu erreichen. Diesem Beschluss des Regio-
nalrates ist der Fachausschuss für Planung und Nachhaltigkeit in seiner Sitzung am 27.10.2022 gefolgt und 
hat hierzu entsprechend wie folgt beschlossen: 
 
„Der Fachausschuss für Planung und Nachhaltigkeit nimmt die Entscheidung des Regionalrates zum Antrag 
der Stadt Sundern, kein Regionalplanänderungsverfahren einzuleiten, zur Kenntnis. 
Der Fachausschuss für Planung und Nachhaltigkeit stimmt daher der Durchführung eines Zielabweichungs-
verfahrens zur Anpassung an die Ziele der Raumordnung der 17. Änderung des Flächennutzungsplanes für 
die Stadt Sundern bei 13 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung zu. 
Der Fachausschuss für Planung und Nachhaltigkeit beauftragt die Verwaltung, einen entsprechenden Antrag 
bei der BR Arnsberg zu stellen.“ 
 
Mit der parallel durchzuführenden Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. A 26 „Ferienhausanlage Amecke“ 
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soll es zu einer signifikanten Reduzierung der Anzahl der bislang möglichen Ferienhäuser und damit zu einer 
Verkleinerung der Ferienhausanlage kommen. Hierzu sollen die Darstellung im rechtswirksamen Flächennut-
zungsplan für die Stadt Sundern reduziert und auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung einschränkende 
Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung sowie zur Gestaltung für die verbleibende Sondergebietsflä-
che -Ferienhausanlage- getroffen werden. Die entsprechenden Beschlüsse wurden bereits im Jahre 2020 
gefasst. Die Umsetzung der aktualisierten Vorstellungen der Stadt Sundern wurden mittels einer Verände-
rungssperre, die am 25.04.2020 im Kraft getreten ist und am 22.04.2022 um ein weiteres Jahr verlängert 
wurde, gesichert. 
Mit Beschluss des Rates der Stadt Sundern vom 16.03.2023 wird die Veränderungssperre zur Sicherung der 
Bauleitplanung um ein weiteres Jahr verlängert.   
Das Neuaufstellungsverfahren zum Bebauungsplan Nr. A 26 „Ferienhausanlage Amecke“ wird parallel zur 
Flächennutzungsplanänderung durchgeführt. 
 
Insgesamt umfasst das Plangebiet des zur 17. Änderung des Flächennutzungsplanes eine Fläche von ca. 15 
ha.  
 
 
 
2.  Erfordernis für die Änderung des Flächennutzungsplanes 

 
Auf Empfehlung des Fachausschusses für Planung und Nachhaltigkeit hat sich der Rat der Stadt Sundern 
dafür ausgesprochen, den Bebauungsplan Nr. A 26 „Ferienhausanlage Amecke“ neu aufzustellen. Mit dieser 
Neuaufstellung soll es zu einer signifikanten Reduzierung der Anzahl der möglichen Ferienhäuser und damit 
zu einer Verkleinerung der Ferienhausanlage kommen. Hierzu soll die Darstellung im rechtswirksamen Flä-
chennutzungsplan für die Stadt Sundern reduziert werden. Die entsprechenden Beschlüsse wurden bereits im 
Jahre 2020 gefasst und die Umsetzung der aktualisierten Vorstellungen der Stadt Sundern mittels einer Ver-
änderungssperre gesichert. 
 
Mit der Änderung soll ein Teil der derzeitigen Darstellung einer SO- Fläche mit der Zweckbestimmung Ferien-
hausanlage in eine Fläche für die Forstwirtschaft umgewandelt werden. 
Es handelt sich hierbei um die Rücknahme der Darstellung der SO- Fläche im FNP auf einer Höhe ca. 75 m 
nördlich der Brücke über den Sorpesee bis in den nördlichen Bereich in einer Größe von ca. 15 ha. 
 
 
 
3.  Lage des Plangebietes und strukturelle Situation 

 
                                                 Abbildung 4: Amtliche Basiskarte 
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Abbildung 5: Luftbild 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Abbildung 6: Auszug aus dem FNP der Stadt Sundern 
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Abbildung 7: Zukünftige und bisherige Ausweisung im Flächennutzungsplan 

 
 
 
4.  Einordnung in das bestehende Planungsrecht 

 
Seit Januar 2017 ist der neue Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) in Kraft. Die in dem 
neuen LEP NRW enthaltenen landesplanerischen Vorgaben, formuliert durch Ziele und Grundsätze, werden 
bei der vorliegenden Planung berücksichtigt. 
Die Vorgaben des LEP NRW werden auf regionaler Ebene durch die Regionalpläne weiter konkretisiert. Der 
für das Gemeindegebiet Sundern relevante Regionalplan für den Regierungsbezirk Arnsberg, Kreis Soest und 
Hochsauerlandkreis (ehemals Oberbereich Dortmund – östlicher Teil) ist seit März 2012 rechtswirksam.  
 
Darstellung im Regionalplan: 
 
Mit Verfügung der BR Arnsberg vom 15.01.2007 wurde die seinerzeit durchgeführte 114. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes für die Stadt Sundern (alte Fassung) auf Antrag der Stadt Sundern vom 05.01.2007 als 
an die Ziele der Raumordnung angepasst attestiert.  
Zuvor wurde die seinerzeitige Darstellung im Gebietsentwicklungsplan im Rahmen der 19. Änderung entspre-
chend geändert. Der Aufstellungsbeschluss zur 19. Änderung wurde seinerzeit am 09.02.2006 durch den Re-
gionalrat gefasst. 

Gemäß Grundsatz 15 des aktuellen Regionalplanes für den Kreis Soest und den Hochsauerlandkreis sind  
Standorte für großflächige Freizeiteinrichtungen, die überwiegend durch bauliche Anlagen geprägt werden, 
entsprechend ihren Standortanforderungen und abhängig von ihren Auswirkungen solchen zentralen Orten 
zuzuordnen, die sich räumlich-funktional hierfür eignen. Eine Ausrichtung dieser Standorte auf das innerge-
meindliche Siedlungsschwerpunktsystem ist sicherzustellen. 
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Unter Ziel 15 ist festgelegt, dass großflächige, intensiv genutzte Freizeiteinrichtungen von regionaler Bedeu-
tung ausschließlich in den für die Erholungsnutzung zweckgebundenen Siedlungs- bzw. Freiraumbereichen 
(ASB-E bzw. Freiraum-E, vgl. Abb. 9).) und entsprechend den textlichen Festsetzungen zur Zweckbindung für 
den jeweiligen Standort nach Ziel 16 Abs. 1 und 2 zulässig sind.  
 
Großflächige, intensiv genutzte Freizeiteinrichtungen sind, entsprechend der Erläuterungen, ausschließlich 
in speziell hierfür ausgewiesenen zweckgebundenen Bereichen gemäß Ziel 16 Abs. 1 und 2 zulässig (z.B. 
Wochenend- und Ferienhausgebiete, Ferienparks, Freizeitparks, Sportzentren, Skikarussell). Die Zweckbin-
dung wird zeichnerisch mit dem Symbol „E" und zusätzlich durch textliche Festlegungen ausgedrückt. Bau-
leitplanerisch sind sie nur in Sondergebieten zulässig. 

Unter Ziel 16 sind die Allgemeinen Siedlungsbereiche für zweckgebundene Nutzungen, in diesem Fall für 
großflächige und intensiv genutzte Ferieneinrichtungen und Freizeitanlagen (ASB-E) explizit aufgeführt. 
Für den Ferienpark Amecke (Punkt 10) ist der dargestellte Standort der Entwicklung eines neuen zentral 
zu bewirtschaftenden Ferienparks vorbehalten. Die Ferienhausanlage ist im Zusammenhang mit der be-
reits bestehenden, benachbarten Freizeitanlage naturverträglich zu realisieren. 
 
Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Stadt Sundern aus dem Jahr 2015 stellt das Plangebiet bereits 
als Sondergebiet dar (vgl. Abb. 6).  
 

 
 
Abbildung 8: Auszug aus dem Landesentwicklungsplan NRW 
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Abbildung 9: Auszug aus dem Regionalplan 

 
 
 
5.  Verfahren  
 
Der Fachausschuss für Planung und Nachhaltigkeit des Rates der Stadt Sundern hat in seiner Sitzung am 
26.10.2021 die Einleitung der 17. Änderung des rechtswirksamen Flächennutzungsplanes für den Bereich der 
derzeit bestehenden Ferienhausanlage im Ortsteil Amecke beschlossen. In seiner Sitzung am 22.03.2022 hat 
der Ausschuss für Planung und Nachhaltigkeit des Rates der Stadt Sundern die Durchführung der frühzeitigen 
Beteiligungen gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB beschlossen. 
In seiner Sitzung am 19.10.2023 hat der Fachausschuss für Planung und Nachhaltigkeit den Offenlegungsbe-
schluss gem. § 3 Abs. 2 i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB gefasst. 
 
 
 
6.  Planungsrechtliche Ausgangssituation 

 
Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Stadt Sundern aus dem Jahr 2015 stellt die einzelnen Fläche 
des Änderungsbereiches als SO-Fläche dar (vgl. Abb. 6): 
 
Mit der Reduzierung der Flächen wird die mögliche Anzahl der Ferienhäuser (Bebauungsplanverfahren) sig-
nifikant verringert, um eine nachhaltige und umweltfreundlichere touristische Nutzung auf der Fläche zu er-
möglichen. 
Hierzu ist der Flächennutzungsplan zu ändern. Die derzeitige Darstellung einer SO- Fläche mit der Zweckbe-
stimmung Ferienhausanlage soll für den nördlichen Teilbereich in eine Fläche für die Forstwirtschaft umge-
wandelt werden. 
Es handelt sich hierbei um die Rücknahme der Darstellung im FNP als SO- Fläche auf einer Höhe ca. 75 m 
nördlich der Brücke über den Sorpesee bis in den nördlichen Bereich in einer Größe von ca. 15 ha. 
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Die nunmehr angestrebte signifikante Reduzierung der geplanten Ferienhausanlage Amecke und Neudarstel-
lung als Waldfläche für einen erheblichen Teil des v.g. Standortes widerspricht damit dem Ziel 16 des aktuellen 
Regionalplanes. 
 
Am 27.10.2022 hat der Fachausschuss für Planung und Nachhaltigkeit den Beschluss zur Durchführung eines 
Zielabweichungsverfahrens beschlossen. 
Mit Schreiben vom 16.11.2022 hat die Stadt Sundern die Durchführung eines Zielabweichungsverfahrens 
(ZAV) gem. § 6 ROG i.V.m. § 16 LPlG zur Herstellung der Vereinbarkeit mit den Zielen der Raumordnung bei 
der Bezirksregierung Arnsberg beantragt, um die vorgesehene 17. Änderung des rechtswirksamen Flächen-
nutzungsplanes für die Stadt Sundern mit den Zielen der Raumordnung zu vereinbaren. 
 
 
 
 7.  Verkehrliche Erschließung 
 
Die künftige Fläche für die Forstwirtschaft wird nicht durch neue Verkehrsflächen erschlossen. Hierzu dient 
der in der Örtlichkeit vorhandene Wirtschaftsweg im östlichen Bereich des Plangebietes. 
 
 
 
8. Natur und Landschaft / Umweltbericht 

 
Die künftige Darstellung als Fläche für die Forstwirtschaft führt zu keinem zusätzlichen Eingriff in Natur und 
Landschaft. 
Bezüglich des Umweltberichts und des Artenschutzes wird auf das parallel durchgeführte Verfahren zur 
Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. A 26 „Ferienhausanlage Amecke“ verwiesen.  
 
Durch die FNP Änderung kommt es zu einer Verbesserung von Natur und Landschaft. Hier werden Flächen 
die durch den ehemaligen A 26 als Ferienhausgebiet nutzbare Fläche der Forstlichen Entwicklung überge-
ben. Somit ist in den Bereichen hinsichtlich aller Schutzgüter eine Verbesserung zu dem durch den A 26 
möglichen Zustand zu erwarten.  
 
Bezüglich des Eingriffes würde dieser für den FNP-Änderungsbereich aufgehoben werden, da dort durch die 
Umwandlung in den Ursprungszustand kein Eingriff mehr besteht. 
 
Hinsichtlich des Artenschutzes kommt es durch die FNP-Änderung zu keinen Verbotstatbeständen gemäß § 
44 Abs. 1 BNatSchG. 
 
 
9. Immissionsschutz 

 
Immissionsschutzrechtliche Belange werden durch die neue Darstellung nicht berührt.  
 
 
10.  Ver- und Entsorgung 
 
 
10.1  Kanal- und Wasseranschluss 

 
Eine entsprechende Erschließung der neu darzustellenden Flächen ist nicht erforderlich. 
 
 
10.2 Strom- / Gasversorgung 

 
Eine entsprechende Erschließung der neu darzustellenden Flächen ist nicht erforderlich. 
 
 
 10.3 Abfallentsorgung 
 
Eine entsprechende Entsorgung der neu darzustellenden Flächen ist nicht erforderlich. 
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10.4  Boden- und Bauschuttentsorgung 
 
Eine Boden- und Bauschuttentsorgung ist nicht vorgesehen und demnach nicht erforderlich. 
 
 
 
11.  Gewässerschutz 
 
- Wasserschutzgebiete 

Liegen weder innerhalb des Geltungsbereiches noch werden welche durch die Planung berührt 
 
- Überschwemmungsgebiete 

Überschwemmungsgebiet sind nicht betroffen. 
 
 
 
12.  Belange des Denkmalschutzes / Archäologie 
 
Baudenkmäler sind im Plangebiet nicht vorhanden. 
  
Archäologisch strukturierte und großräumige Bodendenkmäler, wie Siedlungsplätze und Friedhöfe werden 
nach heutigem Kenntnisstand von der Planung nicht betroffen.  
Bodeneingriffe sind nicht geplant. 
 
 
13.  Altlasten / Altstandorte / Kampfmittel / Bergbau 
 
Belastete Bereiche (Altlastenflächen/Altstandorte) oder möglicherweise belastete Bereiche (Altlastenver-
dachtsflächen / Kampfmittelverdachtsflächen) sind innerhalb des Planbereiches nach heutigem Kenntnis-
stand nicht vorhanden bzw. nicht bekannt.  
 
 
14.  Umweltbelange 
 
Der Umwelt- und auch der Artenschutzbericht sind als separate Fachbeiträge durch das Büro Mestermann 
erstellt worden und liegen im Rahmen der Offenlegung des Planverfahrens zur 17. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes und zur Neuaufstellung des A 26 „Ferienhausanlage Amecke“ vor. 
 
 
 
59846 Sundern, im Oktober 2023 

Stadt Sundern 





























Verfahrensart: Flächennutzungsplan 
Verfahrensname: 17. Änderung des Flächennutzungsplanes für die Stadt Sundern 
Verfahrensschritt: Öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB 
Zeitraum: 15.01.2024 - 16.02.2024 
Abwägungstabelle (Stand: 19.03.2024) 
1 Agentur für Arbeit Meschede, Dienststelle Arnsberg 
Stellungnahme 
- 
Abwägungsvorschlag 
- 
2 Bezirksregierung Arnsberg - Dez. 33 - NL Soest (Ländliche Entwicklung, 
Bodenordnung) 
Stellungnahme 
Erstellt von: Hugo Lipsmeier, am: 19.01.2024 
Aktenzeichen: Nicht angegeben. 
Gegen die geplante Maßnahme wird aus der Sicht der allgemeinen 
Landeskultur / Agrarstruktur und Landentwicklung keine 
Einwendung vorgebracht. 
Abwägungsvorschlag 
-- 
3 Bezirksregierung Arnsberg - Dez. 35 (Bauaufsicht und Städtebau, 
Denkmalangelegenheiten) 
Stellungnahme 
- 
Abwägungsvorschlag 
- 
4 Bezirksregierung Arnsberg: Abt. 6 - Bergbau und Energie in NRW 
Stellungnahme 
Erstellt von: Jörg Habicht, am: 31.01.2024 
Aktenzeichen: 65.52.1-2023-143 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
im Anhang erhalten Sie meine Stellungnahme zu Ihrer Anfrage. 
Abwägungsvorschlag 
Die Hinweise der Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 6 -Bergbau 
und Energie in NRW- werden zur Kenntnis genommen. 
5 Bezirksregierung Arnsberg: Dezernat 32 - Regionalentwicklung 
Stellungnahme 
- 
Abwägungsvorschlag 
- 
6 Bezirksregierung Köln: Dezernat 72. - Abt. 7 (Geobasis NRW) 
Seite 1 / 10 
Stellungnahme 
- 
Abwägungsvorschlag 
- 
7 Bezirksregierung Münster: Dezernat 26 (Luftverkehr) 
Stellungnahme 
Erstellt von: Andreas Steiner, am: 15.01.2024 
Aktenzeichen: 26.01 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
aus luftrechtlicher Sicht werden gegen die geplanten Maßnahmen 
keine Bedenken vorgetragen. 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
Andreas Steiner, 15.01.2024 
Abwägungsvorschlag 
-- 
8 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben: Sparte Portfoliomanagement - 
Träger 
öffentlicher Belange (Nordrhein-Westfalen) 
Stellungnahme 
- 
Abwägungsvorschlag 
- 



9 Bundesnetzagentur: Richtfunk (Referat 226) und Ausbau Stromnetze 
(Referat 814) 
Stellungnahme 
- 
Abwägungsvorschlag 
- 
10 Deutsche Post Real Estate Germany GmbH, Regionalbereich Düsseldorf 
Stellungnahme 
- 
Abwägungsvorschlag 
- 
11 Deutsche Telekom Technik GmbH: Best Mobile - Richtfunk-
Trassenauskunft 
deutschlandweit (T-NAB) 
Stellungnahme 
- 
Abwägungsvorschlag 
- 
12 Deutsche Telekom Technik GmbH: West PTI 33 
Stellungnahme 
- 
Abwägungsvorschlag 
- 
13 Deutsches Jugendherbergswerk Hagen 
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Stellungnahme 
- 
Abwägungsvorschlag 
- 
14 Evangelische Kirche von Westfalen (Bau- Kunst- Denkmalpflege) 
Stellungnahme 
- 
Abwägungsvorschlag 
- 
15 Gemeinde Eslohe 
Stellungnahme 
- 
Abwägungsvorschlag 
- 
16 Gemeinde Finnentrop: Fachbereich Planen, Bauen und Wohnen 
Stellungnahme 
- 
Abwägungsvorschlag 
- 
17 Gemeindeverband Mitte im Erzbistum Paderborn 
Stellungnahme 
- 
Abwägungsvorschlag 
- 
18 Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen Landesbetrieb 
Stellungnahme 
- 
Abwägungsvorschlag 
- 
19 Handelsverband Nordrhein-Westfalen - Südwestfalen e. V. 
(Geschäftsstelle 
Arnsberg) 
Stellungnahme 
- 
Abwägungsvorschlag 
- 
20 Handwerkskammer Südwestfalen 
Stellungnahme 
- 



Abwägungsvorschlag 
- 
21 Hochsauerlandkreis FB 4 / FD 41 
Seite 3 / 10 
Stellungnahme 
Erstellt von: Marie Nagel FD 41, am: 16.02.2024 
Aktenzeichen: 17. Änderung des FNP der Stadt Sundern, Ortsteil 
Amecke 
nach Beteiligung der im Arbeitskreis Bauleitplanung vertretenen 
Fachdienste werden keine Anregungen vorgebracht. 
Abwägungsvorschlag 
-- 
22 Industrie- und Handelskammer Arnsberg, Hellweg-Sauerland (Franziska 
Fretter) 
Stellungnahme 
Erstellt von: Franziska Fretter, am: 08.02.2024 
Aktenzeichen: Nicht angegeben. 
beabsichtigt ist die Rücknahme des Sondergebietes F13 mit der 
Zweckbestimmung Ferienhausge-biet in Sundern-Amecke. 
Hintergrund ist die geplante Errichtung einer Ferienhausanlage in 
redu-ziertem Umfang. Im Parallelverfahren wird für das Vorhaben 
der Bebauungsplan Nr. A 26 Ferien-hausanlage Amecke 
aufgestellt. Durch die Planverfahren wird insgesamt eine 
touristische Flä-chennutzung ermöglicht. Die touristische (Weiter- 
)Entwicklung in Sundern bzw. am Sorpesee liegt im Interesse der 
gewerblichen Wirtschaft. 
Wir haben keine Kenntnisse über beabsichtige oder bereits 
eingeleitete Planungen und Maßnah-men im Änderungsbereich, die 
für die städtebauliche Entwicklung bedeutsam sein könnten. Darüber 
hinaus liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine 
Informationen vor, die für die Ermittlung 
und Bewertung des Abwägungsmaterials zweckdienlich sind. Wir 
haben keine Anregungen oder Hinweise zu Planentwurf und 
Begründung. 
Abwägungsvorschlag 
-- 
23 Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis (Direktion Verkehr) 
Stellungnahme 
Erstellt von: Fabian Gockel, am: 15.01.2024 
Aktenzeichen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
im Plan ist die Ausgestaltung der Zufahrt zum Ferienhauspark nicht 
genau dargestellt. Da es sich um dieselbe Straße wie der 
zum geplanten neuen Parkplatz, der gegenüber entstehen soll, 
handelt, wird von hier ein frühzeitiger gemeinsamer 
Ortstermin mit den beteiligten Stellen, z. B. auch Ihrer 
Straßenverkehrsbehörde, angeregt, um Details zu besprechen. 
So können evtl. später auftretende Problematiken wie 
Rückstauungen, Sichtbehinderungen, Konflikte mit kreuzenden 
anderen Verkehrsteilnehmern etc. vermieden oder abgemildert 
werden. 
Mit freundlichen Grüßen 
Abwägungsvorschlag 
Der Anregung bezgl. eines frühzeitigen gemeinsamen Ortstermins 
mit den beteiligten Stellen wird entsprochen. 
24 Landesbetrieb Straßenbau NRW: Regionalniederlassung Sauerland-
Hochstift - 
Hauptstelle Meschede 
Stellungnahme 
- 
Abwägungsvorschlag 
- 
25 Landesbetrieb Wald und Holz NRW - Regionalforstamt Oberes Sauerland 
Seite 4 / 10 
Stellungnahme 
Erstellt von: Christoph König, am: 17.01.2024 
Aktenzeichen: 17.Änderung FNP 
Siehe Anhang 



Abwägungsvorschlag 
Der Hinweis, dass nach Abschluss des Bauleitplanverfahrens die 
Flächen aktiv mit standortgerechten Forstpflanzen aufzuforsten 
sind, wird zur Kenntnis genommen. Hierzu sind entsprechende 
Absprachen oder vertragliche Regelungen mit dem 
Grundstückseigentümer anzustreben. 
26 Landesbüro der Naturschutzverbände NRW: BUND 
Stellungnahme 
- 
Abwägungsvorschlag 
- 
27 Landesbüro der Naturschutzverbände NRW: LNU 
Stellungnahme 
- 
Abwägungsvorschlag 
- 
28 Landesbüro der Naturschutzverbände NRW: NABU 
Stellungnahme 
- 
Abwägungsvorschlag 
- 
29 Landwirtschaftskammer NRW: Kreisstellen Hochsauerland/Olpe/Siegen- 
Wittgenstein 
Stellungnahme 
Erstellt von: Janina Stratmann, am: 17.01.2024 
Aktenzeichen: Baupl028/24 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
anbei erhalten Sie die Stellungnahme der Landwirtschaftskammer 
NRW zu o.g. Planungen. 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
gez. Stratmann 
Abwägungsvorschlag 
-- 
30 LWL - Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe 
Seite 5 / 10 
Stellungnahme 
Erstellt von: Melanie Röring, am: 24.01.2024 
Aktenzeichen: Nicht angegeben. 
Gegen die Planung bestehen aus Sicht der Archäologischen 
Denkmalpflege keine grundsätzlichen 
Bedenken. 
Aufgrund der Neufassung des Denkmalschutzgesetzes, die am 
01.06.2022 in Kraft getreten ist, 
bitten wir den Hinweis Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler 
im Flächennutzungsplan 
wie folgt zu aktualisieren: 
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder 
naturgeschichtliche 
Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch 
Veränderungen und 
Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und 
Spalten, aber auch 
Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus 
Erdgeschichtlicher Zeit, Fossilien) 
entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der 
Stadt/Gemeinde als Untere 
Denkmalbehörde und/oder der LWL-Archäologie für Westfalen, 
Außenstelle Olpe (Tel.: 
02761 - 93750; Fax: 02761 - 937520), unverzüglich anzuzeigen. 
Das entdeckte 
Bodendenkmal und die Entdeckungsstätte sind bis zum Ablauf von 
einer Woche nach der 
Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Obere 
Denkmalbehörde die Entdeckungsstätte vorher freigibt oder die 
Fortsetzung der Arbeiten gestattet. Die Obere Denkmalbehörde 
kann die Frist verlängern, wenn die sachgerechte Untersuchung 
oder die Bergung des Bodendenkmals dies erfordern und dies für 
die Betroffenen zumutbar ist (§ 16 Abs. 2 Denkmalschutzgesetz 



NW). Gegenüber der Eigentümerin oder dem Eigentümer sowie 
den sonstigen Nutzungsberechtigten eines Grundstücks, auf dem 
Bodendenkmäler entdeckt 
werden, kann angeordnet werden, dass die notwendigen 
Maßnahmen zur sachgemäßen 
Bergung des Bodendenkmals sowie zur Klärung der Fundumstände 
und zur Sicherung 
weiterer auf dem Grundstück vorhandener Bodendenkmäler zu 
dulden sind (§ 16 Abs. 4 
Denkmalschutzgesetz NW). 
Abwägungsvorschlag 
Der Hinweis wird entsprechend aktualisiert. 
31 LWL - Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen 
(Städtebau und 
Landschaftskultur) 
Stellungnahme 
- 
Abwägungsvorschlag 
- 
32 Ruhrverband Arnsberg 
Stellungnahme 
- 
Abwägungsvorschlag 
- 
33 Sorpesee GmbH 
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Stellungnahme 
- 
Abwägungsvorschlag 
- 
34 Stadt Balve 
Stellungnahme 
Erstellt von: Kyra Griese, am: 29.01.2024 
Aktenzeichen: 385423-gr 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
die Stellungnahme der Stadt Balve finden Sie anhängend 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
K. Griese 
Abwägungsvorschlag 
-- 
35 Stadt Meschede - Untere Bauaufsichtsbehörde 
Stellungnahme 
- 
Abwägungsvorschlag 
- 
36 Stadt Neuenrade: Planungsamt 
Stellungnahme 
Erstellt von: Hubert Großheim, am: 31.01.2024 
Aktenzeichen: 621.25 Gr. 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
Anregungen oder Bedenken hinsichtlich der vorgelegten Planung 
werden seitens der Stadt Neuenrade nicht vorgebracht. 
Mit freundlichen Grüßen 
Stadt Neuenrade 
Der Bürgermeister 
i.A. Hubert Großheim 
Stadtverwaltung Neuenrade 
Bauamt 
Alte Burg 1 
58809 Neuenrade 
Tel.: +49 2392 693-76 
Fax: +49 2392 693-905 
eMail: h.grossheim@neuenrade.de 
Internet: http://www.neuenrade.de 
Abwägungsvorschlag 
-- 
37 Stadt Plettenberg: Fachbereich Stadt- und Umweltplanung 
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Stellungnahme 
- 
Abwägungsvorschlag 
- 
38 Stadt Sundern: Stadtwerke Sundern 
Stellungnahme 
- 
Abwägungsvorschlag 
- 
39 Stadt Sundern: Abt. 3.1 - Stadtentwicklung und Umwelt 
Stellungnahme 
- 
Abwägungsvorschlag 
- 
40 Stadt Sundern: Abt. 3.2 - Verkehrsflächen und Grünanlagen 
Stellungnahme 
Erstellt von: Lisa Schröder, am: 15.01.2024 
Aktenzeichen: 17. Änderung des Flächennutzungsplanes für die 
Stadt Sundern, OT Amecke 
Der Fachbereich 3.2 - Abteilung "Verkehrsflächen und 
Grünanlagen" nimmt wie folgt Stellung. 
Die Abteilung 3.2 hat keine Bedenken zur Änderung des 
Flächennutzungsplanes. In dem Geltungsbereich sind 
Wirtschaftswege vorhanden und keine weiteren Straßen oder 
Anforderung notwendig. 
Abwägungsvorschlag 
-- 
41 Stadt Sundern: Abt. 3.3 - Grundstücke und Gebäude 
Stellungnahme 
- 
Abwägungsvorschlag 
- 
42 Stadt Sundern: Abt. 3.4 - Technische Dienste 
Stellungnahme 
- 
Abwägungsvorschlag 
- 
43 Stadt Sundern: Abt. 4.1 - Bildung und Betreuung 
Stellungnahme 
- 
Abwägungsvorschlag 
- 
44 Stadt Sundern: Abt. 5.4 - Ordnung und Brandschutz 
Seite 8 / 10 
Stellungnahme 
Erstellt von: Bernd Jüngst, am: 16.02.2024 
Aktenzeichen: 5.4 - 32.81.12 
Aus verkehrlicher Sicht bestehen keine Bedenken. 
Abwägungsvorschlag 
-- 
45 Stadt Sundern: Behindertenvertretung 
Stellungnahme 
- 
Abwägungsvorschlag 
- 
46 Stadt Sundern: FB 4 Jugend und Familie (Jennifer Salzmann-Vogt) 
Stellungnahme 
- 
Abwägungsvorschlag 
- 
47 Stadt Sundern: Gleichstellungsbeauftragte 
Stellungnahme 
- 
Abwägungsvorschlag 
- 
48 Vodafone GmbH - deutschlandweit 



Stellungnahme 
- 
Abwägungsvorschlag 
- 
49 Vodafone West GmbH (ehemals Unitymedia) 
Stellungnahme 
- 
Abwägungsvorschlag 
- 
50 WB Westfalen Bus GmbH 
Stellungnahme 
- 
Abwägungsvorschlag 
- 
51 Westnetz GmbH: 110-kV Hochspannungsleitungen (DRW-S-LG-TM) 
Stellungnahme 
- 
Abwägungsvorschlag 
- 
52 Westnetz GmbH: Regionalzentrum Arnsberg 
Seite 9 / 10 
Stellungnahme 
- 
Abwägungsvorschlag 
- 
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Ausschuss für Planung und Nachhaltigkeit 06.05.2024 öffentlich 
 
Kosten � Produktbereich Abrechnungsobjekt vorgesehen im HH-Jahr 

                   Ergebnisplan  Finanzplan       

 Mittel stehen im Produktbereich zur  
 Verfügung  
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Lärmaktionsplanung der 4. Stufe 
hier: Beschluss zur Durchführung der Beteiligungen im Rahmen einer Offenlage des Konzeptes 
 
I. Beschlussvorschlag: 

Der Fachausschuss für Planung und Nachhaltigkeit stimmt dem Konzept des Lärmaktionsplanes der 4. Stufe 
zu und beschließt die Durchführung einer Beteiligung im Rahmen einer Offenlage der Planinhalte. 
 
 
II. Sachdarstellung, Begründung: 

Aufbauend auf der Lärmkartierung des Landes Nordrhein-Westfalen plant die Stadt Sundern die Erstellung 
eines Lärmaktionsplans der 4. Runde in ihrem Stadtgebiet.  
Die erforderlichen Mindestinhalte eines Lärmaktionsplans sind mit dem § 47d, Abs. 2 BImSchG in Verbin-
dung mit Anhang V nach Artikel 8 der EU-Umgebungslärmrichtlinie definiert.  
Die Stadt Sundern liegt mit etwa 28.000 Einwohnern (in 16 Ortsteilen) außerhalb der im Rahmen der EU-
Umgebungslärmrichtlinie definierten Ballungsräume.  
Die Lärmkartierung für den Straßenverkehr umfasst daher Hauptverkehrsstraßen mit einem Verkehrsauf-
kommen von mehr als 3 Mio. Kfz/a (ca. 8.200 Kfz/24 h). Potentiell von Lärmbelastungen betroffen sind ent-
sprechend der 3. Runde der Lärmaktionsplanung voraussichtlich die Bereiche entlang der L 519 im Kernort 
Sundern sowie den Ortsteilen Stemel und Hachen, entlang der L 686 im Kernort Sundern und dem Ortsteil 
Stockum und Bereiche entlang der L 519 im Kernort Sundern und dem Ortsteil Endorf-Recklinghausen.  
Durch das Gebiet der Stadt Sundern Gebiet verlaufen keine Haupteisenbahnstrecken, daher wurde in Sun-
dern keine Lärmkartierung für den Schienenverkehr durchgeführt.  
Bereits in der 3. Stufe bzw. Runde hat das Büro LK Argus Kassel GmbH den Lärmaktionsplan für die Stadt 
Sundern aufgestellt.  
Die Maßnahmenplanung baut auf das Vorgehen des Lärmaktionsplans der 3. Stufe auf. Die Grundsätze und 
Wirkungen verschiedener Maßnahmen sind in diesem umfassend dargestellt. 
Die abgestimmten Ergebnisse der zuvor aufgeführten Arbeitsschritte werden in einem Entwurf des Lärmakti-
onsplans für die Öffentlichkeitsbeteiligung zusammengeführt. Der Lärmaktionsplan wird inkl. der relevanten 
Karten und Anlagen als PDF-Datei zur Veröffentlichung (Auslegung, Internet) zur Verfügung gestellt. Auf 
Basis des Berichtes erfolgen die öffentliche Auslegung des Lärmaktionsplans und die Beteiligung der Träger 
öffentlicher Belange. 
 
Die Beteiligung zum Lärmaktionsplan der 4. Runde soll im Zeitraum vom 07.05. bis einschließlich 
28.05.2024 im Rahmen einer Offenlegung der Planinhalte durchgeführt werden. 
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Die Inhalte des Lärmaktionsplanes der 4. Stufe für die Stadt Sundern werden durch Vertreter des beauftrag-
ten Büros in der Sitzung vorgestellt. 
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Bürgermeister 
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Zur einfachen Lesbarkeit wird in diesem Bericht auf eine gendergerechte 
Schreibweise verzichtet. Dies impliziert jedoch keine Benachteiligung, sondern 
soll im Sinne der sprachlichen Vereinfachung als geschlechtsneutral zu verste-
hen sein. 
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1 

 Einleitung 1

1.1 Aufgabenstellung und Vorgehen 

Die Stadt Sundern ist nach EU-Umgebungslärmrichtlinie verpflichtet, aufbauend 
auf der vorliegenden Lärmkartierung des Landes Nordrhein-Westfalen und vor 
dem rechtlichen Hintergrund des Runderlasses des Ministeriums für Umwelt 
und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz „Lärmaktionsplanung“ 
vom 07.02.20081 sowie des Rundschreibens des Ministeriums für Umwelt, 
Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen vom 04.07.20232 
einen Lärmaktionsplan aufzustellen.  

Grundlage der Lärmaktionsplanung ist die EU-Richtlinie über die Bewertung 
und Bekämpfung von Umgebungslärm, 2002/49/EG - kurz Umgebungslärm-
richtlinie. Diese legt fest, dass der von Hauptverkehrswegen verursachte 
Umgebungslärm und der Umgebungslärm innerhalb von Ballungsräumen zu 
ermitteln ist und in Form von Lärmkarten darzustellen ist. Außerdem legt die 
Umgebungslärmrichtlinie fest, dass aufbauend auf den Kartierungsergebnissen 
Lärmaktionspläne aufzustellen sind, die darauf abzielen, den Umgebungslärm 
soweit erforderlich zu verhindern und zu mindern. 

Die Erstellung von Lärmkarten und die Ausarbeitung von Aktionsplänen sind 
laut Umgebungslärmrichtlinie in Stufen vorgesehen.  

Die nordrhein-westfälische Stadt Sundern liegt mit ca. 27.700 Einwohnern3 
außerhalb der im Rahmen der EU-Umgebungslärmrichtlinie definierten Bal-
lungsräume. Gemäß den Vorgaben des BImSchG § 47c sind außerhalb der 
Ballungsräume Lärmkartierungen und Aktionspläne für die Hauptverkehrswege 
(Hauptverkehrsstraßen und Haupteisenbahnstrecken) erforderlich.  Lärmkartie-
rungen erfolgten in den vorangegangenen Stufen im nachfolgend benannten 
Umfang durch das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
(LANUV) Nordrhein-Westfalen für die Stadt Sundern: 

● 2007 (1. Stufe) wurden Hauptverkehrsstraßen über 6 Mio. Kfz/a kartiert. 
Dies betraf die L 519 im Bereich des Ortseingangs am Dümpel bis zur 
Kreuzung L 519/ L 686 (Hotel Sunderland)4 

                                                      
1  RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbrau-

cherschutz - V-5 - 8820.4.1 v. 7.2.2008 
2  Rundschreiben d. Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes 

Nordrhein-Westfalen: Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie, v. 4.7.2023  
3  Fortschreibung des Bevölkerungsstand auf Basis des Zensus vom 9. Mai 2011, 

Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein Westfalen, Stand 31.12.2022 
4  vgl. Aktionsplan für die Stadt Sundern (Sauerland) vom 18.03.2009 
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● 2012 und 2017 (2. und 3. Stufe) wurden alle Hauptverkehrsstraßen mit 
mehr als 3 Mio. Kfz/a kartiert. Dies waren die B 229, die L 519 sowie im 
Jahr 2017 zusätzlich die L 6865 

In der 4. Stufe erfolgten 2023 wiederum Lärmkartierungen für Hauptverkehrs-
straßen mit mehr als 3 Mio. Kfz/a. Das sind im Stadtgebiet von Sundern: 

● die Bundesstraße B 229 - Hachener Straße im Ortsteil Hachen  

● die Landesstraße L 519 vom Kreisverkehr in Hachen bis Am Brühl in der 
Kernstadt Sundern und  

● die L 686 ab der Kreuzung Hauptstraße/ Silmecke in der Kernstadt über 
Seidfeld und Stockum bis zur Kreuzung Allendorfer Straße.6 

Die Lärmkarten von 2023 werden im vorliegenden Lärmaktionsplan ausgewer-
tet und im Ergebnis Bereiche herausgearbeitet, in denen aufgrund der Lärmbe-
lastungen und der Lärmbetroffenheiten Handlungsbedarf besteht (Maßnah-
menbereiche der Lärmaktionsplanung). 

Im Rahmen der Lärmaktionsplanung werden unter Einbindung bereits beste-
hender Planungen Strategien der Lärmminderung entwickelt und Maßnahmen-
konzepte zur Lärmminderung in den Maßnahmenbereichen erarbeitet. Für die 
erarbeiteten Maßnahmen werden die zu erwartenden Entlastungswirkungen 
sowie die damit verbundenen zu erwartenden Kosten dargestellt. 

Der vorliegende Lärmaktionsplan enthält: 

● Angaben zum rechtlichen Hintergrund, dem Untersuchungsraum, der 
zuständigen Behörde und geltenden Grenz- und Auslösewerten 

● Analyse der vorhandenen Lärmsituation mit Darstellung der Ergebnisse der 
Lärmkartierung und Herausarbeitung von Maßnahmenbereichen 

● Analysen zu potentiell ruhigen Gebieten 

● Darstellung bereits vorhandener oder geplanter Maßnahmen 

● Maßnahmenplanung zur Lärmminderung in den Maßnahmenbereichen mit 
Darstellung grundsätzlich geeigneter Strategien und Maßnahmen unter 
Einbindung bereits vorliegender Planungen 

                                                      
5  vgl. Bericht über die Lärmkartierung für die Stadt Sundern (Sauerland) vom 

28.09.2012 
6  vgl. Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz und Verkehr NRW. Umge-

bungslärmkartierung der 4. Runde. Online abrufbar unter: 
https://www.umgebungslaerm-kartierung.nrw.de/ [Zugriff: 17.08.2023] 
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● Gesamtkonzept mit einer Zusammenstellung der Maßnahmenwirkungen 
sowie der Maßnahmenkosten 

● Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung und der Beteiligung der Träger 
öffentlicher Belange 

1.2 Rechtliche Rahmenbedingungen 

Rechtliche Grundlage der Lärmaktionsplanung ist die EU-Umgebungslärm-
richtlinie (URL) vom 25.06.20027, die 2005 in deutsches Recht umgesetzt 
wurde8. Damit wurden in das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) ein 
sechster Teil mit dem Titel „Lärmminderungsplanung“ und die Paragrafen 47a 
bis 47f eingefügt. Ergänzt wird das BImSchG durch die 34. BImSchV9, welche 
die Details für die Erstellung der Lärmkarten regelt. Für die Lärmaktionsplanung 
gibt es keine entsprechende Verordnung.  

In den LAI-Hinweisen zur Lärmaktionsplanung10, dem Runderlass des Ministe-
riums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz NRW 
11 sowie dem Rundschreiben des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und 
Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen vom 04.07.2023 werden Handlungs-
empfehlungen zur Aufstellung von Lärmaktionsplänen gegeben. 

In den LAI-Hinweisen sind auch Aussagen zur rechtlichen Bindungswirkung von 
Lärmaktionsplänen enthalten: „Zur Durchsetzung von Maßnahmen, die der 
Lärmaktionsplan vorsieht, verweist § 47d Abs. 6 BImSchG auf § 47 Abs. 6 
BImSchG. Danach sind die Maßnahmen aufgrund eines Lärmaktionsplanes 
„durch Anordnungen oder sonstige Entscheidungen der zuständigen Träger 
öffentlicher Verwaltung nach diesem Gesetz oder nach anderen Rechtsvor-
schriften durchzusetzen.“ Soweit planungsrechtliche Festlegungen vorgesehen 
sind, „haben die zuständigen Planungsträger dies bei ihren Planungen zu 
berücksichtigen“.  

                                                      
7  Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Juni 

2002 über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm. 
8  Gesetz zur Umsetzung der EG-Richtlinie über die Bewertung und Bekämpfung von 

Umgebungslärm vom 24.06.2005. Bundesgesetzblatt Jahrgang 2005 Teil I Nr. 38, 
ausgegeben zu Bonn am 29. Juni 2005. 

9  Vierunddreißigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (Verordnung über die Lärmkartierung - 34. BImSchV) vom 06.03.2006. 
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2006 Teil I Nr. 12, ausgegeben zu Bonn am 15. März 
2006, zuletzt geändert durch Verordnung vom 19. September 2021 

10  Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) - AG Aktionsplanung: 
LAI-Hinweise zur Lärmaktionsplanung - aktualisierte Fassung vom 19. September 
2022 

11  Lärmaktionsplanung – Runderlass der Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz – V – 5 – 8820.4.1 v. 7.2.2008 
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§ 47 d Abs. 6 BImSchG enthält also keine selbstständige Rechtsgrundlage zur 
Anordnung bestimmter Maßnahmen, sondern verweist auf spezialgesetzliche 
Eingriffsgrundlagen (z. B. §§ 17 und 24 BImSchG, § 45 Abs. 1 Nr. 3 Straßen-
verkehrsordnung (StVO)12, § 75 Abs. 2 Satz 3 VwVfG). Maßnahmen können 
daher nur umgesetzt werden, wenn sie nach Fachrecht zulässig sind und 
rechtsfehlerfrei in einen Lärmaktionsplan aufgenommen wurden. Soweit die 
tatbestandlichen Voraussetzungen erfüllt sind, wird das in diesen Vorschriften 
eingeräumte Ermessen allerdings durch § 47d Abs. 6 BImSchG in Verbindung 
mit dem Maßnahmenteil des einschlägigen Lärmaktionsplans eingeschränkt. 
Die Straßenverkehrsbehörden setzen die in einem Lärmaktionsplan festgeleg-
ten straßenverkehrsrechtlichen Maßnahmen um. […] 

Ein wesentlicher Aspekt der Lärmaktionsplanung besteht in der Ausübung des 
pflichtgemäßen Ermessens über Reihenfolge, Ausmaß und zeitlichen Ablauf 
von Sanierungsmaßnahmen. Ziel der Lärmaktionsplanung ist eine Verringerung 
der Gesamtbelastung in dem betrachteten Gebiet. In der Regel ist dazu eine 
Prioritätensetzung hinsichtlich der Handlungsoptionen erforderlich. […] 

Sind in einem Lärmaktionsplan planerische Festlegungen vorgesehen, so 
müssen diese bei der Planung berücksichtigt, d. h. mit dem ihnen zukommen-
den Gewicht in die Abwägung einbezogen werden. Dabei ist die Lärmminde-
rung als Ziel des Lärmaktionsplans eines von mehreren zu berücksichtigenden 
Belangen, die untereinander abgewogen werden müssen.“13 

1.3 Untersuchungsraum 

Die Stadt Sundern befindet sich im Sauerland im mittleren Osten Nordrhein-
Westfalens. Als Mittelstadt mit ca. 27.700 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)14 
liegt sie im Westen des Hochsauerlandkreises und gehört dem Regierungsbe-
zirk Arnsberg an. Die städtische Gesamtfläche beträgt 193 km², die Höhendiffe-
renz zwischen höchstem und niedrigstem Punkt im Stadtgebiet beträgt 453 m.15 

                                                      
12  Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) vom 16. November 1970, BGBl I 1565, zuletzt 

geändert durch Verordnung vom 12. Juli 2021 (BGBI. I S. 3091), umfangreiche Än-
derung und Erweiterung am 20. April 2020 (BGBI. I S. 814) 

13 Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) - AG Aktionsplanung: 
LAI-Hinweise zur Lärmaktionsplanung - aktualisierte Fassung vom 19. September 
2022, S. 25 

14  Fortschreibung des Bevölkerungsstand auf Basis des Zensus vom 9. Mai 2011, 
Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein Westfalen 

15  Internetseite Stadt Sundern, die Stadt in Zahlen 
https://www.sundern.de/aktuelles/allgemeine-informationen/die-stadt-in-zahlen, ab-
gerufen am 17.08.2023 
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Zur Stadt Sundern gehören neben der Kernstadt insgesamt 16 Ortsteile, unter 
anderem Allendorf, Hachen, Stemel, Stockum und Seidfeld.16 

In unmittelbarer Nähe Sunderns befinden sich die Städte Arnsberg (ca. 14 km), 
Meschede (ca. 24 km), Plettenberg (ca. 23 km), Balve (ca. 15 km) und Neuen-
rade (ca. 20 km) sowie die Gemeinden Eslohe (ca. 20 km) und Finnentrop (ca. 
25 km). Das nächste Oberzentrum Dortmund befindet sich in ca. 60 km Entfer-
nung. 

Anschlüsse an das Netz der Bundesautobahnen bestehen über die A 44 
(Dortmund - Kassel) ab dem Kreuz Werl über die A 445 in Richtung Arnsberg 
bis zur Auffahrt 64 (Arnsberg-Hüsten) sowie über die A 45 (Dortmund - Frank-
furt) über die Auffahrt 18 (Olpe) Richtung Finnentrop und Sundern.17 

● Abbildung 1: Verkehrsanbindungen der Stadt Sundern18 

 

Im übergeordneten Straßennetz sind außerdem die Bundesstraße B 229, 
zahlreiche Landesstraßen (unter anderem die L 519, L 686, L 685, L 842, 
L  544 und L 687) sowie beispielsweise die Kreisstraßen K 5 und K 6 zu 
nennen. Die Bundes- und Landesstraßen verbinden Sundern unter anderem mit 
dem Autobahnnetz und den Städten Eslohe, Olpe, Balve und Arnsberg. 

                                                      
16  Internetseite Stadt Sundern, Ortschaften  

https://www.sundern.de/leben-in-sundern/ortschaften, abgerufen am 17.08.2023 
17  vgl. Stadt Sundern (http://www.sundern.de/aktuelles/allgemeine-informationen/wie-

finde-ich-sundern/) [Zugriff: 02.03.2018] 
18  vgl. ebd. 



 

 

 

Stadt Sundern 
Lärmaktionsplan 
der 4. Runde 

April 2024 

6 

Die Stadt Sundern verfügt durch die Bahnstrecke „Röhrtalbahn“ über einen 
Anschluss an das Schienennetz der deutschen Bahn. Die Strecke wird momen-
tan nicht durch Personenzüge bedient, sondern dient dem Abtransport von 
Holz. Die nächstgelegenen Anschlüsse für den Schienenpersonenverkehr 
bestehen durch die Bahnhöfe Arnsberg oder Neheim-Hüsten (Bahnstrecke 
Dortmund - Kassel), den Haltepunkt Balve-Sanssouci (Hönnetalbahn) sowie 
den Bahnhof Finnentrop (Bahnstrecke Dortmund - Frankfurt). 

Das Nahverkehrsangebot (ÖPNV) der Stadt Sundern wird durch die Westfalen 
Bus GmbH sowie durch die Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH (RLG) mit 
Busverkehr bereitgestellt. Beide Unternehmen sind Teil des Zweckverbands 
Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL), in allen Buslinien gilt der Westfalentarif. 
Insgesamt verkehren im Gemeindegebiet Sundern 1 Schnellbuslinie, 
2 Regionalbuslinien und 5 reguläre Buslinien, die Sundern unter anderem mit 
Arnsberg, Hüsten und Neheim verbinden. Eine Nachtbuslinie verbindet Sundern 
in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit Hüsten, Neheim und Ense   
Zusätzlich betreibt der BürgerBus Sundern e.V. zusammen mit der Westfalen-
bus GmbH fünf Bürgerbus-Linien, die innerhalb der Stadt Sundern verkehren: 
die Linien B1, B3, B4 und B7 und B8. Die Bürgerbusse verkehren vorwiegend 
von Montag bis Samstag am Vormittag. 

Der nächstgelegene Flughafen befindet sich in Dortmund in ca. 49 km Entfer-
nung. 

Die Wirtschaft von Sundern ist vor allem geprägt durch die metallverarbeitende 
Industrie, die Produktion von Elektro-, Haus-, und Küchengeräten sowie die 
Herstellung von Papier und Kartonagen. Auch Handel, Dienstleistung und 
Fremdenverkehr spielen in Sundern eine wichtige Rolle und gewinnen zuneh-
mend an Bedeutung. Touristische Ziele in der Stadt sind unter anderem der 
Sorpesee, das Wintersportgebiet Wildewiese und die Golfanlage Amecke; 
außerdem werden die  ausgedehnten Waldflächen im Gemeindegebiet zum 
Wandern, Reiten, Fahrrad- und Motorradfahren genutzt.  

1.4 Zuständige Behörde 

Bei der Berechnung der Lärmkarten für den Straßenverkehr werden in Nord-
rhein-Westfalen die Gemeinden außerhalb der Ballungsräume durch das 
LANUV unterstützt. 

Für die Lärmaktionsplanung Straße ist die Stadt Sundern zuständig. Die 
Aufgabe wird innerhalb der Verwaltung von der Abteilung 3.1 Stadtentwicklung 
und Umwelt, Rathausplatz 1, 59846 Sundern (Sauerland) wahrgenommen. 
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1.5 Geltende Grenz- und Auslösewerte 

1.5.1 Auslösewerte der Maßnahmenplanung 

Verbindliche Grenz- oder Auslösewerte für die Lärmaktionsplanung sind in 
Deutschland auf Bundesebene nicht vorgegeben. 

Auslösewerte sind die Belastungsschwellen, bei deren Erreichen bzw. Über-
schreiten Lärmschutzmaßnahmen in Betracht gezogen oder ergriffen werden 
sollen. Sie dienen der Lärmaktionsplanung als Orientierungswerte für die 
Dringlichkeit von Maßnahmen. Anders als bei Grenzwerten löst das Über-
schreiten von Auslösewerten keine rechtlich begründeten Ansprüche auf 
Lärmschutzmaßnahmen aus. 

In Nordrhein-Westfalen wurden im Jahr 2008 in einem Runderlass des Ministe-
riums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
Auslösewerte der Lärmaktionsplanung festgelegt. Nach diesem Runderlass 
liegen Lärmprobleme und somit Handlungsbedarf vor, wenn „an Wohnungen, 
Schulen, Krankenhäusern oder anderen schutzwürdigen Gebäuden ein LDEN 
von 70 dB(A) oder ein LNight von 60 dB(A) erreicht oder überschritten wird. 
[…]“19. Im einem aktuellen Rundschreiben des Ministeriums für Umwelt, Natur-
schutz und Verkehr Nordrhein-Westfalen aus 2023 wird darauf hingewiesen, 
dass nach Entscheidungen des EuGH Lärmaktionspläne für alle Bereiche 
aufzustellen sind, die von der Lärmkartierung erfasst sind, unabhängig davon, 
ob Betroffene vorhanden sind oder nicht.20  

Die im Runderlass 2008 definierten Schwellenwerte werden im Lärmaktionsplan 
Sundern der 4. Runde weiterhin zur Kennzeichnung besonders hoher Lärmbe-
lastung verwendet, sie werden als „Schwellen besonders hoher Lärmbelastung“ 
bezeichnet.  

Die im Runderlass 2008 definierten Schwellenwerte waren an die 2008 gelten-
den Immissionsgrenzwerte für die freiwillige Lärmsanierung nach VLärmSchR 
97 angelehnt. Die Immissionsgrenzwerte wurden zwischenzeitlich um 6 dB(A) 
abgesenkt. Bedeutung hat die Schwelle weiterhin bei straßenverkehrsrechtli-
chen Lärmschutzmaßnahmen nach Lärmschutz-Richtlinien-StV 2007. 

● Schwellen besonders hoher Lärmbelastung:  
LDEN = 70 dB(A) und LNight = 60 dB(A)  

                                                      
19  RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbrau-

cherschutz - V-5 - 8820.4.1 v. 7.2.2008, S. 1 
20 Rundschreiben d. Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes 

Nordrhein-Westfalen: Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie, v. 4.7.2023 
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Eine zweite Schwelle orientiert sich am Ziel des Gesundheitsschutzes. Gemäß 
Erkenntnissen aus der Lärmwirkungsforschung ist statistisch nachweisbar, dass 
bei einer Dauerbelastung mit Mittelungspegeln ≥ 65 dB(A) tags und ≥ 55 dB(A) 
nachts das Risiko von Herz- und Kreislauferkrankungen zunimmt.21 Der Sach-
verständigenrat für Umweltfragen empfiehlt deshalb, Auslösewerte der Lärmak-
tionsplanung bei LDEN = 65 dB(A) und bei LNight = 55 dB(A) festzusetzen.22 In 
Anlehnung daran werden im Lärmaktionsplan der Stadt Sundern Werte ab 65 
dB(A) für den LDEN und 55 dB(A) für den LNight als Schwelle für eine potentielle 
Gesundheitsgefährdung berücksichtigt.  

●  Gesundheitliche Schwellenwerte: LDEN = 65 dB(A) und LNight = 55 dB(A)  

Die hier genannten gesundheitlichen Schwellenwerte stellen die Schwellen der 
Maßnahmenplanung dar, die der Sachverständigenrat für Umweltfragen 
empfiehlt. Gesundheitliche Schädigungen können aber auch schon unterhalb 
dieser Pegel auftreten. Die WHO weist beispielsweise darauf hin, dass Pegel 
von LDEN > 53 dB(A) mit schädlichen gesundheitlichen Auswirkungen und Pegel 
von LNight > 45 dB(A) mit Beeinträchtigungen des Schlafs verbunden sind.23  

1.5.2 Nationale Richt- und Grenzwerte 

Die Durchführung von Maßnahmen der Lärmaktionsplanung erfolgt nach 
nationalen Eingriffsgrundlagen mit entsprechenden Richt- und Grenzwerten. 

Im Nachfolgenden sind die wichtigsten rechtlichen Grundlagen zur Lärmsanie-
rung aufgeführt. Ergänzend sind auch die Grenzwerte der Lärmvorsorge darge-
stellt, die häufig als Zumutbarkeitsschwelle herangezogen werden. 

VLärmSchR 97 

Die Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Bau-
last des Bundes (VLärmSchR 97) gelten für Bundesfernstraßen in der Baulast 
des Bundes sowohl zum vorsorglichen Schutz vor Verkehrslärm (bei Planung 
und Bau von Straßen zur Lärmvorsorge) als auch bei der nachträglichen 
Minderung von Lärmbelastungen an bestehenden Straßen (Lärmsanierung).24 

„Lärmschutz an bestehenden Straßen (Lärmsanierung) wird [hierbei] als 
freiwillige Leistung auf der Grundlage haushaltsrechtlicher Regelungen ge-

                                                      
21  Vgl. Sondergutachten des Rates von Sachverständigen für Umweltfragen, Drucksa-

che 14/2300, 14. Wahlperiode vom 15.12.99 
22  Sachverständigenrat für Umweltfragen: Umweltgutachten 2020, Januar 2020, S. 18 
23  Vgl. WHO-Leitlinien für Umgebungslärm  für die Europäische Region, Juli 2019 
24  VLärmSchR 97, S. 6 
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währt. Er kann im Rahmen der vorhandenen Mittel durchgeführt werden.“25 Die 
Lärmsanierung kann erfolgen, wenn der Beurteilungspegel (nach RLS-1926) den 
maßgeblichen Immissionsgrenzwert in Abhängigkeit von der Gebietskategorie 
überschreitet. Die Immissionsgrenzwerte sind in Tabelle 1 dargestellt: 

● Tabelle 1: Immissionsgrenzwerte für die freiwillige Lärmsanierung nach VLärmSchR 
97 (2. Aktualisierung 2020) 

Geltungsbereich Immissionsgrenzwerte  
Tag [dB(A)]  

Immissionsgrenzwerte 
Nacht [dB(A)] 

Krankenhäuser, Schulen, 
reines Wohngebiet,  
allgemeines Wohngebiet 

64 54 

Dorf-/Kern-/Mischgebiet 66 56 

Gewerbegebiet 72 62 

 

Immissionspegel die neue Berechnungsvorschrift RLS-19 angewendet. 

Lärmschutz-Richtlinien-StV 2007 

Die Richtlinien für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zum Schutz der Be-
völkerung vor Lärm (Lärmschutz-Richtlinien-StV) sollen den Straßenverkehrs-
behörden als „Orientierungshilfe zur Entscheidung straßenverkehrsrechtlicher 
Maßnahmen […] zum Schutz der Wohn-/ Bevölkerung vor Straßenverkehrs-
lärm“27 dienen. 

Rechtsgrundlage für die Anordnung von straßenverkehrsrechtlichen Maßnah-
men zum Schutz vor Lärm ist der § 45 StVO, Verkehrszeichen und Verkehrs-
einrichtungen, wonach „die Straßenverkehrsbehörden die Benutzung bestimm-
ter Straßen oder Straßenstrecken aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung 
des Verkehrs beschränken oder verbieten und den Verkehr umleiten können. 
Das gleiche Recht haben sie […] zum Schutz der Wohnbevölkerung vor Lärm 
und Abgasen […]“. 

In den Lärmschutz-Richtlinien-StV sind die grundsätzlichen Voraussetzungen 
für die Anordnung von Geschwindigkeitsreduzierungen aus Lärmschutzgründen 
geregelt. Straßenverkehrsrechtliche Lärmschutzmaßnahmen kommen nach der 

                                                      
25  ebenda, S. 26 
26  Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen, Forschungsgesellschaft für Straßen- und 

Verkehrswesen, 2019 
27  Richtlinien für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung 

vor Lärm (Lärmschutz-Richtlinien-StV), S 32/7332,9/1/781915, Bonn, November 
2007 
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Lärmschutz-Richtlinien-StV insbesondere bei Überschreitung der in Tabelle 2 
dargestellten Richtwerte in Betracht. 

● Tabelle 2: Richtwerte der Lärmschutz-Richtlinien-StV für straßenverkehrsrechtliche 
Lärmschutzmaßnahmen 

Immissionsort / Gebietstyp 
Richtwerte  

tags  
(6.00 - 22.00 Uhr) 

Richtwerte 
nachts 

(22.00 - 6.00 Uhr) 

in reinen und allgemeinen Wohngebieten, 
Kleinsiedlungsgebieten sowie an Kranken-
häusern, Schulen, Kur- und Altenheimen 

70 dB(A) 60 dB(A) 

in Kern-, Dorf- und Mischgebieten 72 dB(A) 62 dB(A) 

in Gewerbegebieten 75 dB(A) 65 dB(A) 

 

Die Richtwerte der Lärmschutz-Richtlinien-StV dienen als „Orientierungshilfe“. 
Entsprechend einer aktuellen Studie des Umweltbundesamtes und nach 
derzeitiger Rechtsauffassung28, beginnt der Ermessungsspielraum bereits ab 
Überschreiten der Werte aus der 16. BImSchV (siehe auch Tabelle 3). Bei 
Überschreitung der Richtwerte der Lärmschutz-Richtlinien-StV kann sich dieser 
Ermessensspielraum zu einer Pflicht zum Einschreiten verdichten.29 

Gemäß den gesetzlichen Vorgaben sind bei straßenverkehrsrechtlichen Lärm-
schutzmaßnahmen die nationalen Berechnungsvorschriften (Richtlinien für den 
Lärmschutz an Straße (RLS-90)) 30 anzuwenden. 

16. BImSchV31 

Die 16. BImSchV, auch Verkehrslärmschutzverordnung, gilt für den Bau oder 
die wesentliche Änderung von öffentlichen Straßen- und Schienenwegen 
(Lärmvorsorge) und enthält gebietsspezifische Immissionsgrenzwerte, für die 
sicherzustellen ist, dass sie bei Bau oder wesentlicher Änderung zum Schutz 

                                                      
28  z.B. bayerischer Verwaltungsgerichtshof München, Urteil vom 21. März 2012, Az. 

11 B 10.1657 oder Verwaltungsgericht Berlin, Urteil vom 19. Juni 1995, Az. 11 A 
568/93 

29  siehe auch die im April 2015 vom Umweltbundesamt veröffentlichte Studie: TUNE 
ULR, Technisch wissenschaftliche Unterstützung bei der Novellierung der EU-
Umgebungslärmrichtlinie Arbeitspaket 2: Geschwindigkeitsreduzierungen; Bearbei-
tung: LK Argus GmbH, Berlin mit Prof. Dr. Pascale Cancik, Universität Osnabrück 

30  Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, Ausgabe 1990 (RLS-90), Bundesministe-
rium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Allgemeines Rundschreiben Straßen-
bau (ARS) Nr. 8/1990 

31  Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990, zuletzt geändert 
am 18.12.2014 
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der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräu-
sche nicht überschritten werden. 

Bei entsprechenden Vorhaben sind die nachfolgend dargestellten Immissions-
grenzwerte einzuhalten. Zur Berechnung der Immissionspegel sind die Richtli-
nien für den Lärmschutz an Straßen, Ausgabe 201932 heranzuziehen. 

● Tabelle 3: Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV nach Gebietstypen 

Gebietstyp 
Grenzwerte  

tags  
(6.00 - 22.00 Uhr) 

Grenzwerte 
nachts 

(22.00 - 6.00 Uhr) 

an Krankenhäusern, Schulen, Kur- und 
Altenheimen 57 dB(A) 47 dB(A) 

in reinen und allgemeinen Wohngebieten, 
Kleinsiedlungsgebieten 59 dB(A) 49 dB(A) 

in Kern-, Dorf- und Mischgebieten 64 dB(A) 54 dB(A) 

in Gewerbegebieten 69 dB(A) 59 dB(A) 

                                                      
32  Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, Forschungsgesellschaft für Straßen- und 

Verkehrswesen, Ausgabe 2019 
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 Analyse der vorhandenen Lärmsituation 2

2.1 Lärmkartierung der 4. Runde 

Die Lärmkartierung Straßenverkehr der 4. Runde für die Stadt Sundern wurde 
2023 vom LANUV Nordrhein-Westfalen (Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz) durchgeführt. Die Kartierung erfolgte gemäß den Anforde-
rungen des BImSchG § 47c für Gemeinden außerhalb von Ballungsräumen auf 
Hauptverkehrsstraßen mit über 3 Mio. Kfz/a, was ungefähr einer durchschnittli-
chen täglichen Verkehrsstärke (DTV) von 8.200 Kfz/24h entspricht. Dabei 
gelten als Hauptverkehrsstraßen gemäß BImSchG § 47b Bundes- und Landes-
straßen sowie sonstige grenzüberschreitende Straßen mit der oben beschrie-
benen Verkehrsstärke. 

Im Stadtgebiet von Sundern sind das:  

● die Bundesstraße B 229 von der Stadtgrenze Arnsberg bis zum Kreisver-
kehr in Hachen 

● die Landesstraße L 519 vom Kreisverkehr in Hachen bis Am Brühl in der 
Kernstadt Sundern und  

● die L 686 ab der Kreuzung Hauptstraße/ Silmecke in der Kernstadt Sundern 
bis zur Kreuzung Allendorfer Straße (über Seidfeld und Stockum).33 

Die Lärmdaten wurden 2023 zum ersten Mal mittels der neuen „Berechnungs-
methode für Umgebungslärm von bodennahen Quellen (BUB)“ nach EG-
Umgebungslärmrichtlinie berechnet (die Berechnungsvorschrift BUB stellt die 
nationale Umsetzung der EU-weit einheitlichen Berechnungsvorschrift 
CNOSSOS dar). Die Berechnung erfolgt für den 24-Stunden-Zeitraum (LDEN) 
und den Nacht-Zeitraum (LNight). 

Die Berechnungsvorschrift BUB enthält neue Formeln und Parameter zur 
Berechnung der Lärmbelastung. Die Berechnungen nach der BUB sind insge-
samt deutlich komplexer als die Berechnungen nach der bisher verwendeten 
VBUS. 
Durch die neue Berechnungsvorschrift kann es bei unveränderter realer Lärm-
belastung zu einer Veränderung der Kartierungsergebnisse kommen. Durch 
Vergleichsrechnungen in einer Modellstadt konnten folgende Tendenzen 
festgestellt werden: Außerorts, bei freier Schallausbreitung steigt die berechne-
te Lärmbelastung eher. Auch im Bereich von Knotenpunkten steigt die berech-

                                                      
33  vgl. Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz und Verkehr NRW. Umge-

bungslärmkartierung der 4. Runde. Online abrufbar unter: 
https://www.umgebungslaerm-kartierung.nrw.de/ [Zugriff: 17.08.2023] 
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nete Lärmbelastung eher, weil in der BUB erstmals Beschleunigungs- und 
Abbremsvorgänge an Knoten berücksichtigt werden. Bei enger, geschlossener 
Bebauung an beiden Seiten einer Straße sinkt die berechnete Lärmbelastung 
eher, weil in der BUB die unter diesen Umständen auftretende Mehrfachreflexi-
on des Schalls nicht mehr berücksichtigt wird.34 

Aufgrund der geänderten Berechnungsvorschrift sind die Kartierungsergebnisse 
nur bedingt mit den Ergebnissen der vorherigen Runden vergleichbar. Eine 
Gegenüberstellung der aktuellen Kartierungsergebnisse aus Sundern mit den 
Kartierungsergebnissen aus vorherigen Runden wird deshalb nicht durchge-
führt. 

2.1.1 Strategische Lärmkarten 

Das Ergebnis der Lärmkartierung sind strategische Lärmkarten, auf denen die 
Schallpegel, die außerhalb der Gebäude in 4 Metern Höhe über dem Gelände 
errechnet wurden, in Form von Isophonenbändern dargestellt werden. 

Die Karten liegen für den Ganztageszeitraum (24 h, LDEN) sowie den Nachtzeit-
raum (22 – 6 Uhr, LNight) vor. In den Isophonenbändern werden die Lärmbelas-
tungen in 5 dB(A)-Schritten dargestellt. 

Die Schallpegel für den Tag (24h) werden von LDEN ≥ 55 dB(A) bis≥ 75 dB(A) 
skaliert. 

Die Pegelklassen für den Nachtzeitraum werden von ≥ 50 dB(A) bis ≥  70 dB(A) 
eingeteilt. 

Die nachfolgenden Abbildungen (Abbildung 2 und Abbildung 3) stammen aus 
dem Umgebungslärmportal des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und 
Verkehr des Landes NRW.35 

Insbesondere in relativ flachen, unbebauten Bereichen fallen sich in die Fläche 
ausbreitende Isophonenbänder auf. Hier kann sich der Schall ungehindert 
ausbreiten. 
 

                                                      
34  Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI), LAI-Hinweise zur 

Lärmkartierung – dritte  Aktualisierung, März 2022 
35  https://www.umgebungslaerm-kartierung.nrw.de, abgerufen am 22.08.2023 
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● Abbildung 2: Straßenverkehrslärm, LDEN, Kartierung 2023, LANUV36 

 
© &GeoBasis-DE/BKG (2022) dl-de/by-2-0 © LANUV NRW, Straßen.NRW 

                                                      
36 https://www.umgebungslaerm-kartierung.nrw.de, abgerufen am 22.08.2023 
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● Abbildung 3: Straßenverkehrslärm, LNight, Kartierung 2023, LANUV37 

 
© &GeoBasis-DE/BKG (2022) dl-de/by-2-0 © LANUV NRW, Straßen.NRW 

  

                                                      
37 ebenda 
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Entsprechend der Lärmkartierung 2023 sind in der Stadt Sundern von Straßen-
verkehrslärm ab der Kartierungsschwelle betroffen: 

● Bereiche des Ortsteils Hachen entlang der B 229 und der L 519, 

● Bereiche des Ortsteils Stemel entlang der L 519, 

● Bereiche des Ortsteils Seidfeld entlang der L 686, 

● Bereiche des Ortsteils Stockum entlang der L 686 sowie 

● Bereiche der Kernstadt Sundern entlang der L 519 (Hüstener Straße/ 
Hauptstraße/ Röhre) sowie der L 686 (Silmecke). 

2.1.2 Betroffenheitsstatistik 

Die Betroffenheitsstatistik zeigt auf, wie viele Personen in Sundern durch 
Verkehrslärm belastet sind. 

Die Betroffenenzahlen wurden 2023 erstmalig mittels der neuen „Berech-
nungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch Umgebungslärm 
(BEB)“ 38 ermittelt. 

Grundlage für die Berechnung sind die Bewohnerzahl und Fassadenpegel an 
Fassadenpunkten rund um das Gebäude. Am gesamten Fassadenumfang des 
Gebäudes werden in 4 m Höhe Referenzpunkte (Fassadenpunkte) nach einer 
festen Einteilung gesetzt. Die Lärmbelastung an jedem einzelnen Fassaden-
punkt wird berechnet. Diejenige Hälfte der Fassadenpunkte, die die höchsten 
Immissionspegel aufweisen, werden in der Berechnung der Betroffenenzahlen 
berücksichtigt, die andere Hälfte nicht mehr („Medianverfahren“). 

Über die Korrelation der Einwohner eines Gebäudes mit der Anzahl der berück-
sichtigten Fassadenpunkte wird ein Verhältnis Einwohner je Fassadenpunkt 
berechnet. Der so entstandene Faktor wird mit der Anzahl der Fassadenpunkte, 
die innerhalb zuvor festgelegter Pegelklassen (z.B. 55 - 65 dB(A), 65 - 70 dB(A) 
usw.) liegen, multipliziert. Ergebnis ist die Betroffenenzahl in Abhängigkeit der 
gewählten Pegelklassen. 

In der bisher gültigen Berechnungsvorschrift VBEB wurden für die Berechnung 
der Betroffenenstatistik alle Fassadenpunkte eines Gebäudes berücksichtigt, in 
der neuen Berechnungsvorschrift BEB wird dagegen nur die lautere Hälfte der 
Fassadenpunkte berücksichtigt. Durch diese Änderung ergeben sich in der 4. 
Runde der Lärmkartierung häufig höhere Betroffenenzahlen als in den vorheri-

                                                      
38  Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch Umgebungslärm, 

Bekanntmachung im Bundesanzeiger BAnz AT 05.10.2021 B4, Oktober 2021 
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gen Runden, auch wenn sich die Eingangsdaten der Lärmkartierung nicht 
geändert haben. 

In den nachfolgenden Tabellen (Tabelle 4 und Tabelle 5) wird die Anzahl der 
durch Straßenverkehrslärm betroffenen Personen dargestellt, getrennt nach 
Betroffenen im Ganztageszeitraum (24 h, LDEN) und im Nachtzeitraum (22-6 
Uhr, LNight). 

Bei der Erstellung der Lärmkarten ist nach der 34. BImSchV auch die Erfassung 
lärmsensibler Einrichtungen ab einem LDEN = 55 dB(A) erforderlich. Lärmsensib-
le Einrichtungen sind nach Umgebungslärmrichtlinie Schulen und Krankenhäu-
ser. Die durch Lärm belasteten Flächen, Wohnungen und lärmsensiblen 
Einrichtungen sind in der Tabelle 6 dargestellt. 

● Tabelle 4: Geschätzte Zahl der von Lärm an den kartierten Straßen in Sundern 
belasteten Personen, ganztags (LDEN); Kartierung 202339 

Pegelklassen  55- 59 
dB(A) 

60- 64 
dB(A) 

 65- 69 
dB(A) 

70- 74 
dB(A) 

≥ 75 dB(A) 

belastete Menschen 1.160 689 734 603 19 

aggregiert 
≥ 55 dB(A) ≥ 60 dB(A) ≥ 65 dB(A) ≥ 70 dB(A) ≥ 75 dB(A) 

3.205 2.045 1.356 622 19 

 

● Tabelle 5: Geschätzte Zahl der von Lärm an den kartierten Straßen belasteten 
Personen, nachts (LNight); Kartierung 202340 

Pegelklassen  50- 54 
dB(A) 

55- 59 
dB(A) 

 60- 64 
dB(A) 

65- 69 
dB(A) 

 ≥70 dB(A) 

belastete Menschen 737 729 656 59 0 

aggregiert 
≥ 50 dB(A) ≥ 55 dB(A) ≥ 60 dB(A) ≥ 65 dB(A) ≥ 70 dB(A) 

2.181 1.444 715 59 0 

 

                                                      
39  vgl. Bericht über die Lärmkartierung für die Stadt Sundern vom 06.07.2023 
40  vgl. ebd. 
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● Tabelle 6: Zahl der von Lärm an den kartierten Straßen in Sundern belasteten 
Flächen, Wohnungen und lärmsensiblen Einrichtungen; Kartierung 202341 

Pegelbereich LDEN 
in dB(A) 

Fläche  
in km² 

Wohnungen Schulen Kranken-
häuser 

≥ 55 dB(A) 4,97 1525 2 0 

≥ 65 dB(A) 1,24 645 0 0 

≥ 75 dB(A) 0,22 9 0 0 

 

Entsprechend der Lärmkartierung von 2023 sind im Kartierungsnetz von 
Lärmpegeln ab der Kartierungsschwelle insgesamt 3.205 Menschen ganztags 
(LDEN ≥ 55 dB(A)) und 2.181 Menschen nachts (LNight ≥ 50 dB(A)) betroffen. 

Von Lärmbelastungen ab den gesundheitlichen Schwellenwerten 
(LDEN ≥ 65 dB(A), LNight ≥ 55 dB(A)) sind nach Kartierung 2023 ganztags 1.356 
Menschen betroffen, im Nachtzeitraum sind es 1.444 Menschen.  

Von Pegeln ab den Schwellen besonders hoher Lärmbelastung 
(LDEN ≥ 70 dB(A), LNight = 60 dB(A)) sind nach der Kartierung 2023 622 Men-
schen im Ganztageszeitraum und 715 Menschen im Nachtzeitraum betroffen. 

Die Ergebnisse der Lärmkartierung zeigen weiterhin, dass in Sundern an zwei 
Schulgebäuden Lärmpegel im Bereich von 55 dB(A) bis 64 dB(A) auftreten, 
Schulgebäude mit höheren Lärmpegeln existieren nicht. In Sundern gibt es 
keine Krankenhäuser, an denen Lärmpegel von 55 dB(A) oder höher auftreten. 

In der Lärmkartierung der 4. Runde wird nach Vorgaben der aktuellen  
34. BImSchV42 erstmalig geschätzt, wie viele Menschen von starker Belästi-
gung und starker Schlafstörung durch Lärm betroffen sind und wie viele Men-
schen im Zusammenhang mit Lärm an ischämischen Herzkrankheiten leiden. 
Auch für die Stadt Sundern wurden die beschriebenen Auswirkungen der 
Lärmbelastung ermittelt, die statistischen Ergebnisse sind nachfolgend darge-
stellt. 

● Tabelle 7: Gesundheitliche Auswirkungen der Belastung durch Straßenverkehrslärm 

Gesundheitliche Lärmauswirkung Anzahl der Belasteten 

Starke Belästigung 636 

Starke Schlafstörung 162 

Ischämische Herzkrankheiten 1 

                                                      
41  vgl. ebd. 
42  §4 Abs. 4 Nr.9 34.BImSchV  
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2.2 Analyse zur Belastungssituation im Straßenverkehr 

Die folgenden Analysen stellen die wesentlichen Faktoren der Lärmbelastung 
im Straßenverkehr dar. Dieser Analyseschritt ist für die spätere Ableitung von 
Maßnahmen grundlegend. Als Emissionsfaktoren werden hierbei insbesondere 
die Eingangsdaten zur Lärmberechnung herangezogen, u.a. Verkehrsmengen, 
Schwerverkehrsanteile, Geschwindigkeiten und Fahrbahnbeläge. Immissions-
seitig sind außerdem aktive Schallschutzeinrichtungen relevant. 

Die Eingangsdaten der 2023 vom LANUV durchgeführten Lärmberechnungen 
wurden der Stadt Sundern über das Umgebungslärmportal43 in shape-Formaten 
zur Verfügung gestellt. Die Verkehrsmengen und Schwerverkehrsanteile 
basieren überwiegend auf der regelmäßig durchgeführten bundesweiten 
Straßenverkehrszählung. 

Nachfolgend werden die verschiedenen Faktoren und deren Zusammenhänge 
zur Lärmbelastung dargestellt. 

Verkehrsmengen 

Der Zusammenhang zwischen Verkehrsmenge und Lärmbelastung kann 
folgendermaßen veranschaulicht werden: 

● Eine Verdoppelung der Verkehrsmenge bewirkt eine Pegelerhöhung um 
3 dB(A) 

● Eine Verzehnfachung der Verkehrsmenge bewirkt eine Pegelerhöhung um 
10 dB(A), d.h. eine Verdopplung der Lautstärke 

● Eine wahrnehmbare Differenz in der Lärmbelastung von 1 dB(A) besteht bei 
Änderungen der Verkehrsmenge um mindestens 20% 

 

● Abbildung 4: Zusammenhang zwischen Verkehrsbelastung und Lärmbelastung 

 

                                                      
43  http://www.laermschutz.nrw.de/index.php 
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Der kartierte Abschnitt der B 229 im Ortsteil Hachen ab der nördlichen Gemar-
kungsgrenze der Stadt Sundern bis zum Kreisverkehr B 229 Perlmühle/ L 519 
Hachener Straße weist einen DTV von 12.227 Kfz/ 24h auf. 

Die L 519 ist im Abschnitt zwischen dem Kreisverkehr im Süden des Ortsteils 
Hachen und dem Ortsteingang der Kernstadt (in Höhe der Einmündung L 685 
In der Flamke) mit 11.655 Kfz/ 24h belastet. Weiter südlich im Abschnitt bis zur 
Einmündung der K 5 Settmeckestraße liegt der Wert zwischen 16.027 und 
17.391 Kfz/ 24h. Der DTV im südlichsten kartierten Abschnitt der L 519 Haupt-
straße/ Röhre liegt zwischen 9.361 und 10.483 Kfz/ 24h. 

Entlang der L 686 zwischen der Kreuzung L 519 Hauptstraße/ Röhre bis zum 
südwestlichen Ende des kartierten Straßenabschnitts (Kreuzung L 686 Rönk-
hauser Straße/ L 687 Allendorfer Straße) liegt der entsprechende Wert bei 
9.622 Kfz/ 24h. 

● Karte 1: Kfz-Querschnittsbelastungen im Kartierungsnetz 

(siehe Kartenanhang) 

Schwerverkehrsanteil 

Die Emissionspegel sind neben den Verkehrsbelastungen auch von der Zu-
sammensetzung des Verkehrs abhängig. Der Schwerverkehr (SV = Lkw und 
Bus) ist ein wesentlicher Faktor des Straßenverkehrslärms. 

Im kartierten Abschnitt der B 229 im Ortsteil Hachen liegt ein Schwerverkehrs-
anteil von 10,4% tags vor. Der Wert am Abend liegt bei 6,5%, der Nachtwert bei 
18,3%. 

Die L 519 Hachener Straße/ Stemeler Straße/ Hüstener Straße weist einen SV-
Anteil am Tag von 11,3% auf. Abends liegt er bei 5,5%, nachts bei 15,6%. Der 
sich südlich anschließende Abschnitt der L 519 bis zur Kreuzung L 519 Haupt-
straße/ L 686 Mescheder Straße ist von SV-Anteilen tags von 6,9%, abends 
3,3% und nachts 9,8% geprägt. Im weiteren Verlauf bis zum südöstlichen 
Ortsausgang der Kernstadt Sundern liegt der SV-Anteil tags zwischen 5,6% und 
5,7%. Der Wert am Abend liegt bei 2,3% und der Nachtwert zwischen 7,4% und 
7,8%. 

Die L 686 Silmecke weist im nördlichen kartierten Abschnitt einen Schwerver-
kehrsanteil von 10,9% tags, 5,3% abends und 15,1% nachts auf. Diese Werte 
gelten ebenso für die L 686 Seidfelder Straße/ Rönkhauser Straße bis zum 
südwestlichen Kartierungsende. 

● Karte 2: Schwerverkehrsanteile im Kartierungsnetz 

(siehe Kartenanhang) 
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Geschwindigkeiten 

Lärmbelastungen nehmen mit höheren Geschwindigkeiten zu. So beträgt z.B. 
der Unterschied zwischen 70 und 100 km/h oder 50 und 70 km/h etwa 2 dB(A) 
und zwischen 30 und 50 km/h etwa 2,5 dB(A). 

Entlang der kartierten Straßen in Sundern gilt innerhalb der Ortschaften die 
Regelgeschwindigkeit von 50 km/h. Eine Ausnahme stellt der Abschnitt der 
L 686 zwischen der Haltestelle „Silmecke“ (Südrichtung) und dem südwestli-
chen Siedlungsrand der Kernstadt Sundern dar: Hier gilt die zulässige Höchst-
geschwindigkeit von 70 km/h. 

Der kartierte Abschnitt der B 229 zwischen dem nördlichen Ortsausgang 
Hachens bis zur Kreuzung mit der L 735 weist eine zulässige Höchstgeschwin-
digkeit von 100 km/h auf. Bis zur nördlichen Gemarkungsgrenze der Stadt 
Sundern gilt wieder eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. 

Entlang der L 519 gilt zwischen dem südlichen Ortsausgang Hachens und der 
Straße am Lindhövel zunächst die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 
70 km/h. Danach ist die Geschwindigkeit bis zum Haus Stemeler Straße 111 
auf 100 km/h für Pkw bzw. 80 km/h für Lkw begrenzt, woraufhin dann kurz vor 
der Tempo 50-Regelung in Stemel die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 
70 km/h gilt. Auf dem Abschnitt zwischen dem südlichen Ortsausgang Stemels 
bis zum nördlichen Ortseingang der Kernstadt Sundern gilt ebenfalls eine 
zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. 

Entlang der L 686 gilt zwischen dem südwestlichen Ortsausgang der Kernstadt 
bis zur Tempo 50-Regelung innerhalb des Ortsteils Seidfeld eine zulässige 
Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h für Pkw bzw. 80 km/h für Lkw. In Höhe 
der Papier- und Wellpappenfabrik nördlich des Ortsteils Stockum gilt auf einem 
kurzen Abschnitt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h, ebenso 
wie im Abschnitt südwestlich von Stockum. Bis kurz vor der Kreuzung L 686 
Rönkhauser Straße/ L 687 Allendorfer Straße gilt eine zulässige Höchstge-
schwindigkeit von 100 km/h für Pkw bzw. 80 km/h für Lkw. 

● Karte 3: Geschwindigkeiten im Kartierungsnetz 

(siehe Kartenanhang) 

Fahrbahnbelag 

In den Daten der Lärmkartierung wurde auf der B 229 von ca. dem nördlichen 
Bahnübergang Hachen bis zur Gemeindegrenze Arnsberg ein Splittmastixas-
phalt SMA 8 als Fahrbahnbelag angenommen. Im übrigen Kartierungsnetz in 
Sundern wurde nicht geriffelter Gussasphalt als Fahrbahnbelag angenommen. 
(dies muss nicht bedeuten, dass dort tatsächlich nicht geriffelter Gussasphalt 
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eingebaut ist, nicht geriffelter Gussasphalt wird auch als Fahrbahnbelag ange-
nommen, wenn keine Informationen zum Fahrbahnbelag vorliegen).  

Nicht geriffelter Gussasphalt ist der nationale Referenzbelag für die Berechnung 
der Lärmemissionen, entsprechend hat der Belag keine lärmmindernde  
oder -erhöhende Wirkung. Splittmastixasphalt SMA 8 hat gegenüber nicht 
geriffeltem Gussasphalt eine lärmmindernde Wirkung.  

Fahrbahnen können Schäden und damit verbunden Unebenheiten aufweisen, 
die ebenfalls erhöhte Lärmpegel verursachen. Diese Mängel werden in der 
Lärmkartierung jedoch nicht berücksichtigt gehen nicht in die Lärmberechnun-
gen ein. 

Im Rahmen der Lärmkartierung der 3. Stufe wurde der Fahrbahnzustand vor 
Ort hinsichtlich seiner lärmerhöhenden Eigenschaften optisch geprüft (Uneben-
heiten, Schlaglöcher, Risse). 
Die Straßen im Kartierungsnetz wiesen bei der Überprüfung überwiegend keine 
Auffälligkeiten auf. Auf der L 686 Seidfelder Straße im Ortsteil Seidfeld wurden 
jedoch Fahrbahnschäden in Form von Schlaglöchern und Unebenheiten 
festgestellt. Ebenfalls wurden Fahrbahnschäden entlang der L 519 Hauptstraße 
knapp nördlich der Kreuzung L 519 Hauptstraße/ Röhre und L 686 Silmecke 
festgestellt (siehe Abbildung 5). 

● Abbildung 5: Fahrbahnschäden im Verlauf der L 519 Hauptstraße (Foto: LK Argus, 
2019) 

 

Seit dem Lärmaktionsplan der 3. Stufe ist in den beiden genannten Bereichen 
keine Fahrbahnsanierung durchgeführt worden, daher ist davon auszugehen, 
dass die Fahrbahnschäden noch immer bestehen. In der Ortsdurchfahrt Seid-
feld ist bereits eine Fahrbahnsanierung geplant (Stand April 2024). 
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Aktiver Schallschutz 

Aktive Schallschutzeinrichtungen, wie Lärmschutzwände und -wälle, schirmen 
die angrenzende Bebauung vor Lärmeinwirkungen ab. In Sundern sind Lärm-
schutzeinrichtungen entlang der L 519 in die Lärmkartierung von 2023 einge-
gangen. Dies sind Lärmschutzwände entlang der L 519 Hauptstraße im Ab-
schnitt der aufgeständerten Fahrbahn an der Westseite sowie entlang der L 519 
Röhre in Höhe der Severin Elektrogeräte GmbH auf der Südseite (siehe 
Abbildung 6 und Abbildung 7). 

● Abbildung 6: Lärmschutzwand im Verlauf der L 519 Hauptstraße in Höhe der 
Papierfabrik (Foto: LK Argus, 2019) 
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● Abbildung 7: Lärmschutzwand im Verlauf der L 519 Röhre (Foto: LK Argus, 2019) 

 

2.3 Bewertung der Lärmbelastungssituation 

Die Bewertung der durch den Straßenverkehr ausgelösten Lärmbelastungssitu-
ation erfolgt auf Grundlage der Schallpegel an bewohnten Gebäuden. 

Der gebäudebezogene Lärmpegel stellt den maximalen Fassadenpegel dar, der 
an einem Gebäude durch die Straßenverkehrsbelastung vorliegt. Grundlage 
sind die Fassadenpegel der Lärmkartierung 2023. 

In Karte 4 und Karte 5 sind alle Gebäude mit vom Straßenverkehrslärm beein-
trächtigter Wohnnutzung und einem Gebäudepegel LDEN bzw. LNight abgebildet: 

● von LDEN ≥ 70 dB(A) oder LNight ≥ 60 dB(A)  

● von LDEN ≥ 65 dB(A) oder LNight ≥ 55 dB(A)  

Das untere Wertepaar entspricht der Schwelle gesundheitlicher Schädigungen, 
das obere Wertepaar der Schwelle besonders hoher Lärmbelastungen. 

Die grau dargestellten Gebäude haben entweder einen Gebäudepegel unter-
halb der genannten Auslösewerte oder sind unbewohnt. 

● Karte 4: Lärmbelastungen an bewohnten Gebäuden nach Schwellenwerten LDEN 

● Karte 5: Lärmbelastungen an bewohnten Gebäuden nach Schwellenwerten LNight 

(siehe Kartenanhang) 
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Der Nachtzeitraum ist in der Regel der kritischere Zeitraum, da in diesem von 
einer höheren Lärmsensibilität und Betroffenheit der Wohnbevölkerung auszu-
gehen ist. Daher wird die Auswertung für den Nachtzeitraum beschrieben. 

In der Stadt Sundern weisen 392 bewohnte Gebäude einen Pegel ab dem 
abgesenkten Auslösewert des Runderlassentwurfs (gesundheitlicher Schwel-
lenwert) von LNight = 55 dB(A) auf. 

Gebäude mit einem Pegel von LNight ≥ 60 dB(A) sind entlang aller kartierten 
Straßen zu finden. Insgesamt gibt es in Sundern 271 Gebäude mit einem Pegel 
von LNight ≥ 60 dB(A). Ein Großteil der Gebäude in dieser Pegelklasse kon-
zentriert sich auf den Abschnitt der B 229 im Ortsteil Hachen, entlang der L 519 
im Ortsteil Stemel sowie in der Kernstadt Sundern nordwestlich der Kreuzung 
L 519 Hauptstraße/ L 686 Mescheder Straße und im Bereich der Kreuzung 
L 519 Hauptstraße - Röhre/ L 686 Silmecke. Hohe Betroffenheiten treten 
ebenfalls entlang der L 686 im Ortsteil Seidfeld und Stockum auf. 

2.4 Maßnahmenbereiche 

Die Lärmaktionsplanung hat zum Ziel, in Bereichen mit einer hohen Lärmbelas-
tung und hohen Lärmbetroffenheiten mögliche Maßnahmen zur Lärmminderung 
aufzuzeigen. Zur Entwicklung und Bewertung von Maßnahmen ist es sinnvoll, 
Bereiche zusammenzufassen, die eine Konzentration von Belastungswerten 
aufweisen und daher maßnahmenrelevant sind. 

2.4.1 Lärmbetroffenheit 

Zur Priorisierung besonders belasteter Bereiche und zur Definition von Maß-
nahmenbereichen wird die Lärmbetroffenheit der Einwohner der Stadt Sundern 
räumlich differenziert ermittelt. Dies erfolgt für den Straßenverkehrslärm auf der 
Ebene von Straßenabschnitten. 

Insgesamt sind 1.443 Menschen in Sundern von Lärmpegeln des Straßenver-
kehrs LDEN ≥ 65 dB(A) und 1.477 Menschen von Lärmpegeln LNight ≥  55 dB(A) 
betroffen. 

Durch eine Verschneidung der betroffenen Einwohnerzahlen mit der Höhe der 
Lärmbelastung wird die einwohnerbezogene Lärmbetroffenheit ermittelt. Das 
Ergebnis ist eine Lärmkennziffer (LKZ) für die belasteten Straßenabschnitte. 

Die Lärmkennziffer ist vereinfacht ausgedrückt das Produkt aus der Anzahl der 
Menschen, die Lärmbelastungen von LDEN ≥ 65 dB(A) bzw. LNight ≥ 55 dB(A) 
(gesundheitlicher Schwellenwert) ausgesetzt sind und dem Maß der Über-
schreitung dieses Wertes. Die LKZ wird für Straßenabschnitte ermittelt und auf 
100 m normiert, um unterschiedliche Abschnittslängen auszugleichen. 
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Eine LKZNight = 30 bedeutet z.B., dass für 10 Betroffene eine Überschreitung 
von 3 dB(A) vorliegt. 

2.4.2 Definition und Priorisierung von Maßnahmenbereichen 

Maßnahmenbereiche zur Lärmminderung werden aus den Abschnitten des 
Kartierungsnetzes mit einer relativ hohen Lärmbetroffenheit (LKZ) gebildet, um 
zusammenhängende Straßenabschnitte als solche betrachten zu können und 
für diese Maßnahmen zu entwickeln.  

Die Definition und Priorisierung von Maßnahmenbereichen erfolgt auf Grundla-
ge der Lärmbetroffenheit für den Nachtzeitraum, da die Lärmbelastungen 
nachts gravierender sind und die Betroffenheit der Wohnbevölkerung höher ist. 

Die Streckenabschnitte des Kartierungsnetzes werden nach städtebaulicher 
Situation und Emissionsfaktoren (DTV, Geschwindigkeit, SV-Anteil, siehe 
Kapitel 2.2) zu Maßnahmenbereichen zusammengefasst. 

Nicht weiter betrachtet werden Streckenabschnitte ohne Lärmbetroffenheit bzw. 
mit einer geringen Lärmbetroffenheit. 

Abschnitte mit erhöhten Belastungen werden nicht berücksichtigt, wenn sie eine 
Länge von unter 100 m besitzen und mit anderen Lärmschwerpunkten keinen 
zusammenhängenden Bereich bilden. Oftmals handelt es sich hierbei um Ein-
zelgebäude oder auch um Einmündungs- bzw. Kreuzungsbereiche.  

Die Lärmkennziffern für den Ganztags- und den Nachtzeitraum (LKZ-
DEN/LKZNight) stellen das zentrale Kriterium zur Priorisierung dar und wird für die 
festgelegten Maßnahmenbereiche, die in der Regel aus mehreren Abschnitten 
bestehen, neu berechnet. 

Insgesamt werden 10 Maßnahmenbereiche identifiziert. Innerhalb der Maß-
nahmenbereiche erfolgt anhand der ermittelten LKZ-Werte eine Prioritätenbil-
dung in drei Stufen, aus denen die Dringlichkeit der Maßnahmenentwicklung 
abgeleitet werden kann. 

Folgende Prioritäten werden gebildet: 

● 1. Priorität: LKZNight > 40 oder LKZDEN > 40 

● 2. Priorität: LKZNight > 20 oder LKZDEN > 20 

● 3. Priorität: LKZNight > 10 oder LKZDEN > 10 

 
In der nachfolgenden Tabelle 8 sind die Maßnahmenbereiche mit wichtigen 
Belastungs- und Betroffenheitsfaktoren dargestellt. 
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● Tabelle 8: Maßnahmenbereiche der Lärmaktionsplanung 4. Runde in Sundern 
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1 Hachener 
Straße (I) 

Am Engelberg – 
Hachener Straße 146 

1526 248 117 80 74 84 1 

2 Hauptstraße 
(I) 

Hauptstraße 187 – 
Mescheder Straße 

604 91 42 34 66 75 1 

3 Hauptstraße 
(II) 

Hauptstraße 20 – 
Röhre 

236 33 17 13 50 58 1 

4 Silmecke Hauptstraße –  Höhe 
Eichendorffstr. 41 

1192 188 107 55 43 56 1 

5 Seidfelder 
Straße 

Seidfelder Straße 11A 
– Seidfelder Straße 6 

592 49 27 15 37 41 1 

6 Röhre Hauptstraße –   
Göckelerstraße 

400 34 16 10 32 33 2 

7 Rönkhauser 
Straße 

Rothländerweg –  
Höhe Dörenschlade 26 

646 37 35 12 17 21 2 

8 Stemeler 
Straße 

Stemeler Straße 82 – 
Am Hölzchen 

1111 54 44 26 17 20 2 

9 Hachener 
Straße (II) 

Hachener Straße 154 
– Hachener Straße 86 

337 11 5 5 15 17 3 

10 Hüstener 
Straße/ 
Hauptstraße 

Hüstener Straße 17 – 
Hauptstraße 178 

972 37 30 14 11 14 3 

2.4.3 Beschreibung der Maßnahmenbereiche 

Lage der Maßnahmenbereiche, städtebauliche Situation und be-
troffene Einwohner 

● B 229/L 519 Hachener Straße (I), Ortsteil Hachen (Maßnahmenbereich 1): 
An der B 229/L 519 Hachener Straße zwischen der Straße Am Engelberg 
und des Gebäudes Hachener Straße 146 befinden sich 117 Wohngebäude 
mit Pegeln LDEN / LNight ≥ 65 / 55 dB(A), welche beidseitig entlang der Straße 
stehen. Der genannte Abschnitt ist laut FNP zum überwiegenden Teil als 
gemischte Baufläche ausgewiesen, im Süden grenzen Gewerbliche Flächen 
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an. Die B 229 Hachener Straße durchquert zudem einen zentralen Versor-
gungsbereich44. Insgesamt betroffen sind 248 Menschen an diesem Ab-
schnitt. Belastungen ab 60 dB(A) LNight treten an 80 Gebäuden auf. Der 
höchste Gebäudepegel LDEN liegt bei 76,0 dB(A) und für LNight bei 66,8 
dB(A). 

● L 519 Hauptstraße (I) (Maßnahmenbereich 2): 
Der Maßnahmenbereich an der L 519 Hauptstraße zwischen dem Gebäude 
Hauptstraße 178 im Norden und der Mescheder Straße im Süden ist laut 
FNP als gemischte Baufläche ausgewiesen, der südliche Teil ist als zentra-
ler Versorgungsbereich ausgewiesen45. Der Abschnitt ist im Verlauf beidsei-
tig bebaut. Es sind insgesamt 91 Menschen von Pegeln LDEN ≥ 65 oder LNight 
≥ 55 dB(A) betroffen, 42 Gebäude weisen diese Pegel auf. Eine Belastung 
ab 60 dB(A) LNight tritt an 34 Gebäuden auf. Der höchste Gebäudepegel 
LDEN liegt bei 74,1 dB(A) und für LNight bei 64,6 dB(A). 

● Abbildung 8: Maßnahmenbereiche L 519 Hauptstraße (links) und B 229/L 519 
Hachener Straße, Ortsteil Hachen (rechts) (Fotos: LK Argus 2019),  

  

● L 519 Hauptstraße (II) (Maßnahmenbereich 3): 
Der Maßnahmenbereich erstreckt sich vom Gebäude Hauptstraße 20 bis 
zum Abzweig der Straße Röhre. Der Bereich ist beidseitig bebaut. Laut Flä-
chennutzungsplan (FNP)46 ist der an die Straße angrenzende Bereich als 
Mischgebiet ausgewiesen. Von Pegeln LDEN bzw. LNight ≥ 65 / 55 dB(A) sind 
insgesamt 33 Menschen betroffen, 17 Gebäude weisen diese Pegel auf. 
Belastungen über 60 dB(A) LNight treten an 13 Gebäuden auf. Der höchste 
Pegel LDEN beträgt 72,9 dB(A), der höchste Pegel LNight 63,4 dB(A). 

● L 686 Silmecke (Maßnahmenbereich 4): 
Der Maßnahmenbereich erstreckt sich von der Hauptstraße bis zur Höhe 
Eichendorffstraße 41 (südwestlicher Ortsrand) bis zur Abzweigung der 

                                                      
44  vgl. ebd. 
45  vgl. ebd. 
46  vgl. Flächennutzungsplan der Stadt Sundern, Neuaufstellung Oktober 2015 



 

 

 

Stadt Sundern 
Lärmaktionsplan  

der 4. Runde 

April 2024 

29 

Straße Röhre. Der Maßnahmenbereich lässt sich grob in zwei Abschnitte 
gliedern, die durch das Ortsausgangsschild Sundern47 getrennt werden. 
Von der Hauptstraße bis zum Ortsausgangsschild (ca. 580 m) ist die L 686 
Silmecke angebaut, dabei grenzen sowohl Wohngebiete als auch Misch- 
und Gewerbegebiete an die Straße an. Die zulässige Höchstgeschwindig-
keit liegt hier bei 50 km/h, der Radverkehr wird auf der Fahrbahn geführt.  
Vom Ortsausgangsschild bis zur Höhe Eichendorffstraße 41 (ca. 610 m) ist 
die L 686 Silmecke anbaufrei (hier sind keine Gebäude vorhanden, die 
durch die L 686 Silmecke erschlossen werden), allerdings befinden sich im 
Abstand von ca. 20 - 45 m zur L 686 Silmecke zahlreiche Wohngebäude, 
die durch die Eichendorffstraße, den Gräfenbergring und einen Abzweig der 
Silmecke erschlossen werden. Die betroffenen Bereiche sind gemäß FNP 
als Wohngebiet ausgewiesen. Es gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit 
von 70 km/h, der Radverkehr wird auf einem gemeinsamen Geh- und Rad-
weg geführt.  
Von Pegeln LDEN bzw. LNight ≥ 65 / 55 dB(A) sind in Maßnahmenbereich 4 
insgesamt 188 Menschen betroffen, 107 Gebäude weisen diese Pegel auf. 
Belastungen über 60 dB(A) LNight treten an 55 Gebäuden auf. Der höchste 
Pegel LDEN beträgt 72,9 dB(A), der höchste Pegel LNight 63,5 dB(A). 

● Abbildung 9: Maßnahmenbereiche L 519 Hauptstraße (links) und 
L 686 Silmecke (rechts) (Fotos: LK Argus, 2019) 

   

● L 686 Seidfelder Straße, Ortsteil Seidfeld (Maßnahmenbereich 5): 
Der Maßnahmenbereich erstreckt sich vom Gebäude Seidfelder Straße 11A 
bis zum Gebäude Seidfelder Straße 6. Er ist vereinzelt auf einer Straßen-
seite geschlossen bebaut, grenzt laut FNP48 auch an landwirtschaftliche 
Flächen an. Die bebauten Flächen sind fast ausschließlich gemischte Bau-
flächen, ein sehr kleiner Abschnitt ist als Wohnbaufläche ausgewiesen. Von 
Pegeln LDEN bzw. LNight ≥ 65 / 55 dB(A) sind insgesamt 48 Menschen in 27 
Gebäuden betroffen. Belastungen ab 60 dB(A) LNight treten an 15 Gebäuden 

                                                      
47  das Ortsausgangsschild befindet sich ungefähr auf Höhe des Gebäudes Silmecke 

62, in der Nähe der Haltestelle „Silmecke“ (Südrichtung)  
48  vgl. ebd. 
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auf. Der höchste Pegel LDEN liegt bei 76,6 dB(A), der höchste Pegel LNight 
bei 67,3 dB(A). 

● L 519 Röhre (Maßnahmenbereich 6): 
Der Maßnahmenbereich mit geschlossener Bauweise an der L 519 vom 
Ende der Hauptstraße bis zum Kreisverkehr Röhre ist laut FNP49 überwie-
gend als gemischte Baufläche geprägt. Dicht dahinter angrenzend sind im 
Osten gewerbliche Bauflächen sowie eine Versorgungsanlage, und im Wes-
ten Flächen für Gemeindebedarf. Ganz im Süden des Maßnahmenbereichs 
ist ein Sondergebiet für den Einzelhandel ausgewiesen. Es sind insgesamt 
33 Menschen in 16 Gebäuden von Pegeln ≥ 65 bzw. 55 dB(A) betroffen. 
Eine Belastung über 60 dB(A) tritt im Nachtzeitraum an 10 Gebäuden auf. 
Der höchste Gebäudepegel liegt für LDEN bei 73,5, für LNight bei 63,5 dB(A). 

● Abbildung 10: Maßnahmenbereiche L 686 Seidfelder Straße, Ortsteil Seidfeld (links) 
und L 519 Röhre (rechts) (Fotos: LK Argus, 2019) 

   

● L 686 Rönkhauser Straße, Ortsteil Stockum (Maßnahmenbereich 7): 
Der Maßnahmenbereich an der L 686 Rönkhauser Straße im Ortsteil 
Stockum zwischen der Einmündung Rothländerweg und dem südwestlichen 
Siedlungsrand ist einseitig bebaut (Ostseite). Der Abschnitt ist im nördlichen 
Bereich laut FNP als gemischte Baufläche ausgewiesen, im weiteren Ver-
lauf Richtung Südwesten liegen Wohnbauflächen vor50. Es sind insgesamt 
37 Menschen von Pegeln ≥ 65 bzw. 55 dB(A) betroffen, 35 Gebäude wei-
sen diese Pegel auf. Eine Belastung über 60 dB(A) LNight tritt an 12 Gebäu-
den auf. Der höchste Gebäudepegel LDEN liegt bei 75,6 dB(A) und für LNight 
bei 65,9 dB(A). 

● L 686 Stemeler Straße, Ortsteil Stemel (Maßnahmenbereich 8): 
Der Maßnahmenbereich erstreckt sich vom Gebäude Stemeler Straße 82 
bis zur Einmündung der Straße Am Hölzchen in einer größtenteils offenen 
Bauweise. Laut Flächennutzungsplan (FNP)51 sind im Norden Flächen für 

                                                      
49  vgl. ebd. 
50  vgl. ebd. 
51  vgl. ebd. 
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die Landwirtschaft ausgewiesen, sowie Flächen für Gewerbe und Gemisch-
te Bauflächen im Westen und Flächen für Wohnbebauung und Gemeinde-
bedarf im Osten. Im Süden des Maßnahmenbereichs sind hauptsächlich 
gemischte Bauflächen sowie eine landwirtschaftliche Fläche im Südosten 
ausgewiesen. Von Pegeln LDEN bzw. LNight ≥ 65 / 55 dB(A) sind insgesamt 
53 Menschen betroffen, 44 Gebäude weisen diese Pegel auf. Belastungen 
über 60 dB(A) LNight treten an 26 Gebäuden auf. Der höchste Pegel LDEN 
beträgt 72,9, der höchste Pegel LNight beträgt 63,7 dB(A). 

● Abbildung 11: Maßnahmenbereiche L 686 Silmecke, Süd (links) und L 686 Stemeler 
Straße, Ortsteil Stemel (rechts) (Fotos: LK Argus, 2019) 

   

● L 519/ B 229 Hachener Straße (II) (Maßnahmenbereich 9): 
An der L 519 Hachener Straße vom Gebäude Hachener Straße 154 bis 
Hachener Straße 86 befinden sich 5 Wohngebäude mit Pegeln LDEN / LNight ≥ 
65 / 55 dB(A) in beidseitig offener Bauweise. Der genannte Abschnitt ist laut 
FNP an der Ostseite durch landwirtschaftliche Flächen und Flächen für 
Wald gekennzeichnet, an der Westseite liegen gewerbliche Bauflächen 
vor52. Insgesamt betroffen sind 5 Menschen in 5 Gebäuden an diesem Ab-
schnitt. Belastungen ab 60 dB(A) LNight treten an 5 Gebäuden auf. Der 
höchste Gebäudepegel LDEN liegt bei 73,9 dB(A) und für LNight bei 64,5 
dB(A). 

● L 519 Hüstener Straße/Hauptstraße (Maßnahmenbereich 10): 
Der Maßnahmenbereich an der L 519 Hüstener Straße/Hauptstraße er-
streckt sich vom Gebäude Hüstener Straße 17 bis zum Gebäude Haupt-
straße 178. Der Abschnitt ist im nördlichen Bereich laut FNP als gewerbli-
che Baufläche im Westen und Wohnbaufläche im Osten ausgewiesen, im 
weiteren Verlauf Richtung Süden liegen Gewerbliche Flächen und ein 
Sportplatz auf der Westseite und Gemischte Bauflächen im Osten vor53. Es 
sind insgesamt 36 Menschen von Pegeln ≥ 65 bzw. 55 dB(A) betroffen, 30 
Gebäude weisen diese Pegel auf. Eine Belastung über 60 dB(A) LNight tritt 

                                                      
52  vgl. ebd. 
53  vgl. ebd. 
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an 14 Gebäuden auf. Der höchste Gebäudepegel LDEN liegt bei 73,7 dB(A) 
und für LNight bei 64,4 dB(A). 

● Abbildung 12: Maßnahmenbereich L 519 Hüstener Straße/Hauptstraße (Fotos: LK 
Argus, 2019) 

  

 
Die Lage der Maßnahmenbereiche und ihre Prioritäten sind in der Karte 6 
dargestellt. 

● Karte 6: Maßnahmenbereiche 

(siehe Kartenanhang) 

Emissionsfaktoren in den Maßnahmenbereichen 

Tabelle 9 gibt eine Übersicht über wesentliche Emissionsfaktoren (Eingangsda-
ten der Lärmkartierung) in den Maßnahmenbereichen. 
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● Tabelle 9: Emissionsfaktoren in den Maßnahmenbereichen 
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1 
Hachener 
Straße 

Am Engelberg – 
Hachener Straße 
146 

11.655 
– 

12.227 

10,4 - 
11,3 

5,5 - 
6,5 

15,6 – 
18,3 100 

2 Hauptstra-
ße (I) 

Hauptstraße 187 – 
Mescheder Straße 17.391 7 3,3 9,8 50 

3 Hauptstra-
ße (II) 

Hauptstraße 20 – 
Röhre 10.438 5,7 2,3 7,8 50 

4 
Silmecke Hauptstraße – 

Höhe Eichen-
dorffstr. 41 

9.622 10,9 5,3 15,1 70 

5 
Seidfelder 
Straße 

Seidfelder Straße 
11A – Seidfelder 
Straße 6 

9.622 10,9 5,3 15,1 100 

6 Röhre Hauptstraße –   
Göckelerstraße 9.361 5,4 2,2 7 50 

7 
Rönkhau-
ser Straße 

Rothländerweg – 
Höhe Dörenschla-
de 26 

9.622 10,9 5,3 15,1 70 

8 Stemeler 
Straße 

Stemeler Straße 
82 – am Hölzchen 11.655 11,3 5,5 15,6 50 

9 
Hachener 
Straße (II) 

Hachener Straße 
154 – Hachener 
Straße 86 

11.655 11,3 5,5 15,6 100 

10 

Hüstener 
Straße/ 
Hauptstra-
ße 

Hüstener Straße 
17 – Hauptstraße 
178 

11.655 
– 

17.931 

7 - 
11,3 

3,3 - 
5,5 

9,8 – 
15,6 50 

 

Als Straßenbelag wurde in allen Maßnahmenbereichen (außer in einem kurzen 
Teilabschnitt von Maßnahmenbereich 1) nicht geriffelter Gussasphalt ange-
nommen (nicht geriffelter Gussasphalt ist der nationale Referenzbelag für die 
Berechnung von Lärmemissionen). 
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2.5 Ruhige Gebiete 

Bei der Lärmaktionsplanung geht es nicht nur um die Reduzierung bzw. Minde-
rung von Lärmbelastungen, sondern auch um die Identifizierung von ruhigen 
Gebieten. Gemäß § 47 d Abs. 2 Satz 2 BImSchG ist es auch ein Ziel der 
Lärmaktionspläne, ruhige Gebiete vor einer Zunahme des Lärms zu schützen. 
Als „ruhige Gebiete“ kommen sowohl bebaute Gebiete, z.B. Wohngebiete, als 
auch unbebaute Gebiete in Betracht. 

Die Festlegung von ruhigen Gebieten erfordert von den zuständigen Behörden 
bei zukünftigen Planungen eine Berücksichtigung und Abwägung der Belange 
ruhiger Gebiete und schränkt ggf. ihren Ermessensspielraum ein. Eine in jedem 
Fall zwingende Vorgabe, etwa im Sinne eines Verbots von lärmerhöhenden 
Maßnahmen in den ruhigen Gebieten, ist damit jedoch nicht verbunden. 

Die Umgebungslärmrichtlinie unterscheidet zwischen „ruhigen Gebieten in 
einem Ballungsraum“ und „ruhigen Gebieten auf dem Land“. Die nordrhein-
westfälische Stadt Sundern liegt mit knapp 27.700 Einwohnern außerhalb der 
im Rahmen der EU-Umgebungslärmrichtlinie definierten Ballungsräume. Die 
Definition ruhiger Gebiete auf dem Land beinhaltet, dass diese Gebiete „keinem 
Verkehrs-, Industrie- und Gewerbe- oder Freizeitlärm ausgesetzt“ sind (Art. 3, 
URL). Sie zeichnen sich somit durch die Abwesenheit von (relevanten) Lärm-
quellen aus. 

In den LAI-Hinweisen zur Lärmaktionsplanung ist weiterhin ausgeführt: „Als 
ruhige Gebiete auf dem Land kommen großflächige Gebiete in Frage, die 
keinen anthropogenen Geräuschen […] ausgesetzt sind. Dies gilt nicht für 
Geräusche durch die forst- und landwirtschaftliche Nutzung der Gebiete. 
Grundsätzlich können sich alle Flächen, die der Erholung dienen (Parks, 
Grünflächen, geschützte Bereiche nach Naturschutzrecht usw.), für die Auswahl 
als ruhiges Gebiet eignen. Darüber hinaus können aber auch städtisch gepräg-
te Räume als Erholungsraum in Frage kommen, wenn sie ausreichende 
(Aufenthalts-)Qualitäten aufweisen und ein „zur Ruhe kommen“ erlauben bzw. 
tatsächlich als „Lärmrückzugsraum“ genutzt werden.“54 

Grundlage für eine mögliche Identifizierung von ruhigen Gebieten in Sundern ist 
eine gemeinsame Betrachtung aller kartierten Lärmquellen. Kartiert wurden im 
Stadtgebiet die Bundesstraße B 229 sowie die Landesstraßen L 519 und L 686. 

Die Lärmkartierung deckt nur einen kleinen Teil aller vorhandenen potentiellen 
Lärmquellen in Sundern ab: 

                                                      
54  LAI-Hinweise zur Lärmkartierung – dritte Aktualisierung, Bund/Länder-

Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) - AG Aktionsplanung, September 
2022, S. 27.  
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● Es liegen keine oder keine ausreichenden Informationen zur Lärmbelastung 
durch weitere Straßen mit hoher Verkehrsstärke vor. 

● Auch zu Lärmbelastungen durch Industrie- oder Gewerbegebiete, durch 
Windkraftanlagen und durch Sport- und Freizeiteinrichtungen sind keine 
Informationen verfügbar. 

Auf Basis ausschließlich der bestehenden Informationen zu den kartierten 
Lärmquellen werden die akustischen Grundlagen als nicht ausreichend einge-
schätzt, um darauf aufbauend ruhige Gebiete für die Stadt Sundern festzule-
gen. 
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 Bereits vorhandene oder geplante Maßnahmen 3

In der Lärmaktionsplanung sollen durch eine enge Verknüpfung mit anderen 
gesamtstädtischen und relevanten teilräumlichen Planungen Synergieeffekte 
genutzt und ggf. konkurrierende Zielsetzungen erkannt werden. Viele Planun-
gen und Maßnahmen haben neben dem eigentlichen Ziel auch Relevanz für die 
Lärmaktionsplanung. 

Seit dem Beschluss des Lärmaktionsplans der 2. und 3. Stufe sind folgende 
lärmrelevante Planungen neu hinzugekommen: 

● Nahmobilitätskonzept Hochsauerlandkreis (2023)55 

● Interkommunales Radwegekonzept Sorpeland (2023)56 

● Integriertes Klimaschutzkonzept Hochsauerlandkreis (2023)57  

● Nahverkehrsplan Hochsauerlandkreis 2019–2023 (2019)58 

Darüber hinaus sind die folgenden Planungen, die bereits im Lärmaktionsplan 
der 2. und 3. Stufe bekannt waren, nach wie vor von Bedeutung: 

● Nahverkehrsplan Westfalen-Lippe59 (2011) 

● InSEK Innenstadt Sundern 2025 (2017/2018)60 

Die genannten Planungskonzepte und ihre Wechselwirkungen mit Belangen 
des Lärmschutzes werden in den Kapiteln 3.1 bis 3.6 näher beschrieben. 

Vorhandene Schallschutzwände und -wälle entlang der kartierten Straßen 
werden in Kapitel 3.7 beschrieben. 

Kapitel 3.8 enthält eine Umsetzungsbilanz des vorherigen Lärmaktionsplans der 
3. Stufe (2019) für die Stadt Sundern. 

                                                      

55  Nahmobilitätskonzept für den Hochsauerlandkreis, erarbeitet durch LK Argus 
Kassel, Mai 2023 

56  Interkommunales Radwegekonzept Sorpeland, erarbeitet durch Stadt- und Ver-
kehrsplanungsbüro Kaulen, August 2023 

57  Integriertes Klimaschutzkonzept Hochsauerlandkreis, erarbeitet durch energielenker 
projects, 2023 

58  Nahverkehrsplan Hochsauerlandkreis 2019-2023, erarbeitet durch plan:mobil 
Verkehrskonzepte & Mobilitätsplanung in Kooperation mit Mathias Schmechtig Nah-
verkehrsConsult, März 2019 

59  Nahverkehrsplan Westfalen-Lippe, Erster Nahverkehrsplan für den SPNV im NWL, 
Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL), Oktober 2011 

60  InSEK Innenstadt Sundern 2.025 der Stadt Sundern (Sauerland),  Kurzfassung und 
Maßnahmensteckbriefe, Juni 2017 



 

 

 

Stadt Sundern 
Lärmaktionsplan  

der 4. Runde 

April 2024 

37 

3.1 Nahmobilitätskonzept Hochsauerlandkreis (2023) 

Das Nahmobilitätskonzept für den Hochsauerlandkreis wurde im Jahr 2023 vom 
Planungsbüro LK Argus Kassel in Zusammenarbeit mit dem Kreis und den 
kreisangehörigen Kommunen erarbeitet. Ziel des Konzepts ist unter anderem 
„die Gewinnung von Handlungsempfehlungen zur Steigerung des nahmobilen 
Modal Splits im Hochsauerlandkreis auf alltäglichen Wegen, insbesondere im 
Fuß- und Radverkehr.“61 Aufgrund des großen Projektgebiets lag der Fokus vor 
allem auf überörtlichen Radwegeverbindungen. Aus der umfassenden Analyse 
wurden zahlreiche Maßnahmen abgeleitet, auch für die Stadt Sundern. Einige 
Maßnahmen betreffen auch Maßnahmenbereiche des Lärmaktionsplans (siehe 
Kap. 5.3.2). 

3.2 Interkommunales Radwegekonzept Sorpeland (2023) 

Für die europäische LEADER-Region „Bürgerregion am Sorpesee“ mit den 
Städten Arnsberg, Balve, Neuenrade und Sundern wurde im Rahmen eines 
Kooperationsprojekts ein umfangreiches interkommunales Radwegekonzept 
erstellt. In verschiedenen Kategorien werden über 500 Einzelmaßnahmen 
vorgeschlagen, auch für die Gemeinde Sundern.62 Das interkommunale Rad-
wegekonzept Sorpeland enthält Maßnahmen, die Maßnahmenbereichen der 
Lärmaktionsplanung betreffen (siehe Kap. 5.3.2). 

3.3 Integriertes Klimaschutzkonzept Hochsauerlandkreis 
(2023) 

Mit dem Ziel, die bisherige Energie- und Klimaschutzarbeit gezielt voranzutrei-
ben, hat der Hochsauerlandkreis beschlossen, ein neues integriertes Klima-
schutzkonzept erstellen zu lassen. Dafür wurde das Klimaschutzkonzept aus 
dem Jahr 2013 aktualisiert und überarbeitet. Die Erstellung des Klimaschutz-
konzeptes soll den Hochsauerlandkreis in die Lage versetzen, die vorhandenen 
Einzelaktivitäten und Potenziale sowie die bereits durchgeführten Projekte zu 
bündeln sowie Multiplikator- und Synergieeffekte zu schaffen und zu nutzen. 
Grundgedanke dabei ist es, kreisweites Handeln mit den Aktivitäten und 
Interessen relevanter Akteure in den Verbandsgemeinden zu verbinden. 
Potenziale in den verschiedenen Konsumbereichen sollen aufgedeckt werden 
und in einen langfristigen Aktionsplan zur Reduzierung der Treibhausgasemis-

                                                      
61  Nahmobilitätskonzept für den Hochsauerlandkreis, 2023, S. 6 
62  Bericht zum interkommunalen Radwegekonzept Sorpeland, 2023 
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sionen einfließen.63 Der Maßnahmenkatalog enthält u.a. folgende Maßnahmen, 
die für die Lärmaktionsplanung relevant sind:  
 

● Maßnahme M3: Umstellung des Nahverkehrs auf alternative Antriebe: 
Mittelfristig (innerhalb von 3-5 Jahren) soll der Einsatz emissionsreduzierter 
Antriebstechnologien (bspw. Elektro- oder Wasserstoffbusse) für den Bus-
verkehr geprüft werden.64 Elektrische Motoren verursachen geringere 
Lärmemissionen als Verbrennungsmotoren. Dies kann vor allem bei Ge-
schwindigkeiten von 30 km/h sowie bei häufigen Anfahrvorgängen zu einer 
Reduzierung der Lärmbelastung beitragen, da in diesen Situationen die An-
triebsgeräusche gegenüber den Rollgeräuschen dominieren. 

● Maßnahme M7: Entwicklung eines gesamtstädtischen Mobilitätskonzeptes 
für Sundern: Im Rahmen dieser Maßnahme soll kurzfristig (innerhalb von 1-3 
Jahre) ein Mobilitätskonzept für das gesamte Stadtgebiet Sundern aufge-
stellt werden. Durch das Mobilitätskonzept sollen unter anderem Hand-
lungsansätze entwickelt werden, um den Modal-Split in Sundern positiv zu 
beeinflussen.65 Durch Verlagerung von Verkehren von privaten Pkw auf 
lärmärmere Verkehrsmittel kann die Lärmbelastung in Sunden reduziert 
werden. 

3.4 Nahverkehrsplan Hochsauerlandkreis 2019–2023 

Im Jahr 2019 wurde der Nahverkehrsplan für den Hochsauerlandkreis fortge-
schrieben, Planungshorizont ist das Jahr 2023. Der Nahverkehrsplan beinhaltet 
eine umfassende Analyse des öffentlichen Nahverkehrs und Maßnahmenemp-
fehlungen zur Verbesserung des Verkehrsangebots, u. a. Vorschläge für 
Liniennetzänderungen. Die Stadt Sundern wird mehrfach im Analyseteil er-
wähnt sowie im Maßnahmenteil in Bezug auf verschiedene Buslinien und 
mögliche Linienbündelungen. Außerdem wird die Einrichtung eines zentralen 
Busbahnhofs in Sundern vorgeschlagen, ein  konkreter Ort dafür wurde jedoch 
noch nicht definiert. 66 Durch die Verlagerung von Verkehren von privaten Pkw 
auf Verkehrsmittel des ÖPNV kann die Lärmbelastung in Sunden reduziert 
werden. Eine Fortschreibung des Nahverkehrskonzepts ist in Bearbeitung, 
momentan werden die Planungen zum Nahmobilitätskonzept mit den betroffe-
nen Kommunen abgestimmt (Stand April 2024). 

                                                      
63  Integriertes Klimaschutzkonzept Hochsauerlandkreis, 2023 
64  Ebd., S. 338/9 
65  Ebd, S. 345/6 
66  Nahverkehrsplan Hochsauerlandkreis 2019–2023, 2019, S. 232 
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3.5 Nahverkehrsplan Westfalen-Lippe (2011)  
/ Reaktivierung der Röhrtalbahn 

Der Nahverkehrsplan Westfalen-Lippe, erster Nahverkehrsplan für den SPNV 
im NWL67 enthält als für Sundern relevantes Projekt die Reaktivierung der 
Röhrtalbahn. „Bei der Reaktivierung der Röhrtalbahn von Neheim-Hüsten nach 
Sundern geht es um die Anbindung von Sundern (ca. 29.000 Einwohner) an die 
Obere Ruhrtalbahn. […] Die Reaktivierung Neheim-Hüsten - Sundern ist in der 
Stufe 2 des Verkehrsinfrastrukturbedarfsplans (Teil Schiene) enthalten.“68 

Seit Anfang 2011 liegt für die Reaktivierung der Röhrtalbahn eine Infrastruktur-
untersuchung vor. Eine darauf aufbauende Potentialanalyse und NKU-
Bewertung kommt zu dem Schluss, dass „die Reaktivierung der Röhrtalbahn 
ein baulich machbares und […] auch finanzierbares Projekt, welches neben 
dem verkehrlichen Nutzen einer Verlagerung von Verkehren vom motorisierten 
Individualverkehr zum öffentlichen Verkehr auch für die Städte Sundern und 
Arnsberg eine Attraktivierung der verkehrlichen Infrastruktur bietet“69, ist. 

Die Maßnahme ist für die Neuaufstellung des ÖPNV-Bedarfsplan des Landes 
NRW angemeldet worden.  

Im Zeitraum von 2018 bis 2023 wurde erneut eine Machbarkeitsstudie zur 
Reaktivierung der Röhrtalbahn erarbeitet. Die Möglichkeiten einer Reaktivierung 
werden durch die Machbarkeitsstudie positiv beurteilt. Auf Grundlage der 
Ergebnisse der Machbarkeitsstudie hat der Nahverkehrsverband Westfalen-
Lippe die Planungen zur Reaktivierung der Röhrtalbahn wieder aufgenommen.  

Durch die Reaktivierung der Röhrtalbahn kann das Angebot des öffentlichen 
Verkehrs in Sundern deutlich verbessert werden, bei einer Umsetzung der 
Maßnahme sind Verkehrsverlagerungen vom Pkw-Verkehr auf den Bahnver-
kehr zu erwarten. Durch eine Reduzierung des Pkw-Verkehrs kann auch eine 
Reduzierung des Straßenverkehrslärms erreicht werden. Auf der anderen Seite 
können neue Belastungen durch Schienenverkehrslärm entstehen, insbesonde-
re an unbeschrankten Bahnübergängen (da hier in der Regel ein Hupen der 
Züge erforderlich ist). Da für die Röhrtalbahn nur eine vergleichsweise geringe 
Zugdichte geplant ist, treten Lärmbelastungen durch den Schienenverkehr 
jedoch nur zu vereinzelten Zeitpunkten auf. 
In der Gesamtbetrachtung aller Auswirkungen auf die Lärmbelastung wird die 
Reaktivierung der Röhrtalbahn positiv bewertet. 

                                                      
67  Nahverkehrsplan Westfalen-Lippe, Erster Nahverkehrsplan für den SPNV im NWL, 

2011 
68  Ebd., S. 141 
69  Kurzfassung zum Abschlussbericht Potentialanalyse und NKU-Bewertung für die 

Reaktivierung der Röhrtalbahn zwischen Sundern und, Anlage_zur_Vorlage_8-
494.pdf, siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6hrtalbahn 
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Zur Vermeidung von Härtefällen wird empfohlen zu prüfen, ob durch die Reakti-
vierung der Röhrtalbahn an einzelnen Punkten besonders hohe Lärmbelastun-
gen auftreten (Anhaltspunkt für die Prüfung können z. B. Erfahrungen mit 
Lärmbelastung durch die bisherigen Holztransporte sein). An eventuell vorhan-
denen Punkten mit besonders hoher Lärmbelastung bei Vorbeifahrt von Zügen 
ist in Abstimmung mit dem Nahverkehrsverband Westfalen-Lippe und weiteren 
Akteuren zu prüfen, ob Lärmschutzmaßnahmen möglich sind. 

3.6 InSEK Innenstadt Sundern 2025 (2018) 

Das integrierte Stadtentwicklungskonzept für die Innenstadt Sundern wurde im 
Juli 2018 beschlossen. Es stellt damit die Überarbeitung des „InSEK Innenstadt 
Sundern“ aus dem Jahr 2013 dar. Das überarbeitete InSEK verfolgt das Ziel, im 
Rahmen eines integrierten städtebaulich-funktionalen Gesamtkonzeptes eine 
Aufwertung der vorhandenen Stadträume sowie die Optimierung und Fortent-
wicklung bestehender Nutzungsstrukturen zu ermöglichen. Als Leitbild gilt 
dabei, „die Stadt als multi-funktionalen, generationenübergreifenden Begeg-
nungsraum mit seinen klassischen Kennzeichen der Markt-/Handelsfunktion, 
der Zentralität, des Wohnstandortes sowie des Arbeitsortes unter den heutigen 
Anforderungen zu denken und zu entwickeln“70 Die sich ändernden Rahmenbe-
dingungen in Bezug auf die Mobilität sind dabei auch von Relevanz. 

Das Thema der Verbesserung der Mobilitätsangebote wird auch in den vier 
Leitlinien der Innenstadtentwicklung aufgegriffen (Leitlinie „Erreichbarkeit 
verbessern“).71 Konkret wurden Leitprojekte (hohe Bedeutung für Entwicklung, 
größerer Zeithorizont) und Impulsprojekte (geringerer Aufwand, kürzere Frist) 
erarbeitet, um Entwicklungsziele zu erreichen. Projekte mit eventuellen Wech-
selwirkungen zur Lärmaktionsplanung sind:72 

● Leitprojekt „Reaktivierung Bahnhofsareal“  
Reaktivierung der Röhrtalbahn – wodurch der Bahnhof zum „Tor zur Innen-
stadt“ 73 wird – verbunden mit einem Ausbau des Bahnhofsareals zum Mo-
bilitätsknotenpunkt sowie baulicher Entwicklung nicht benötigter Areale. 

● Leitprojekt „Nördlicher Stadteingang“ 
Das Projekt bezieht sich auf den Raum der L 519 Hauptstraße zwischen 
dem Rochusweg und der Kreuzung am Hotel Sunderland sowie auf den 
nördlichen Bereich der Fußgängerzone. Ziel ist die Attraktivierung der Ein-
gangssituation. Ein Kernvorhaben ist der geplante Umbau der Kreuzung am 

                                                      
70  InSEK Innenstadt Sundern 2.025, 2017, S. 3 
71  Ebd. S. 11 
72  Ebd. S. 15-16 
73  Ebd. S. 18 
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Hotel Sunderland (Umgestaltung mit Reduzierung der Verkehrsflächen) mit 
einer möglichen Veränderung des Straßenverlaufs.74 

● Projekt „Entwicklung Rathausumfeld“ 
Dabei geht es u.a. um die Umgestaltung des Rathausplatzes (Verlagerung 
der Buswendeanlage), eine mögliche Erweiterung des Hotels Sunderland 
sowie die Erwägung eines Parkhausneubaus im Rathausumfeld.75 

● Weiterhin wären ggf. auch das „Impulsprojekt „Entwicklung eines 
Kultur-, Bildungs- und Informationszentrums (KuBIZ) am Franz-Josef-
Tigges-Platz“ (Maßnahme 17-19) sowie das „Projekt Reaktivierung 
Bonhoefferschule und Umfeld“ (Maßnahme 24-26) relevant.76 

Die genannten Projekte sind im Ortskern von Sundern zu lokalisieren und 
grenzen an zwei Maßnahmenbereiche für die Lärmaktionsplanung an. 

● Unter „sonstige Einzelmaßnahmen“ ist zudem „Innerörtliche Radverkehrs-
führung mit Abstellanlagen“ (M28) aufgeführt. Dabei geht es um Verbes-
serungen der innerörtlichen Radverkehrsführung mit Abstellanlagen sowie 
die Verbesserung der innerörtlichen Infrastruktur für E-Mobilität.77 

Die Maßnahmen bewirken eine Attraktivierung des ÖPNV sowie des Fuß- und 
Radverkehrs im Bereich der Innenstadt. Durch Verkehrsverlagerung von 
privaten Kfz auf den ÖPNV und Fußverkehr können die Lärmemissionen in 
Sundern reduziert werden. 

Im Jahr 2023 wurde eine Fortschreibung des InSEK erarbeitet. Das zentrale 
Projekt des neuen InSEK war die Entwicklung ein Kultur- und Begegnungszent-
rum in der Innenstadt Sunderns (teilweise im Gebäude der ehemaligen Johan-
nes-Schule). Nach Fertigstellung des Entwurfs des InSEK wurde das Projekt 
jedoch aus finanziellen Gründen verworfen. Der Entwurf des InSEK wird 
deshalb überarbeitet: Das Projekt „Kultur- und Begegnungszentrum“ wird 
gestrichen, die restlichen Maßnahmen des InSEK werden entsprechend 
angepasst. 

3.7 Aktiver Schallschutz 

Entsprechend den Lärmkarten 2023 und im Abgleich mit der Situation vor Ort 
besteht in Sundern entlang der kartierten Straßen z.T. aktiver Schallschutz in 
Form von Lärmschutzwänden 

                                                      
74  Ebd. S. 22/23 
75  Ebd. 36-38 
76  Ebd. S. 34-40 
77  Ebd., S. 43-44 
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● entlang der L 519 Hauptstraße im Abschnitt der aufgeständerten Fahrbahn 
an der Westseite (siehe Abbildung 6 in Kap. 2.2) und 

● entlang der L 519 Röhre in Höhe der Severin Elektrogeräte GmbH auf der 
Südseite (siehe Abbildung 7 in Kap. 2.2). 
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3.8 Umsetzungsbilanz der Lärmaktionsplans der 3. Stufe 

● Tabelle 10: Umsetzungsbilanz der Maßnahmen aus dem Gesamtkonzept des 
Lärmaktionsplans Sundern der 3. Stufe 
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MB 1: L 519 
Hauptstr. 

südlich Sportplatz bis 
Mescheder Str. 603 1 E30 E  E

 

Q  

MB 2: B 229 
Hachener Str. 
(OT Hachen) 

Am Engelberg bis in 
Höhe Krähenberg 1.616 1 E30   ER  

MB 3: L 519 
Hauptstr./ L 686 
Silmecke 

südlich der Lärm-
schutzwand bis 
südwestl. Berliner Str. 

756 1 E30N   E

 ER  

MB 4: L 686 
Seidfelder Str. 
(OT Seidfeld) 

nördlicher Ortsausgang 
bis südlich der Seidfel-
der Str. 

566 2   E E
 

Q, G  

MB 6: L 519 
Stemeler Str. 
(OT Stemel) 

Stemeler Str. bis 
Am Hölzchen 1.100 2 E30N 

E50   ER  

MB 7: L 686 
Silmecke, Süd 

südwestl. Berliner Str. 
bis südwestl. Ortsaus-
gang 

667 3 E50   E
 

Q, R E

 

MB 8: L 519 
Recklinghauser 
Str. 

Am Brühl bis in Höhe 
Hausnr. Röhre 53 224 3    E

 
Q  

MB 9: L 519 
Hüstener Str./ 
Hauptstr. 

südlich Am Spreehang 
bis Hauptstr. (südl. 
Sportplatz) 

939 3  E

  E

 
Q  

alle Maßnahmenbereiche 1-
3 

Informationsangebot der Stadt 
Sundern zu passivem Schall-

schutz 
 

Erläuterungen zu Tabelle 10: 

Umgesetzt nicht umgesetzt, 
Umsetzung geplant  

nicht umgesetzt, 
Alternativmaßnahme 

umgesetzt 
nicht umgesetzt 

 

E = Empfehlung/ Prüfauftrag der Lärmaktionsplans der 3. Stufe 
 = Empfehlung/ Prüfauftrag betrifft Teilbereich 
30/ 30N = Tempo 30 ganztags/ im Nachtzeitraum, 50 = Tempo 50 ganztags 
G = Maßnahme am Gehweg, Q = Querungshilfe, R = Radverkehrsanlage 
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Fahrbahnsanierungen: 

Bisher wurde keine der im Lärmaktionsplan empfohlenen Fahrbahnsanierungen 
umgesetzt. Eine Umsetzung der empfohlenen Fahrbahnsanierung in der 
Ortsdurchfahrt Seidfeld (Maßnahmenbereich 5) ist jedoch bereits geplant, dabei 
soll auch ein lärmmindernder Asphalt eingebaut werden. Im Rahmen der 
Fahrbahnsanierung ist auch der im Lärmaktionsplan empfohlene Bau einer 
Querungshilfe (Mittelinsel) auf Höhe der Haltestelle „Seidfeld“ (Südrichtung) 
geplant. Darüber hinaus wird geprüft, ob der bestehende gemeinsame Geh- 
und Radweg verbreitert werden kann. 

Verkehrsverstetigung: 

Bereits vor Erstellung des Lärmaktionsplans der 3. Stufe war geplant, zur 
Verbesserung des Verkehrsflusses in der L 519 Hauptstraße im Abschnitt 
Polizei bis Autohaus Hengesbach, Mac. Donalds (Maßnahmenbereich 1 und 
Teile des Maßnahmenbereichs 9) die Einrichtung von Linksabbiegespuren und 
Querungshilfen zu prüfen. In Maßnahmenbereich 1 wurden seit 2019 Maßnah-
men zur Verkehrsverstetigung umgesetzt, in Maßnahmenbereich 9 dagegen 
nicht. 

Geschwindigkeitsreduzierungen: 

Bisher wurden noch keine Schritte zur Anordnung von Tempo 30 / Tempo 50 in 
den Maßnahmenbereichen unternommen. In den letzten 5 Jahren wurde die 
Anordnung von Tempo 30 an Straßen außerhalb der Maßnahmenbereiche, die 
von zusätzlicher Verkehrsbelastung durch Umleitungen betroffen sind, durch 
die Stadt Sundern verfolgt, sodass für die Anordnung von Tempo 30 in den 
Maßnahmenbereichen keine Kapazitäten verfügbar waren. 

straßenräumliche Maßnahmen (Radverkehrsanlagen): 

Die Einrichtung der im Lärmaktionsplan empfohlenen Radverkehrsanlagen 
(Schutzstreifen) wurde geprüft. Aufgrund hoher Schwerverkehrsanteile und 
geringer Fahrbahnbreiten wurde die Einrichtung von Schutzstreifen dabei als 
nicht umsetzbar bewertet. Für die Stemeler Straße (Maßnahmenbereich 6) 
wurde als Alternativmaßnahme das Befahren des östlichen Gehwegs für den 
Radverkehr gestattet. Anders als die Markierung von Schutzstreifen bewirkt 
dies jedoch keine Lärmminderung durch Geschwindigkeitsdämpfung im Kfz-
Verkehr. Für die Ortsdurchfahrt Seidfeld (Maßnahmenbereich 4) wurde im 
Lärmaktionsplan empfohlen, den Radverkehr von der Fahrbahn auf den Geh-
weg zu verlagern und den Gehweg nach Möglichkeit zu verbreitern. Das 
Befahren des Gehwegs mit Fahrrädern wurde erlaubt. Eine Verbreiterung des 
Geh- und Radwegs wurde bislang noch nicht umgesetzt, wird aber im Rahmen 
der anstehenden Fahrbahnsanierung (siehe oben) geprüft. 

straßenräumliche Maßnahmen (Querungshilfen, Maßnahmen am Gehweg) und 
aktiver Schallschutz: 

Bisher wurde keine der im Lärmaktionsplan empfohlenen Querungshilfen, 
Verbesserungen für den Fußverkehr oder aktiven Schallschutzmaßnahmen 
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umgesetzt. Für die Umsetzung dieser Maßnahmen ist Straßen.NRW zuständig; 
um eine Umsetzung zu ermöglichen ist daher eine Abstimmung der Stadt 
Sundern mit Straßen.NRW notwendig. Bisher wurde von Seiten der Stadt 
Sundern bezüglich der im Lärmaktionsplan empfohlenen Maßnahmen noch 
kein Kontakt mit Straßen.NRW aufgenommen. 
Auf der L 519 Hauptstraße auf Höhe der Haltestelle „kurze Straße“ (Maßnah-
menbereich 1) wurde als Alternative zu der in der Lärmaktionsplanung empfoh-
lenen Mittelinsel eine Fußgänger-LSA errichtet Die Fußgänger-LSA bewirkt 
jedoch anders als die Mittelinsel keine Lärmminderung durch Geschwindig-
keitsdämpfung. 
Der Bau der im Lärmaktionsplan empfohlenen Mittelinsel in der Seidfelder 
Straße (Maßnahmenbereich 4) ist im Rahmen einer dort anstehenden Fahr-
bahnsanierung (siehe oben) geplant.  
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 Strategien zur Lärmminderung 4

Der Lärmaktionsplanung stehen 4 grundsätzliche Strategien zur Verbesserung 
der Lärmbelastungssituation auf Hauptverkehrsstraßen zur Verfügung: 

● die Vermeidung von Lärmemissionen 

● die Verlagerung von Lärmemissionen 

● die Verminderung von Lärmemissionen 

● die Verminderung von Lärmimmissionen 

Für das Erreichen dieser Ziele kann aus einem umfangreichen Maßnahmenka-
talog geschöpft werden. Die konkret für die Umsetzung der einzelnen Strate-
gien möglichen Maßnahmen sind in der Tabelle 11 auf der nachfolgenden Seite 
dargestellt. 
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● Tabelle 11: Grundsätzliche Strategien und Maßnahmen der Lärmaktionsplanung 

Strategie Maßnahmen 

Vermeidung von 
Lärmemissionen 

Stadtentwicklung: 
- verkehrssparsame Nutzungsdichte und -mischung 
- Lärmvermeidung bei Nutzungsansiedlungen 

Verkehrsentwicklung: 
- Förderung des Umweltverbundes (ÖPNV, Rad, Fuß) 
- integriertes Parkraummanagement (P+R, Parkraumbewirt-
schaftung) 
- (betriebliches) Mobilitätsmanagement, Nutzungsmodelle 
(Carsharing, öffentl. Fahrräder) 
- Fahrzeugmanagement (E-Mobilität, leiser Fuhrpark) 

Verlagerung von 
Lärmemissionen 

räumliche Verlagerung auf neue Netzteile 

räumliche Verlagerung / Bündelung im Bestandsnetz 

Lkw-Routenkonzept 

Verminderung von 
Lärmemissionen 

Fahrbahnsanierung / lärmmindernde Fahrbahnbeläge 

Verstetigung des Verkehrsflusses 

Geschwindigkeitskonzept 

Straßenraumgestaltung (zur Unterstützung einer Verkehrs-
verstetigung und von Geschwindigkeitskonzepten) 

Verminderung von 
Lärmimmissionen 

Straßenraumgestaltung (Erhöhung Abstand Gebäude - Emissi-
onsquelle) 

Bauleitplanung (Festsetzung von Nutzungszuordnungen, 
Bebauungsflächen, Gebäudestellungen ...) 

Schallschutzwände, -wälle 

Schallschutzfenster 

 

In Abbildung 13 auf der folgenden Seite ist dargestellt, welche Lärmminde-
rungspotentiale durch verschiedene Maßnahmen zu erreichen sind. 
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● Abbildung 13: Lärmminderungspotentiale ausgewählter Maßnahmen 

 
Quelle: eigene Darstellung 

In den Kapiteln 4.1 bis 4.4 werden für die 4 grundsätzlichen Strategien der 
Lärmminderung jeweils die Grundsätze erläutert, die bestehenden Handlungs-
ansätze in Sundern dargestellt und darauf aufbauend Empfehlungen aus Sicht 
der Lärmaktionsplanung gegeben. 

4.1 Vermeidung von Lärmemissionen 

4.1.1 Grundsätze 

Grundsätzliche Ansätze zur Vermeidung von Lärmemissionen im Straßenver-
kehr sind die Förderung von verkehrssparsamen Siedlungsstrukturen, Strate-
gien und Maßnahmen zur Förderung des Umweltverbundes (ÖPNV, Rad- und 
Fußverkehr), Mobilitätsmanagement und zielverkehrsdämpfende Maßnahmen 
(vor allem Parkraummanagement). Die beschriebenen Ansätze sollen zu einer 
Eindämmung des lärmrelevanten Pkw- und Lkw-Verkehrs führen. 

Kurze Wege im Alltag, z.B. zur Arbeit, zum Einkaufen oder zu Freizeitaktivitäten 
fördern die Nutzung der lärmarmen Verkehrsmittel zu Fuß und Fahrrad. Kurze 

0 1 2 3 4 5 6

Reduzierung um  ... dB(A)

minimale Reduzierung
maximale Reduzierung

Bessere Fahrbahnbeläge (Sanierung
einer schadhaften Asphaltdecke)

Bessere Fahrbahnbeläge 
(Asphalt statt schadhaftes Pflaster)

Lärmarme Fahrbahnbeläge 
(z.B. SMA 08)

Besserer Verkehrsfluss 
(bei 50 km/h)

Besserer Verkehrsfluss 
(bei 30 km/h)

Niedrigere Geschwindigkeit
(Tempo 30 statt 50 auf Pflaster)

Niedrigere Geschwindigkeit
(Tempo 30 statt 50 auf Asphalt)

Weniger Verkehr (Reduzierung 
der Verkehrsmenge um 20%)

Weniger Lkw-Verkehr (Reduzierung 
des Lkw-Anteils von 10% auf 5%)

Größere Abstände zwischen Straße 
und Hauswand (15 statt 12 m)
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Wege können im städtischen Bereich durch eine kompakte Stadtstruktur mit 
hohen Nutzungsmischungen und -dichten sowie dezentralen Einkaufmöglich-
keiten in den Wohngebieten erreicht werden. Im ländlichen Bereich können 
kurze Wege durch gute Nahversorgung und Freizeitmöglichkeiten in den 
einzelnen Ortsteilen erreicht werden, beispielsweise durch  Einkaufsgelegenheit 
für Lebensmittel in allen Ortsteilen. 

Auch durch eine Verbesserung des Angebots für die umweltfreundlichen 
Verkehrsmittel (Fuß, Rad, ÖPNV) kann langfristig Einfluss auf das Kfz-
Verkehrsaufkommen und den damit verbundenen Verkehrslärm genommen 
werden. Besonders effektiv ist die Kombination der Förderung umweltfreundli-
cher Verkehrsmittel und kurzer Wege, da Radfahren und zu Fuß gehen beson-
ders für kurze bis mittlere Wege attraktiv sein kann.  

Die genannten Ziele können im Rahmen von Stadtentwicklungskonzepten oder 
städtebaulichen Rahmenkonzepten verwirklicht werden. Eine Vielzahl von 
Wirkungszusammenhängen und gemeinsamen Maßnahmenansätzen bestehen 
auch zwischen der Lärmaktionsplanung und der Verkehrsentwicklungsplanung. 

Neben den Effekten der Lärmminderung durch Verlagerung auf umweltfreund-
liche Verkehrsarten sind als positiver Synergieeffekt bei sinkenden Verkehrsbe-
lastungen größere Handlungsspielräume im Straßenraum vorhanden, die zur 
Verbesserung der Verkehrssicherheit und zur Erhöhung der Straßenraumquali-
tät genutzt werden können. 

4.1.2 Handlungsansätze in Sundern 

Handlungsansätze zur Förderung der umweltfreundlichen Verkehrsmittel in 
Sundern finden sich unter anderem in Nahmobilitätskonzept Hochsauerland-
kreis, im interkommunalen Radwegekonzept Sorpeland, im integrierten Klima-
schutzkonzept Hochsauerlandkreis, in den Nahverkehrsplänen des Hochsauer-
landkreises und der Region Westfalen-Lippe sowie im InSEK Sundern. In den 
Kapiteln 3.1 bis 3.6 ist beschrieben, welche Maßnahmen mit Synergien zum 
Lärmschutz in diesen Konzepten enthalten sind. 

4.1.3 Empfehlungen der Lärmaktionsplanung 

Aus Lärmminderungssicht ist es zu unterstützen, die umweltfreundlichen Ver-
kehrsmittel zu fördern und gute Rahmenbedingungen für den Fußverkehr, den 
Radverkehr und den ÖPNV zu schaffen. Die vorgestellten Konzepte zeigen 
dafür viele geeignete Maßnahmen auf. Aus Sicht des Lärmaktionsplans wird 
empfohlen, in Zukunft noch stärker auf die Umsetzung der Maßnahmen hinzu-
wirken. 
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4.2 Verlagerung von Lärmemissionen 

4.2.1 Grundsätze 

Die Verlagerung von Lärmemissionen steht im Zusammenhang mit der Ent-
wicklung und Modifizierung des Straßennetzes und Maßnahmen zur Ver-
kehrslenkung. Dies kann für den Gesamtverkehr oder auch für besonders 
störende Verkehrssegmente wie z.B. den Lkw-Verkehr erfolgen. 

Die räumliche Verlagerung von Kfz-Verkehren und damit verbundenen Lärm-
emissionen ist sinnvoll, wenn geeignete Straßenführungen zur Verfügung 
stehen, die die zu verlagernden Verkehre aufnehmen können und an denen 
aufgrund der angrenzenden Nutzungen davon ausgegangen werden kann, 
dass keine neuen Konfliktbereiche durch die steigenden Lärmbelastungen 
entstehen. 

● Kann z.B. in einer untergeordneten Straße der Kfz-Verkehr von 
4.000 Kfz/24h auf 2.000 Kfz/24h reduziert werden, entspricht dies einer  
Abnahme der Lärmbelastung um 3 dB(A). 

● Werden die verlagerten 2.000 Kfz/24h auf einer heute mit 10.000 Kfz/24h 
belasteten Straße „abgewickelt“, so erhöht sich dort die Lärmbelastung  
lediglich um 1 dB(A). 

● Abbildung 14: Beispiel für Minderungspotentiale durch Verkehrsbündelung 

 
Quelle: eigene Darstellung 

4.2.2 Handlungsansätze in Sundern 

Straßenneubaumaßnahmen, die der Verlagerung von Verkehren dienen, sind in 
Sundern derzeit nicht geplant. 

4.2.3 Empfehlungen der Lärmaktionsplanung 

Im Lärmaktionsplan werden keine Maßnahmen zur Verkehrsverlagerung 
empfohlen. Der Bau von Ortsumgehungen im stark vom Verkehr belasteten 
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Röhrtal ist aufgrund der Topographie kaum möglich. Gleichzeitig stehen keine 
bereits existierenden Straßen zur Verfügung, die den Verkehr der stark lärmbe-
lasteten Hauptverkehrsstraßen sinnvoll aufnehmen können. 

4.3 Verminderung von Lärmemissionen 

4.3.1 Grundsätze 

Die Verminderung von Lärmemissionen setzt in konkreten Straßenräumen an. 
Es geht hierbei um eine leise und verträgliche Abwicklung bestehender oder 
zukünftiger Verkehrsmengen.  

Die wesentlichen Maßnahmenansätze hierzu sind: 

● Fahrbahnsanierung und der Einsatz lärmmindernder Asphalte 

● Geschwindigkeitsreduzierungen 

● Maßnahmen zur Verstetigung des Verkehrsflusses  

● straßenräumliche Maßnahmen 

Grundsätze und Wirkungen der genannten Maßnahmenansätze sind ausführ-
lich in den Kapiteln 5.1 bis 5.3.2 beschreiben. 

4.3.2 Handlungsansätze in Sundern 

Empfehlungen für straßenräumliche Maßnahmen mit Synergien zum Lärm-
schutz sind im Nahmobilitätskonzept Hochsauerlandkreis, im interkommunalen 
Radverkehrskonzept Sorpeland und im InSEK Innenstadt Sundern. 

4.3.3 Empfehlungen der Lärmaktionsplanung 

Die Maßnahmenansätze zur Verminderung von Lärmemissionen ermöglichen in 
der Regel eine kurz- bis mittelfristige Entlastung in den konkreten lärmbelaste-
ten Bereichen. 

Konkrete Maßnahmenempfehlungen zur Verminderung von Lärmemissionen 
und -immissionen in den Maßnahmenbereichen werden in Kapitel 5 auf Grund-
lage des Lärmaktionsplans der 3. Stufe fortgeschrieben. Hierbei werden die 
bestehenden Planungskonzepte in Sundern einbezogen.  
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4.4 Verminderung von Lärmimmissionen 

4.4.1 Grundsätze 

Mit der Verminderung von Immissionen sind Strategien verbunden, um auf 
vorhandene Lärmbelastungen durch Abstands-, Abschirm- oder städtebauliche 
Maßnahmen zu reagieren. Dadurch sollen am Immissionsort oder innerhalb der 
Gebäude Lärmminderungen erreicht werden. Dabei wird zwischen aktiven 
Schallschutzmaßnahmen (z.B. Lärmschutzwände) und passiven Schallschutz-
maßnahmen (z.B. Schallschutzfenster) unterschieden.  

Werden nach dem Neubau oder der wesentlichen Änderung von Straßen die 
Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV an Gebäuden mit Wohnnutzung 
überschritten, besteht ein gesetzlicher Anspruch auf Lärmschutz. Entsprechen-
de Lärmschutzmaßnahmen müssen in diesem Fall vom Straßenbaulastträger 
finanziert werden. 

Bei Lärmbelastungen an bestehenden Straßen ohne wesentliche Änderungen 
besteht kein Anspruch auf Lärmsanierung. Unter bestimmten Umständen 
können Maßnahmen des aktiven und passiven Schallschutzes jedoch durch 
das freiwillige Programm zur Lärmsanierung des Bundes bzw. des Landes 
NRW gefördert werden. Nähere Informationen zu den Förderbedingungen 
werden in den Kapiteln 5.5.2 sowie 5.6.2 beschrieben. 

4.4.2 Handlungsansätze in Sundern 

In der Kernstadt Sundern existieren bereits 2 Schallschutzwände entlang der 
L 519 Hauptstraße bzw. L 519 Röhre (siehe Kap. 2.2). Der Bau weiterer 
Anlagen des aktiven Schallschutzes ist momentan nicht geplant. 

4.4.3 Empfehlungen der Lärmaktionsplanung 

Im Sinne der Umgebungslärmrichtlinie sollte dem aktiven Schallschutz Vorrang 
vor passivem Schallschutz eingeräumt werden. Aktiver Schallschutz muss 
hierbei nicht immer eine Lärmschutzwand sein, auch mit geeigneten städtebau-
lichen Lösungen (Gebäudestellungen etc.) kann die Lärmeinwirkung verringert 
werden. 

Insbesondere mit der verbindlichen Bauleitplanung kann bei Neuplanungen auf 
bestehende Lärmsituationen reagiert werden, z.B. durch Festlegung von 
Schallschutzanforderungen, von Abständen der Wohnbebauung zur Straße 
(Immissionsort) und von Ausrichtungen/ Stellungen baulicher Anlagen. Dieses 
Potential sollte weiterhin von der Stadt Sundern ausgeschöpft werden. 
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Für Maßnahmenbereiche mit Lärmproblemen, die nicht durch alternative 
Maßnahmen gelösten können, kommen passive Schallschutzmaßnahmen wie 
der Einbau von Schallschutzfenstern in Frage. 

Maßnahmen zur Verminderung von Lärmimmissionen an Bundes- und Landes-
straßen können bei Überschreitung der Immissionsgrenzwerte durch den Bund 
bzw. das Land gefördert werden, nähere Informationen zu den Fördermöglich-
keiten sind in Kapitel 5.5.2 und 5.6.2 beschrieben.  
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 Maßnahmenplanung 5

Für die Maßnahmenbereiche in der Stadt Sundern werden die Maßnahmen-
empfehlungen des Lärmaktionsplans der 3. Stufe fortgeschrieben und, wo 
nötig, durch neu entwickelte Maßnahmen ergänzt. In einem ersten Schritt 
werden die nicht umgesetzten Maßnahmen aus dem Lärmaktionsplan der 
3. Stufe erneut auf Umsetzbarkeit und Wirksamkeit geprüft. Maßnahmen, die 
nach wie vor als sinnvoll bewertet werden, werden im Lärmaktionsplan der 4. 
Runde fortgeschrieben. Für Maßnahmenbereiche, in denen die empfohlenen 
Maßnahmen aus dem Lärmaktionsplan der 2. und 3. Stufe nicht fortgeschrieben 
werden, oder in denen die fortgeschriebenen Maßnahmen nicht ausreichen, um 
die Anwohner angemessen vor Umgebungslärm zu schützen, werden neue 
Maßnahmen entwickelt. 

Für Lärmminderungsmaßnahmen in den Maßnahmenbereichen haben die 
folgenden grundsätzlichen Strategien Vorrang:  

● Verminderung von Lärmemissionen: Die Verminderung von Lärmemissio-
nen verfolgt Strategien zur lärmarmen Abwicklung von Verkehren. 

● Verminderung von Lärmimmissionen: Die Verminderung von Lärmimmissi-
onen setzt am Ausbreitungsweg an, um die Lärmbelastungen an lärmsen-
siblen Flächen oder in Gebäuden zu reduzieren. 

Mögliche Maßnahmen in diesen Strategiefeldern sind: 

● Fahrbahnsanierung und der Einsatz lärmmindernder Fahrbahnbeläge 

● straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zur Reduzierung der Geschwindig-
keiten 

● straßenräumliche Maßnahmen / Straßenumbau 

● aktive Schallschutzmaßnahmen und passive Schallschutzmaßnahmen  

Für diese Maßnahmen werden deren grundsätzliche Einordnung, Vorausset-
zungen und Wirkungen beschrieben und darauf aufbauend Empfehlungen für 
die Maßnahmenbereiche entwickelt. 

Darüber hinaus werden mögliche langfristige Strategien zur Vermeidung von 
Lärmemissionen dargestellt. 

Bei der Maßnahmenplanung in den Maßnahmenbereichen ist zu berücksichti-
gen, dass die Baulast der betreffenden Strecken nicht bei der Stadt Sundern 
liegt. 

Für die Umsetzung von Maßnahmen an den Straßen sind die Straßenbaulast-
träger zuständig. Die Straßenbaulastträgerschaft für die lärmkartierten Straßen 
in Sundern (Bundes- und Landesstraßen) wurde vom Ministerium für Bauen, 
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Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen an 
den Landesbetrieb Straßenbau NRW delegiert. 

Vor dem Hintergrund der durch die Straßenbaulast begründeten Zuständigkei-
ten ist eine frühzeitige Beteiligung der zuständigen Straßenbaulastträger oder 
Straßenbaubehörden zu möglichen Maßnahmen der Lärmaktionsplanung 
erforderlich. 

5.1 Geschwindigkeitsreduzierungen 

5.1.1 Grundsätze und Wirkungen 

Die Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ist eine effektive, 
kostengünstige und kurzfristig umsetzbare Maßnahme zur Reduzierung der 
Lärmemissionen. 

Bei einer Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 auf 
30 km/h ist eine Lärmminderungswirkung von bis zu 2,7 dB(A) möglich. Syner-
gieeffekte treten außerdem mit der Luftreinhaltung und der Verkehrssicherheit 
auf. 

Die Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit kann darüber hinaus 
zur Minderung der Trennwirkung von Straßen und zur Verbesserung der 
Aufenthaltsqualität beitragen. 

Wenn einer ganztägigen Geschwindigkeitsreduzierung verkehrliche Belange 
entgegenstehen, kann eine Geschwindigkeitsreduzierung im Nachtzeitraum 
einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Wohnbevölkerung liefern. 

5.1.2 Voraussetzungen und Rahmenbedingungen zur Ge-
schwindigkeitsreduzierung 

In einer im April 2015 vom Umweltbundesamt veröffentlichten Studie zu Ge-
schwindigkeitsreduzierungen78 sind die Wirkungen und rechtlichen Rahmenbe-
dingungen von Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen detailliert beschrieben. 

Im Fazit werden die Möglichkeiten der Planträger (i.d.R. die Kommune) positiv 
eingeschätzt. Dieser „kann ein Tempolimit mit verbindlicher Wirkung für die 

                                                      
78  TUNE ULR, Technisch wissenschaftliche Unterstützung bei der Novellierung der 

EU-Umgebungslärmrichtlinie Arbeitspaket 2: Geschwindigkeitsreduzierungen; Bear-
beitung: LK Argus GmbH, Berlin mit Prof. Dr. Pascale Cancik, Universität Osnab-
rück, Osnabrück 
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Straßenverkehrsbehörde festlegen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt 
werden. Dazu gehören vor allem: 

● die ordnungsgemäße Beteiligung der Straßenverkehrsbehörde, 

● die Berücksichtigung der Anforderungen des Fachrechts (hier: StVO) und 
der weiteren Anforderungen an die Planerstellung (insbesondere die aus-
reichende Abwägung).“79 

Die planerische Abwägung von Maßnahmen in einem Lärmaktionsplan ist 
komplex und vom Einzelfall abhängig. Einige ‚Merkpunkte’ benennt die Studie. 
Dabei können entsprechend dieser grob zwei Stufen der Abwägung unterschie-
den werden: 

„(1) Mögliche Maßnahmen müssen in Beziehung gesetzt werden zum Pla-
nungsziel der Verbesserung der Lärmsituation und mit Blick auf die durch sie 
tangierten Belange (Verkehrssicherheit, Bürgerbelastung etc.) bewertet werden. 

(2) Die verschiedenen Maßnahmen müssen dann konkret verglichen werden 
und mit Blick auf ihr Verbesserungspotential einerseits, ihr Belastungspotential 
andererseits abgewogen werden. Im Einzelnen: 

1. Genaue Problembeschreibung der Lärmsituation  

2. Prüfung der straßenverkehrsrechtlichen Anforderungen an ein Tempolimit  

3. Sammlung möglicher Maßnahmen/ Handlungsalternativen  

4. Abwägung der Alternativmaßnahmen 

5. Nachteilige Wirkungen, insbes. Verkehrsverlagerung80 

5.1.3 Prüfung der Voraussetzungen zur Anordnung von 
Geschwindigkeitsreduzierungen 

Im Nachfolgenden werden - aufbauend auf die Empfehlungen der UBA-Studie - 
erforderliche Prüfschritte und Abwägungen durchgeführt. Dies ermöglicht eine 
erste Einschätzung, für welche Straßenabschnitte Geschwindigkeitsreduzierun-
gen eine geeignete Maßnahme zur Lärmminderung in Sundern darstellen. 

Die genaue Problembeschreibung der Lärmsituation mit Herausarbeitung der 
Maßnahmenbereiche ist in den Kapiteln 2.1 und 2.3 ausführlich dargestellt. Die 

                                                      
79  ebenda, S. 7 
80  TUNE ULR, Technisch wissenschaftliche Unterstützung bei der Novellierung der 

EU-Umgebungslärmrichtlinie Arbeitspaket 2: Geschwindigkeitsreduzierungen; Bear-
beitung: LK Argus GmbH, Berlin mit Prof. Dr. Pascale Cancik, Universität Osnab-
rück, Osnabrück, S. 112 - 114 
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durchgeführten Analysen sind Grundlage für die Maßnahmenplanung. Insbe-
sondere in den Maßnahmenbereichen ergibt sich aufgrund der hohen Lärmbe-
lastung dringender Handlungsbedarf.  

Rechtsgrundlage für die Anordnung von straßenverkehrsrechtlichen Maßnah-
men zum Schutz vor Lärm ist der § 45 StVO, Verkehrszeichen und Verkehrs-
einrichtungen, wonach „die Straßenverkehrsbehörden die Benutzung bestimm-
ter Straßen oder Straßenstrecken aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung 
des Verkehrs beschränken oder verbieten und den Verkehr umleiten können. 
Das gleiche Recht haben sie […] zum Schutz der Wohnbevölkerung vor Lärm 
und Abgasen […]“.81 

Darüber hinaus werden in den Richtlinien für straßenverkehrsrechtliche Maß-
nahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm (Lärmschutz-Richtlinien-StV)82 
Hinweise zu den grundsätzlichen Voraussetzungen für die Anordnung von 
Geschwindigkeitsreduzierungen aus Lärmschutzgründen gegeben. Die Richtli-
nien sollen den Straßenverkehrsbehörden als „Orientierungshilfe zur Entschei-
dung straßenverkehrsrechtlicher Maßnahmen zum Schutz der Wohn-/ Bevölke-
rung vor Straßenverkehrslärm“83 dienen. 

Straßenverkehrsrechtliche Lärmschutzmaßnahmen kommen nach der Lärm-
schutz-Richtlinien-StV insbesondere bei Überschreitung der in Tabelle 2 
dargestellten Richtwerte in Betracht. Die Richtwerte dienen hierbei allerdings 
nur als „Orientierungshilfe“. Nach derzeitiger Rechtsauffassung84 gewährt die 
Regelung des § 45 Abs. 1 StVO nicht erst bei Überschreiten eines bestimmten 
Schallpegels Schutz vor Lärm, sondern dann, wenn „der Lärm Beeinträchtigun-
gen mit sich bringt, die jenseits dessen liegen, was unter Berücksichtigung der 
Belange des Verkehrs im konkreten Fall als ortsüblich hingenommen und damit 
zugemutet werden muss.“85 Grundsätzlich ist dies nach verschiedenen Ge-
richtsurteilen86 ab den Werten der 16. BImSchV der Fall (59/ 49 dB(A) tags/ 
nachts in Wohngebieten) gegeben. Bei Überschreitung der Richtwerte der 

                                                      
81  Straßenverkehrs-Ordnung vom 6. März 2013 (BGBl. I S. 367), Neufassung gem. V 

v. 6.3.2013 I 367, in Kraft getreten am 1.4. 2013, § 45 Verkehrszeichen und Ver-
kehrseinrichtungen, Absatz 1 

82  Richtlinien für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung 
vor Lärm (Lärmschutz-Richtlinien-StV), S 32/7332,9/1/781915, Bonn, November 
2007 

83  ebenda 
84  siehe auch TUNE ULR, a.a.O., S. 106 und 112 
85  ebenda, FN 110 
86  z.B. Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs Baden Württemberg (VGH) vom 

17. Juli 2018 (Az. 10 S 2449/17) - Anspruch einer Gemeinde auf Umsetzung ver-
kehrsbehördlicher Maßnahmen auf der Grundlage eines von ihr beschlossenen 
Lärmaktionsplanes […] 
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Lärmschutz-Richtlinien-StV kann sich dieser Ermessensspielraum zu einer 
Pflicht zum Einschreiten verdichten.87 

Geschwindigkeitsreduzierungen als mögliche lärmmindernde Maßnahme für 
Sundern werden vorrangig für Maßnahmenbereiche mit Überschreitung der 
Richtwerte der Lärmschutz-Richtlinien-StV88 geprüft, da bei entsprechenden 
Lärmbelastungen das Maßnahmenerfordernis deutlich erhöht ist (Härtefälle). 
Gleichzeitig wird auch auf die Grenzwerte der 16. BImSchV eingegangen. Auch 
für Maßnahmenbereiche ohne Überschreitung der Richtwerte werden Ge-
schwindigkeitsreduzierungen geprüft, falls dort besonders hohe Lärmbelastun-
gen (im Vergleich zu anderen Maßnahmenbereichen in Sundern) vorliegen. 

Gemäß der Lärmschutz-Richtlinien-StV sind bei straßenverkehrsrechtlichen 
Lärmschutzmaßnahmen die nationalen Berechnungsvorschriften (Richtlinien für 
den Lärmschutz an Straßen (RLS-90))89 anzuwenden. Dies entspricht nicht der 
Berechnungsmethode für die Lärmkartierung gemäß Umgebungslärmrichtlinie, 
hier wird stattdessen die Berechnungsmethode BUB herangezogen.  

Für die aktuelle Runde der Lärmkartierung liegen keine Berechnungen nach 
RLS-90 vor. Allerdings wurden im Rahmen der 3. Stufe der Lärmkartierung im 
Jahr 2018 Berechnungen nach RLS-90 für die Stadt Sundern durchgeführt 
(zusätzlich zur regulären Lärmkartierung). Da sich die Eingangsdaten der 
Lärmkartierung gegenüber 2018 nur moderat geändert haben, werden die 
Ergebnisse der RLS-90-Kartierung aus dem Jahr 2018 im Lärmaktionsplan der 
4. Runde erneut herangezogen, um abzuschätzen, ob in den Maßnahmenbe-
reichen Richtwertüberschreitungen vorliegen. Die Anzahl der Richtwertüber-
schreitungen wird dabei in den meisten Fällen eher unterschätzt als über-
schätzt, da die durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke gegenüber dem Jahr 
2018 in den meisten Maßnahmenbereichen angestiegen ist. 

In der nachfolgenden Tabelle 12 sind die Maßnahmenbereiche der Lärmakti-
onsplanung mit der jeweiligen Überschreitung der gebietsspezifischen Richt-
werte der Lärmschutz-Richtlinien-StV (siehe Tabelle 2 auf Seite 10) nach der 
vorliegenden RLS-90-Berechnung aufgeführt. Dargestellt sind jeweils die 
Baufläche(n) entsprechend des geltenden Flächennutzungsplans (FNP) von 
2015, aus denen die gebietsspezifischen Richtwerte abgeleitet werden. Auf 
dieser Basis wird die Anzahl der Gebäude sowie die Einwohner in Gebäuden 
mit Richtwertüberschreitungen der Lärmschutz-Richtlinien-StV nach den 

                                                      
87  siehe auch TUNE ULR, a.a.O. 
88  Entsprechend der vorherigen Ausführungen kann sich bei diesen Lärmbelastungen 

der Ermessensspielraum zu einer Pflicht zum Einschreiten verdichten. 
89  Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-90), Bundesministerium für 

Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Allgemeines Rundschreiben Straßenbau (ARS) 
Nr. 8/1990 
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vorliegenden RLS-90-Berechnungen dargestellt. Maßnahmenbereiche ohne 
Richtwertüberschreitung sind in der Tabelle nicht enthalten. 

● Tabelle 12: Abschätzung von Überschreitung der Richtwerte der Lärmschutz-
Richtlinien-StV nach RLS-90 auf Grundlage von Berechnungen aus der 3. Stufe der 
Lärmkartierung (Maßnahmenbereiche mit Richtwertüberschreitungen) 

Nr. Maßnahmen-
bereich 

Baufläche  
entspr. FNP 201590 

Gebäude mit 
Richtwertüber-

schreitung   
tags (6-22 h) / 
nachts (22-6 h) 

Einwohner in 
Gebäuden mit 
Richtwertüber-

schreitung   
tags (6-22 h) / 
nachts (22-6 h) 

1 B 229 Hachener 
Str. (OT Hachen) 

gem. Baufläche/ 
gewerbliche Baufläche/ 
Flächen für 
Gemeinbedarf 

16 / 67 64 / 265 

2 L 519 Hauptstr. (II) 

gem. Baufläche/ 
gewerbliche Baufläche/ 
Flächen für Sportan-
langen 

9 / 24 48 / 99 

4  L 686 Silmecke 
Wohnbaufläche/ 
gem. Baufläche/ 
gewerbliche Baufläche 

0 / 27 0 / 109 

5 L 686 Seidfelder 
Str. (OT Seidfeld) 

gem. Baufläche/ 
landwirtsch. Fläche 3 / 5 5 / 9 

8 L 519 Stemeler Str. 
(OT Stemel) 

Wohnbaufläche/ 
gem. Baufläche/ 
gewerbliche Baufläche/ 
landwirtsch. Fläche 

0 / 16 0 / 46 

OT = Ortsteil 

In insgesamt 5 Maßnahmenbereichen treten Überschreitungen der Richtwerte 
der Lärmschutz-Richtlinien-StV zumindest im Nachtzeitraum auf. An 3 Maß-
nahmenbereichen werden die Richtwerte sowohl im Tages- als auch im Nacht-
zeitraum überschritten und an weiteren 4 Maßnahmenbereichen ausschließlich 
im Nachtzeitraum. 

Die Werte der 16. BImSchV sind in allen Maßnahmenbereichen sowohl im 
Tageszeitraum als auch im Nachtzeitraum überschritten, da sie bei Wohngebie-
ten 6 dB(A) unter der gesundheitlichen Schwelle von 65/ 55 dB(A) liegen, bei 
Mischgebieten noch 1 dB(A). In den definierten Maßnahmenbereichen der 
Lärmaktionsplanung sind an allen belasteten Wohngebäuden die gesundheitli-
chen Schwellenwerte und damit auch die Grenzen der 16. BImSchV überschrit-
ten. 

                                                      
90  vgl. Flächennutzungsplan der Stadt Sundern, Neuaufstellung Oktober 2015 
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Im nachfolgenden werden die verschiedenen Aspekte, die für und gegen eine 
Geschwindigkeitsbeschränkung sprechen, für die Maßnahmenbereiche mit 
Überschreitungen der Richtwerte der Lärmschutz-Richtlinien-StV aufgezeigt. 
Die Abwägung der unterschiedlichen Belange mündet in einer Empfehlung zur 
weiteren Prüfung von Geschwindigkeitsreduzierungen. 

5.1.4 Abwägung der unterschiedlichen Belange und 
Empfehlungen zu Geschwindigkeitsreduzierungen 

empfohlene Maßnahmen 

Nach Abwägung der unterschiedlichen Belange des Lärmschutzes sowie der 
verkehrlichen Funktionen wird die weitere Prüfung zur Anordnung einer Ge-
schwindigkeitsreduzierung aus Lärmschutzgründen für die folgenden Maßnah-
menbereiche empfohlen: 

● Reduzierung von Tempo 50 auf Tempo 30 ganztags in der B 229 Hachener 
Straße zwischen Gleisquerung und Kreisverkehr, Ortsteil Hachen (Maß-
nahmenbereich 1): 

- Überschreitungen der Richtwerte der Lärmschutz-Richtlinien-StV treten 
bei der aktuell zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h sowohl im 
Tages- als auch im Nachtzeitraum auf und betreffen 64 Einwohner in 16 
Gebäuden (tags) bzw. 265 Einwohner in 67 Gebäuden (nachts).91 Die be-
troffenen Einwohner können durch Anordnung von Tempo 30 um ca. 
2,5 dB(A) entlastet werden. 

- Neben der lärmreduzierenden Wirkung können bei einer ganztägigen 
Anordnung von Tempo 30 auch Synergieeffekte mit der Verkehrssicher-
heit, vor allem für den Radverkehr und für Fußgängerquerungen erreicht 
werden.  

- Verkehrsverlagerungen als negative Effekte einer Geschwindigkeitsredu-
zierung sind nicht zu erwarten, da es im Ortsteil Hachen keine parallel 
verlaufenden Straßen gibt. Negative Wirkungen auf den Kfz-Verkehr sind 
nicht zu erwarten, da die Geschwindigkeitsreduzierung keine Auswirkun-
gen auf die Kapazität hat. Im empfohlenen Tempo 30 - Abschnitt liegt 
außerdem keine Koordinierung von Lichtsignalanlagen vor, deren Wir-
kung durch eine Tempo 30 - Anordnung ungünstig beeinflusst würde. Die 
Reisezeiten verlängern sich nicht unverhältnismäßig, da sie auch von 
weiteren Faktoren (Lichtsignalanlagen, Behinderungen im Verkehrsfluss 

                                                      
91  gemäß RLS-90-Berechnungen aus dem Jahr 2018, siehe S. 58 
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etc.) abhängig sind. Dies gilt auch für den ÖPNV, für den aber die kon-
kreten Wirkungen im Einzelfall zu prüfen sind. 

- Alternative Maßnahmen mit vergleichbarer Lärmminderungswirkung be-
stehen nicht. 

● Reduzierung von Tempo 50 auf Tempo 30 ganztags in der L 519 Haupt-
straße südl. Sportplatz bis Mescheder Straße (Maßnahmenbereich 2): 

- Überschreitungen der Richtwerte der Lärmschutz-Richtlinien-StV treten 
bei der aktuell zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h sowohl im 
Tages- als auch im Nachtzeitraum auf und betreffen 48 Einwohner in 9 
Gebäuden (tags) bzw. 99 Einwohner in 24 Gebäuden (nachts).92 Die be-
troffenen Einwohner können durch Anordnung von Tempo 30 um ca. 
2,5 dB(A) entlastet werden. 

- Neben der lärmreduzierenden Wirkung können bei einer ganztägigen 
Anordnung von Tempo 30 auch Synergieeffekte mit der Verkehrssicher-
heit, vor allem für den Radverkehr und für Fußgängerquerungen erreicht 
werden. 

- Verkehrsverlagerungen in angrenzende Straßen als negative Effekte ei-
ner Geschwindigkeitsreduzierung sind nicht zu erwarten, da in parallel 
verlaufenden Straßen bereits Tempo 30 gilt oder durch den Ausbaugrad 
keine Reisezeitvorteile gegenüber der L 519 Hauptstraße entstehen wür-
den. Negative Wirkungen auf den Kfz-Verkehr sind nicht zu erwarten, da 
die Geschwindigkeitsreduzierung keine Auswirkungen auf die Kapazität 
hat. Im empfohlenen Tempo 30 - Abschnitt liegt außerdem keine Koordi-
nierung von Lichtsignalanlagen vor, deren Wirkung durch eine Tempo 30 
- Anordnung ungünstig beeinflusst würde. Die Reisezeiten verlängern 
sich nicht unverhältnismäßig, da sie auch von weiteren Faktoren (Licht-
signalanlagen, Behinderungen im Verkehrsfluss etc.) abhängig sind. Dies 
gilt auch für den ÖPNV, für den aber die konkreten Wirkungen im Einzel-
fall zu prüfen sind. 

- Alternative Maßnahmen mit vergleichbarer Lärmminderungswirkung be-
stehen nicht. Weitere zur Prüfung empfohlene Maßnahmen ergänzen die 
Prüfempfehlung zur Geschwindigkeitsreduzierung. 

● Reduzierung von Tempo 50 auf Tempo 30 ganztags in der L 519 Haupt-
straße von südl. Papierwerk Sundern (Lärmschutzwand) bis Silmecke. 
(Maßnahmenbereich 3): 

                                                      
92  gemäß RLS-90-Berechnungen aus dem Jahr 2018, siehe S. 58 
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- Überschreitungen der Richtwerte der Lärmschutz-Richtlinien-StV treten 
bei der aktuell zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h gemäß 
den Berechnungen aus 2018 nicht auf. An manchen Gebäuden liegt die 
Lärmbelastung im Nachtzeitraum jedoch nur knapp unter den Richtwer-
ten. Gegenüber der Lärmkartierung 2018 ist die durchschnittliche tägliche 
Verkehrsstärke in Maßnahmenbereich 3 um ca. 640 Kfz/24 h angestie-
gen, es ist also möglich, dass bei Berücksichtigung aktueller Eingangsda-
ten in Maßnahmenbereich 3 Überschreitungen der Richtwerte auftreten. 

- Für Maßnahmenbereich 3 wird eine Reduzierung der Höchstgeschwin-
digkeit empfohlen, obwohl gemäß den Berechnungen aus 2018 keine 
Überschreitungen der Richtwerte vorliegen. Die Empfehlung wird damit 
begründet, dass in diesem Abschnitt eine besonders hohe Lärmbelas-
tung vorliegt, die das allgemein übliche Maß der Lärmbelastung in Sun-
dern überschreitet. Maßnahmenbereich 3 weist die dritthöchste Lärm-
betroffenheit (LKZ) aller Maßnahmenbereich in Sundern auf, auf einer 
vergleichsweise kurzen Länge von 235 m treten hier im Nachzeitraum 
gemäß der Lärmkartierung nach BUB an 17 Wohngebäuden Lärmpegel 
LNight  ab 55 dB(A) auf (gesundheitliche Schwellenwerte) auf und an 13 
Wohngebäuden Lärmpegel LNight ab 60 dB(A) auf (Schwellen besonders 
hoher Lärmbelastung). 

- Verkehrsverlagerungen als negative Effekte einer Geschwindigkeitsredu-
zierung sind nicht zu erwarten, da in parallel verlaufenden Straßen be-
reits Tempo 30 gilt oder durch den Ausbaugrad keine Reisezeitvorteile 
entstehen. Eine Überlastung der L 519 Hauptstraße ist nicht zu erwarten, 
da die Geschwindigkeitsreduzierung keine Auswirkungen auf die Kapazi-
tät hat. Im empfohlenen Tempo 30 - Abschnitt liegt außerdem keine Ko-
ordinierung von Lichtsignalanlagen vor, deren Wirkung durch eine Tempo 
30 - Anordnung ungünstig beeinflusst würde. Die Reisezeiten verlängern 
sich nicht unverhältnismäßig. Dies gilt auch für den ÖPNV, für den aber 
die konkreten Wirkungen im Einzelfall zu prüfen sind. 

- Es wird empfohlen, die Anordnung von Tempo 30 in den Maßnahmenbe-
reichen 3 und 4 gemeinsam zu prüfen, da diese Maßnahmenbereiche di-
rekt aneinander grenzen. Aus Gründen der Einfachheit und Verständlich-
keit sollte eine einheitliche Regelung der Geschwindigkeit in den Maß-
nahmenbereichen 3 und 4 angestrebt werden (Entweder Tempo 30 ganz-
tags in beiden Maßnahmenbereichen oder Tempo 30 nachts in beiden 
Maßnahmenbereichen). 
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● Reduzierung von Tempo 50 auf Tempo 30 ganztags in der L 686 Silmecke 
von Hauptstraße bis Ortsausgangsschild Sundern (Maßnahmenbereich 4): 

- Überschreitungen der Richtwerte der Lärmschutz-Richtlinien-StV treten 
bei der aktuell zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h im Nacht-
zeitraum auf und betreffen 109 Einwohner in 27 Gebäuden.93 Die be-
troffenen Einwohner können durch Anordnung von Tempo 30 um ca. 
2,5 dB(A) entlastet werden. 

- Für Maßnahmenbereich 4 wird eine Reduzierung der Höchstgeschwin-
digkeit im Ganztageszeitraum empfohlen, obwohl gemäß den Berech-
nungen aus 2018 nur im Nachtzeitraum Überschreitungen der Richtwerte 
auftreten. Die Empfehlung wird damit begründet, dass in diesem Ab-
schnitt auch im Tageszeitraum eine besonders hohe Lärmbelastung vor-
liegen, die das allgemein übliche Maß der Lärmbelastung in Sundern 
überschreiten. Die Lärmbetroffenheit (LKZ) dieses Maßnahmenbereichs 
ist die vierthöchste in Sundern, gemäß den Kartierungsergebnissen nach 
BUB treten im Ganztageszeitraum an 43 Wohngebäuden Lärmpegel LDEN  
ab 65 dB(A) (gesundheitliche Schwellenwerte) auf und an 37 Wohnge-
bäuden Lärmpegel LDEN ab 70 dB(A) auf (Schwellen besonders hoher 
Lärmbelastung). 

- Durch die Anordnung von Tempo 30 ganztags kann neben der Lärmsitu-
ation auch die Sicherheit für den Fuß- und Radverkehr verbessert wer-
den. 
Ca. 90 m südöstlich der L 686 Silmecke befindet sich eine Grundschule 
(Marienschule). Der Hauptzugang der Schule befindet sich nicht an der 
L 686 sondern an einem Abzweig der Silmecke, trotzdem ist auf der 
L 686 Silmecke mit einem hohen Querungsbedarf durch Grundschüler 
auf ihrem Weg zur Schule zu rechnen. Die Sicherheit dieser besonders 
schutzbedürftigen Verkehrsteilnehmer kann durch die Einführung von 
Tempo 30 ganztags erhöht werden. 
Der Radverkehr wird im betroffenen Abschnitt trotz hoher Verkehrsstärke 
auf der Fahrbahn geführt, die Einrichtung von Radverkehrsanlagen ist 
aufgrund mangelnder Fahrbahnbreiten nicht möglich. Im interkommuna-
len Radverkehrskonzept Sorpeland wird daher eine Prüfung von Tempo 
30 angeregt (als ergänzende Maßnahme zur Markierung von Fahrrad-
Piktogrammketten auf der Fahrbahn, siehe Kap. 5.4.2).  

- Verkehrsverlagerungen als negative Effekte einer Geschwindigkeitsredu-
zierung sind nicht zu erwarten, da in parallel verlaufenden Straßen be-
reits Tempo 30 gilt oder durch den Ausbaugrad keine Reisezeitvorteile 
entstehen. Eine Überlastung der L 686 Silmecke ist ebenfalls nicht zu 

                                                      
93  gemäß RLS-90-Berechnungen aus dem Jahr 2018, siehe S. 58 
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erwarten, da die Geschwindigkeitsreduzierung keine Auswirkungen auf 
die Kapazität hat. Im empfohlenen Tempo 30 - Abschnitt liegt keine Ko-
ordinierung von Lichtsignalanlagen vor, deren Wirkung durch eine Tempo 
30-Anordnung ungünstig beeinflusst würde. Die Reisezeiten verlängern 
sich nicht unverhältnismäßig. Dies gilt auch für den ÖPNV, für den aber 
die konkreten Wirkungen im Einzelfall zu prüfen sind. 

- Die Prüfung von Tempo 30 wird vorrangig für den Ganztageszeitraum 
empfohlen, da sowohl im Tages- als auch im Nachtzeitraum besonders 
hohe Lärmbelastungen vorliegen und durch die Anordnung von Tempo 
30 Synergien mit der Verkehrssicherheit (insbesondere für den Schüler 
und Radverkehr) erreicht werden können. Falls die Anordnung von Tem-
po 30  nicht umsetzbar ist (z. B. aufgrund fehlender Richtwertüberschrei-
tung im Tageszeitraum) wird die Prüfung von Tempo 30 nachts empfoh-
len. 

● Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 50 km/h in der 
L 686 Silmecke von Ortsausgansschild Sundern bis Feldstraße (Maßnah-
menbereich 4): 

- Überschreitungen der Richtwerte der Lärmschutz-Richtlinien-StV treten 
bei der aktuell zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h gemäß 
den Berechnungen aus 2018 nicht auf. An manchen Gebäuden liegt die 
Lärmbelastung im Nachtzeitraum jedoch nur knapp unter den Richtwer-
ten. Gegenüber der Lärmkartierung 2018 ist die durchschnittliche tägliche 
Verkehrsstärke in Maßnahmenbereich 3 um ca. 1.140 Kfz/24 h angestie-
gen, es ist also möglich, dass bei Berücksichtigung aktueller Eingangsda-
ten Überschreitungen der Richtwerte auftreten. 

- Durch die Anordnung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h 
zwischen der Einmündung Feldstraße und dem Ortseingangsschild (ca. 
500 m Abschnittslänge) kann eine Lärmentlastungswirkung für die beid-
seitig der L 686 Silmecke betroffenen Wohngebäude erreicht werden. 

- Synergien bestehen zudem bei Errichtung der bereits angestrebten Que-
rungshilfe in Höhe der Feldstraße (s. auch Kapitel 5.4.2). 

- Die Maßnahmenempfehlung wurde aufgrund von konkreten Anregungen 
aus den Stellungnahmen der Öffentlichkeit zum Lärmaktionsplan der 
3. Stufe sowie unter Berücksichtigung der Stellungnahme der Abteilung 
5.4 der Stadt Sundern vom 28.03.19 als Prüfauftrag in den Lärmaktions-
plan aufgenommen. 
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● Reduzierung von Tempo 50 auf Tempo 30 nachts in der L 519 Stemeler 
Straße, Ortsteil Stemel von Altenberg bis Zum Breiten Ohl, (Maßnahmenbe-
reich 8): 

- Überschreitungen der Richtwerte der Lärmschutz-Richtlinien-StV treten 
bei der aktuell zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h im Nacht-
zeitraum auf und betreffen 46 Einwohner in 16 Gebäuden.94 Die betroffe-
nen Einwohner können durch Anordnung von Tempo 30 um ca. 
2,5 dB(A) entlastet werden. 

- Verkehrsverlagerungen als negative Effekte einer Geschwindigkeitsredu-
zierung sind nicht zu erwarten, da in parallel verlaufenden Straßen be-
reits Tempo 30 gilt oder durch den Ausbaugrad keine Reisezeitvorteile 
entstehen. Negative Wirkungen auf den Kfz-Verkehr sind nicht zu erwar-
ten, da die Geschwindigkeitsreduzierung keine Auswirkungen auf die Ka-
pazität hat. Im empfohlenen Tempo 30-Abschnitt liegt außerdem keine 
Koordinierung von Lichtsignalanlagen vor, deren Wirkung durch eine 
Tempo-30 Anordnung ungünstig beeinflusst würde. Die Reisezeiten ver-
längern sich nicht unverhältnismäßig. Dies gilt auch für den ÖPNV, für 
den aber die konkreten Wirkungen im Einzelfall zu prüfen sind. 

- Durch die weiterhin bestehende zulässige Höchstgeschwindigkeit von 
50 km/h zwischen dem genannten Abschnitt und den beiden Ortseingän-
gen besteht eine Abstufung der außerorts zulässigen Höchstgeschwin-
digkeit von 70 km/h auf 50 km/h als Regelgeschwindigkeit innerorts bis 
hin zu 30 km/h als Prüfempfehlung im genannten Teilabschnitt. 

- Die Maßnahmenempfehlung wurde aufgrund von konkreten Anregungen 
im Rahmen der Stellungnahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung zum 
Lärmaktionsplan der 3. Stufe in den Lärmaktionsplan aufgenommen. 

● Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 50 km/h am südli-
chen Ortseingang (ca. 100 m aus Richtung Sundern kommend) in der  
L 519 Stemeler Straße, Ortsteil Stemel (Maßnahmenbereich 8): 

- Durch die Anordnung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h 
am südlichen Ortsteingang von Stemel ca. 100 m in Richtung Sundern 
kann einer überhöhten Geschwindigkeit am Ortseingang entgegengewirkt 
und eine Lärmentlastungswirkung für die betroffenen Gebäude in Höhe 
der Straße Zum Breiten Ohl erreicht werden. 

- Die Maßnahmenempfehlung wurde aufgrund von konkreten Anregungen 
im Rahmen der Stellungnahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung zum 
Lärmaktionsplan der 3. Stufe sowie unter Berücksichtigung der Stellung-

                                                      
94  gemäß RLS-90-Berechnungen aus dem Jahr 2018, siehe S. 58 
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nahme der Abteilung 5.4 der Stadt Sundern vom 28.03.19 als Prüfauftrag 
in den Lärmaktionsplan aufgenommen. 

● Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h in der L 686 
Seidfelder Straße von Seidfelder Straße 6 bis 11A, Ortsteil Seidfeld (Maß-
nahmenbereich 5): 

- Überschreitungen der Richtwerte der Lärmschutz-Richtlinien-StV treten 
bei der aktuell zulässigen Höchstgeschwindigkeit sowohl im Nacht- als 
auch im Tageszeitraum auf und betreffen 5 Einwohner in 3 Gebäuden 
(tags) bzw. 9 Einwohner in 5 Gebäuden (nachts).95 

- Für eine Anordnung von Tempo 30 ganztags spricht des Weiteren eine 
hohe Dichte von Gebäuden mit Überschreitung der gesundheitlichen 
Schwellenwerte und der Schwellen besonders hoher Lärmbelastung. 
Maßnahmenbereich 5 ist ein Maßnahmenbereich der 1. Priorität, für die-
sen Maßnahmenbereich wird also ein besonders hoher Handlungsbedarf 
angenommen. 

- Auch im interkommunalen Radwegekonzept Sorpeland wird empfohlen, 
die Anordnung von Tempo 30 zu prüfen, um die Sicherheit des Radver-
kehrs zu erhöhen. Dieser Aspekt ist in der Abwägung jedoch nur zu be-
rücksichtigen, wenn im Rahmen der Sanierung der Ortsdurchfahrt keine 
Verbreiterung des bestehenden Geh- und Radwegs umgesetzt wird und 
der Radverkehr auf der Fahrbahn geführt wird, siehe auch Kapitel 5.4.2. 

- Gegen eine Geschwindigkeitsreduzierung spricht der städtebauliche 
Charakter der Straße (Mischgebiet, teilweise nur einseitig angebaut), die 
relativ geringe Zahl von Richtwertüberschreitungen nach RLS-90 (teilwei-
se auf den Status als Mischgebiet zurückzuführen), und die angrenzende 
zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h (Richtung Stockum) bzw. 
100 km/h (Richtung Kernstadt Sundern). 

Für alle dargestellten Maßnahmenempfehlungen zu Geschwindigkeitsreduzie-
rungen ist es erforderlich, dass nach Beschluss des Lärmaktionsplans eine 
Einzelfallprüfung durch die zuständige Straßenverkehrsbehörde erfolgt. Die 
oben durchgeführten Prüfungen und Abwägungen sind nicht abschließend.  

                                                      
95  gemäß RLS-90-Berechnungen aus dem Jahr 2018, siehe S. 58 
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Maßnahmenbereiche ohne Empfehlung zur Geschwindigkeitsredu-
zierung 

Für die anderen Maßnahmenbereiche mit Überschreitungen der Richtwerte der 
Lärmschutz-Richtlinien-StV wird die Prüfung einer Geschwindigkeitsreduzierung 
nach Abwägung der unterschiedlichen Belange nicht empfohlen: 

● L 519 Hüstener Straße/ Hauptstraße (Maßnahmenbereich 9): 
Überschreitungen der Richtwerte der Lärmschutz-Richtlinien-StV betreffen 
3 Einwohner in 1 Gebäude (tags) bzw. 26 Einwohner in 12 Gebäuden 
(nachts).96  
Die L 519 Hüstener Straße/ Hauptstraße zwischen Am Spreehang und dem 
Sportplatz ist durch eine offene Bauweise geprägt; die westlich angrenzen-
de Bebauung hat gewerblichen Charakter. Aufgrund der vorherrschenden 
Nutzungen wird keine ausreichende Akzeptanz einer Tempo 30 - Anord-
nung erwartet und eine Geschwindigkeitsreduzierung als nicht zielführend 
eingestuft. 

● L 686 Rönkhauser Straße, Ortsteil Stockum (Maßnahmenbereich 10): 
Überschreitungen der Richtwerte der Lärmschutz-Richtlinien-StV betreffen 
im Nachtzeitraum 7 Einwohner in 2 Gebäuden.96  
Aufgrund der Betroffenheit von nur zwei Wohnhäusern sowie des durchge-
hend anbaufreien Charakters der L 686 in diesem Bereich wird eine Ge-
schwindigkeitsreduzierung als nicht verhältnismäßig angesehen. 

5.1.5 unterstützende Maßnahmen 

Bei Anordnung geschwindigkeitsreduzierender Maßnahmen wird empfohlen, 
folgende unterstützende Maßnahmen zu deren Einhaltung umzusetzen: 

● Ergänzung der Beschilderung mit einem Hinweis auf Lärmschutz 

● Verstärkter Einsatz von Geschwindigkeitsdisplays in Abschnitten mit 
reduzierter zulässiger Höchstgeschwindigkeit, ebenfalls mit dem Hinweis 
auf Lärmschutz 

● Verstärkte Überwachung der Abschnitte mit reduzierter zulässiger Höchst-
geschwindigkeit 

Darüber hinaus wird empfohlen, grundsätzlich die Einhaltung der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit durch Geschwindigkeitskontrollen (auch in Bereichen 
ohne Empfehlungen zu Geschwindigkeitsreduzierungen) zu unterstützen. 

                                                      
96  gemäß RLS-90-Berechnungen aus dem Jahr 2018, siehe S. 58 



 

 

 

Stadt Sundern 
Lärmaktionsplan 
der 4. Runde 

April 2024 

68 

5.2 Verkehrsverstetigung 

5.2.1 Grundsätze und Wirkungen 

Neben Verkehrsbelastungen und Geschwindigkeiten ist der Verkehrsfluss eine 
weitere wesentliche Einflussgröße für die Lärmerzeugung. 

Abbildung 15 zeigt, dass bei den im Stadtverkehr zulässigen Geschwindigkeiten 
(bis 50 km/h) ein stetiger Verkehrsfluss deutlich weniger Lärm verursacht als 
ein Verkehrsablauf mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten.  

Die Verbesserung des Verkehrsflusses senkt die Geräuschemissionen,  
da Beschleunigungs- und Bremsvorgänge entfallen. 

● Abbildung 15: Einfluss des Geschwindigkeitsverlaufes auf die Geräuschemission97 

 

Die Verstetigung von Verkehrsabläufen weist zudem hohe Synergieeffekte mit 
der Luftreinhalteplanung auf, da Beschleunigungs- und Bremsvorgänge auch 
hohe Schadstoffemissionen verursachen. Sie trägt aber auch zur Erhöhung der 
Verkehrssicherheit und Verkehrsberuhigung bei. 

Verbunden mit Geschwindigkeitsbegrenzungen und auch unabhängig davon 
sind Maßnahmen zur Verstetigung des Kfz-Verkehrs sinnvoll, die einen gleich-
mäßigen Verkehrsfluss bewirken. Hierzu zählen z.B. die Koordinierung von 
Lichtsignalanlagen sowie der Bau von Abbiegestreifen oder Kreisverkehren. 

                                                      
97  Heinz Steven, SILENCE - Quieter Surface Transport in Urban Areas, Project funded 

by the European Community under the ‘Sustainable Development, Global Change 
and Ecosystems’ Programme 
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Ein Nachteil der Verstetigung des Verkehrsflusses kann eine damit einherge-
hende Bevorrechtigung und damit Attraktivierung des Kfz-Verkehrs sein. 

5.2.2 Empfehlungen zur Verkehrsverstetigung 

Durch den Lärmaktionsplan werden keine Maßnahmen zur Verkehrsversteti-
gung empfohlen. Aufgrund des oft engen Straßenraums gestaltet sich der Bau 
von neuen Abbiegespuren oder Kreisverkehren in Sundern oft schwierig. 

5.3 Fahrbahnsanierung und Einsatz lärmmindernder 
Fahrbahnbeläge 

5.3.1 Grundsätze und Wirkungen 

Die Oberflächenbeschaffenheit der Fahrbahndecke übt einen entscheidenden 
Einfluss auf die Höhe des Kfz-Lärms aus.  

Die Sanierung von Fahrbahnoberflächen ist dabei eine kontinuierliche Aufgabe, 
bei der die Lärmsanierung gegenüber anderen Fragestellungen (Leitungs- oder 
sonstige Arbeiten im Straßenraum, Finanzierbarkeit) in der Regel nur eine 
untergeordnete Rolle spielt. Jede Sanierung von Fahrbahndecken trägt zur 
Lärmreduzierung bei, da hierdurch Schadstellen und Unebenheiten beseitigt 
werden, die zu erhöhten Lärmbelastungen führen. Mit der Sanierung schadhaf-
ter Asphaltbeläge kann eine Lärmminderung um ca. 1 bis 2 dB(A) erreicht 
werden (je nach Schadhaftigkeit der Strecke), die allerdings mit den bestehen-
den Berechnungsvorschriften nicht darstellbar ist. 

Im Zuge der Fahrbahnsanierung kann der Einbau lärmmindernder Fahrbahnbe-
läge deutlich zur Reduzierung des Straßenverkehrslärms beitragen. Lärmmin-
dernde bzw. lärmoptimierte Fahrbahnbeläge mindern das Reifenabrollgeräusch 
und reduzieren somit den Lärm. Dies gilt bereits für Straßen mit innerstädti-
schem Geschwindigkeitsniveau (30 - 50 km/h), da die Rollgeräusche von Pkws 
schon bei ca. 35 km/h dominanter sind als das Antriebsgeräusch. Rollgeräu-
sche der Lkw sind bei Geschwindigkeiten um ca. 55 km/h dominanter als das 
Antriebsgeräusch der Lkw. Aus diesem Grund sind Fahrbahnbeläge mit lärm-
mindernden Eigenschaften ein wichtiger Beitrag zur Lärmminderung. 
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● Abbildung 16: Anteil von Roll- und Antriebsgeräuschen an der Gesamtemission98 

 

Für Straßen außerorts mit einer zulässigen Geschwindigkeit ab 60 km/h sind 
bereits verschiedene anerkannte Regelbauweisen vorhanden, die eine deutli-
che Pegelminderung bewirken können (siehe Tabelle 13). Die größte Lärmmin-
derungswirkung in diesem Geschwindigkeitsbereich wird mit offenporigen 
Asphalten erreicht.  

Innerorts sind durch die niedrigeren Geschwindigkeiten und weitere Randbe-
dingungen weniger Möglichkeiten vorhanden. Die städtischen Fahrsituationen 
sind im Regelfall mit vielen Anfahr-, Brems- und Beschleunigungsvorgängen 
verbunden, die größere horizontale Belastungen auf die Deckschicht übertra-
gen.99 Hohlraumreiche Bauweisen wie offenporige Asphalte sind anfälliger für 
horizontale Belastungen, daher werden sie in der Regel innerorts nicht einge-
baut. Für den Einbau innerorts geeignete Beläge sind in Tabelle 14 dargestellt. 

Allgemein sind ein kleines Größtkorn und eine möglichst günstige Kornform- 
bzw. Plattigkeitskennzahl im Asphaltmischgut sowie ein möglichst feines oder 
gar kein Abstreumaterial günstig für eine lärmarme Fahrbahngestaltung.100 

Die unterschiedlichen Emissionsverhalten verschiedener Straßenbeläge 
werden in der Berechnungsvorschrift „RLS-19“101 berücksichtigt. In Tabelle 13 
und Tabelle 14 sind die anzuwendenden Abschläge bei lärmmindernden 
Fahrbahnoberflächen dargestellt. Für die Geschwindigkeitsbereiche  60 km/h 
und > 60 km/h gelten gemäß RLS-19 unterschiedliche Abschläge, da das 
Lärmverhalten von Fahrbahnbelägen von der Geschwindigkeit der Kfz abhängt. 
In den zwei Geschwindigkeitsbereichen werden unterschiedliche Fahrbahnbe-

                                                      
98  Umweltbundesamt, Urs Reichart: Lärmmindernde Fahrbahnbeläge; Ein Überblick 

über den Stand der Technik, UBA-Texte 28 / 2009 
99  Lärmmindernde Fahrbahnbeläge - Ein Überblick über den Stand der Technik, 

Umweltbundesamt, März 2014 
100  ebenda 
101  Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen – RLS-19, Forschungsgesellschaft für 

Straßen- und Verkehrswesen, 2019 
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läge berücksichtigt, da manche Fahrbahnbeläge (wie oben beschrieben) nur für 
bestimmte Einsatzsituationen geeignet sind. 

● Tabelle 13: Korrekturwerte für unterschiedliche Straßendeckschichttypen  
nach RLS-19 für den Geschwindigkeitsbereich  > 60 km/h  

Straßendeckschichttyp  

Straßendeckschichtkorrektur 
DSD,SDT,FzG (v) 

 für Geschwindigkeiten  
> 60 km/h [dB(A)] 

Pkw Lkw 

Nicht geriffelter Gussasphalt 0,0 0,0 

Splittmastixasphalte SMA 8* und SMA 11* mit 
Abstreukörnung 1/3 -1,8 -2,0 

Asphaltbetone  AC 11* mit Abstreukörnung 1/3 -1,9 -2,1 

Offenporiger Asphalt aus PA 11* -4,5 -4,4 

Offenporiger Asphalt aus PA 8* -5,5 -5,4 

Betone mit Waschbetonoberfläche**** -1,4 -2,3 

Lärmarmer Gussasphalt* -2,0 -1,5 

Lärmtechnisch optimierter Asphalt aus SMA LA 8** -2,8 -4,6 

Dünne Asphaltdeckschichten in Heißbauweise auf 
Versiegelung aus DSH- V*** -2,8 -2,3 

*  nach ZTV-Asphalt-StB  07/13 
** nach E LA D 
*** nach ZTV BEA-StB 07/13 
****  nach ZTV-Beton-StB 07 

● Tabelle 14: Korrekturwerte für unterschiedliche Straßendeckschichttypen  
nach RLS-19 für den Geschwindigkeitsbereich   60 km/h  

Straßendeckschichttyp  

Straßendeckschichtkorrektur 
DSD,SDT,FzG (v) 

 für Geschwindigkeiten  
 60 km/h [dB(A)] 

Pkw Lkw 

Nicht geriffelter Gussasphalt 0,0 0,0 

Splittmastixasphalte SMA 5* und SMA 8* mit 
Abstreukörnung 1/3 -2,6 -1,8 

Asphaltbetone  AC 11* mit Abstreukörnung 1/3 -2,7 -1,9 

Lärmtechnisch optimierter Asphalt aus AC D LOA** -3,2 -1,0 

Dünne Asphaltdeckschichten in Heißbauweise auf 
Versiegelung aus DSH- V*** -3,9 -0,9 

* nach ZTV-Asphalt-StB  07/13 
** nach E LA D 
*** nach ZTV BEA-StB 07/13 
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In der BUB ist die Berechnung komplexer, feste Abschläge für lärmmindernde 
Fahrbahnoberflächen werden hier nicht verwendet. Stattdessen werden für 
unterschiedliche Fahrbahnoberflächen unterschiedliche Parameter in den 
Formeln zur Berechnung der Straßenlärmemissionen eingesetzt, um den 
Einfluss der Fahrbahnoberfläche zu berücksichtigen. 

In einer Veröffentlichung des Umweltbundesamtes zu Lärmminderungseffekten 
von Maßnahmen wurde berechnet, welche Lärmminderungen sich durch 
verschiedene Fahrbahnbeläge bei einem Verkehrsmix von Pkw und Lkw 
ergeben102. Die Ergebnisse sind in Tabelle 15 dargestellt.  

● Tabelle 15: Lärmminderungswirkung unterschiedlicher Fahrbahnoberflächen nach 
UBA (2023)103 bei 50 km/h und einem Verkehrsmix aus Pkw und Lkw  

Straßendeckschichttyp Lärmminderungswirkung  
bei 50 km/h [dB] 

Nicht geriffelter Gussasphalt 0 

Splittmastixasphalt SMA 8 - 2,4 

Asphaltbeton AC 11 - 2,5 

Lärmtechnisch optimierter Asphalt LOA - 2,3 

Dünne Asphaltdeckschicht in Heißbauweise auf Versie-
gelung DSH-V 5 nach ZTV BEA-StB 07/13 - 2,3 

 

5.3.2 Empfehlung der Lärmaktionsplanung 

Von Seiten des Straßenbaulastträgers liegen derzeit keine aktuellen Informatio-
nen zum Fahrbahnzustand in den Maßnahmenbereichen vor. 

Im Rahmen des Lärmaktionsplans der 3. Stufe (2019) wurde eine Bestandsauf-
nahme vor Ort durchgeführt. Dabei wurde der Fahrbahnzustand hinsichtlich 
seiner lärmerhöhenden Eigenschaften optisch überprüft (Unebenheiten, Schlag-
löcher, Risse). Für Straßen mit lärmerhöhenden Fahrbahnschäden wurden 
Fahrbahnsanierungen empfohlen. Da die betroffenen Straßen bislang nicht 
saniert wurden, werden diese Empfehlungen im Lärmaktionsplan der 4. Runde 
fortgeschrieben: 

● L 519 Hauptstraße (Maßnahmenbereich 3): 
In Maßnahmenbereichs 3 wurden Fahrbahnschäden zwischen dem südli-
chen Ende der Lärmschutzwand (Höhe Papierwerk Sundern) und der Kreu-

                                                      
102  Lärmaktionsplanung – Lärmminderungseffekte von Maßnahmen, Umwelt-

Bundesamt, Juli 2023 
103  ebenda 
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zung L 519 Röhre/ L 686 Silmecke festgestellt. Da in diesem Bereich seit 
der Bestandsaufnahm keine Fahrbahnsanierung durchgeführt wurde, ist 
davon auszugehen, dass die Fahrbahnschäden noch immer vorliegen. Für 
Maßnahmenbereich 3 wird daher eine Fahrbahnsanierung empfohlen. Bei 
der Sanierung sollte ein Asphalt mit möglichst lärmgünstigen Eigenschaften 
eingesetzt werden (siehe Kapitel 5.3.1) 

● L 686 Seidfelder Straße, Ortsteil Seidfeld (Maßnahmenbereich 5): 
In Maßnahmenbereich 5 wurden Fahrbahnschäden in Form von Schlaglö-
chern und Unebenheiten festgestellt. Eine Fahrbahnsanierung mit lärmmin-
derndem Asphalt ist in diesem Maßnahmenbereich bereits geplant. Die Pla-
nung wird aus Sicht des Lärmaktionsplans unterstützt. 

Bei Sanierungsbedarf der Fahrbahnen aus bautechnischer Sicht in lärmbelaste-
ten Straßen sollte grundsätzlich der Einbau von lärmmindernden Asphalten 
gemäß RLS-19 geprüft werden. 

5.4 Straßenräumliche Maßnahmen 

5.4.1 Grundsätze und Wirkungen 

Die grundsätzlichen lärmmindernden Wirkungen von straßenräumlichen 
Maßnahmen können wie folgt beschrieben werden: 

● Vergrößerung des Abstandes von Lärmquelle und Bebauung 

● Verlangsamung und Verstetigung des Verkehrs 

● Verbesserung der Straßenraumqualität (Lärm wird durch eine ansprechende 
Straßenraumgestaltung subjektiv als weniger störend wahrgenommen) 

Eine zusätzliche, übergreifende Zielsetzung der straßenräumlichen Maßnah-
men zur Lärmminderung ist es, die Bedingungen für die nichtmotorisierten 
Verkehrsteilnehmer und den ÖPNV zu verbessern. Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Seitenräume zugunsten des Fußverkehrs, des Radverkehrs und der 
Haltestellensituationen unterstützen langfristige Strategien zur Verringerung von 
Kfz-Verkehren durch Umverteilung auf lärmarme Verkehrsarten. 

Beispiele für lärmwirksame straßenräumliche Maßnahme sind die Reduzierung 
der Fahrbahnbreite oder  der Anzahl der Fahrspuren, etwa um Gehwege zu 
verbreitern oder um Radverkehrsanlagen, Busspuren oder Grünflächen einzu-
richten.  

Auch durch punktuelle straßenräumliche Maßnahmen kann eine Lärmminde-
rung erreicht werden. Beispiele für lärmwirksame punktuelle straßenräumliche 
Maßnahmen sind der Bau von Fahrbahneinengungen, Fahrbahnverschwen-
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kungen oder Mittelinseln. Die Lärmminderungswirkung dieser Maßnahmen 
beruht auf ihrer geschwindigkeitsdämpfenden Wirkung. 

5.4.2 Empfehlungen zu straßenräumlichen Maßnahmen 

Straßenräumliche Maßnahmen sollen für folgende Maßnahmenbereiche der 
Lärmaktionsplanung geprüft werden: 

● L 686 Silmecke (Maßnahmenbereich 4): 
Der DTV auf der L 686 Silmecke liegt bei 9.622 Kfz/24h, bei einem SV-
Anteil von 10,9/5,3/15,1 (in % Tag/Abend/Nacht). Die zulässige Höchstge-
schwindigkeit beträgt zwischen der L 519 Hauptstraße und dem Ortsaus-
gangsschild 50 km/h, südwestlich davon 70 km/h. Die Fahrbahn ist zwei-
streifig und weist im nordöstlichen Abschnitt teilweise Linksabbiegespuren 
auf. Südwestlich des Ortsausgangsschildes (Richtung Seidfeld) besteht ein 
von der Fahrbahn getrennt geführter Radweg (der eine Fortführung des 
Radweges zwischen der Kernstadt Sundern und Seidfeld darstellt). Nord-
östlich des Ortsausgangsschildes (Richtung Innenstadt) wird der Radver-
kehr auf der Fahrbahn geführt. In ca. 90 m Entfernung zur L 686 Silmecke 
befindet sich eine Grundschule (Marienschule). 
Es wird empfohlen, den Bau einer Querungshilfe in Höhe der Haltestelle 
„Silmecke“ (Südrichtung) zu prüfen. Die Querungshilfe soll den an der Hal-
testelle ein- und aussteigenden Fahrgästen eine sichereres Queren ermög-
licht und dem Radverkehr auf der Silmecke einen sichereren Übergang von 
der Fahrbahn in den hier beginnenden gemeinsamen Geh- und Radweg 
ermöglichen.  
Außerdem wird empfohlen, den Bau einer Querungshilfe in Höhe der Ein-
mündung „In der Hachmecke“ zu prüfen, um die Sicherheit von Schülern 
der Marienschule (und anderen Personen) beim Queren der Silmecke zu 
ermöglichen. 
Von Seiten der Stadt Sundern bestehen in Abstimmung mit dem Landesbe-
trieb Straßen.NRW Überlegungen, entlang der L 686 Silmecke eine Que-
rungshilfe in Höhe der Einmündung „Feldstraße“ zu errichten, um das Que-
ren der Landesstraße durch Fußgänger zu erleichtern und die Geschwin-
digkeit in diesem Bereich zu dämpfen. Im weiteren Bereich104 soll, wenn 
eine Straßenerneuerungsmaßnahme ansteht, durch Abmarkierung, das 
Verschwenken der Achse und das Aufstellen entsprechender Leitpfosten 
der nötige Raum für einen Geh- und Radweg geschaffen werden.105.Die 

                                                      
104  Die Angabe bezieht sich im Zusammenhang der Rad-/ Fußwegverbindung Sundern 

Silmecke - Seidfeld auf die Strecke in Richtung Seidfeld. 
105   Antwort der Stadtverwaltung auf eine Partei-Anfrage im Rahmen der Ratssitzung 

am 17.12.2018 auf eine Eingabe im Rahmen der öffentlichen Beteiligung 
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Umsetzung dieser Überlegungen wird durch den Lärmaktionsplan empfoh-
len. Durch die Errichtung einer Querungshilfe sind Synergien mit dem zur 
Prüfung empfohlenen Versetzen des Ortseingangsschildes um ca. 500 m in 
Richtung Stockum (Einmündung Feldstraße) zu erwarten. 
Die empfohlenen Querungshilfen unterstützen ein angepasstes Geschwin-
digkeitsniveau und tragen somit zu einer Reduzierung der Lärmbelastung 
bei. Außerdem leisten die Maßnahmen durch die Erhöhung der Verkehrssi-
cherheit mittel- bis langfristig einen Beitrag zur Förderung der lärmarmen 
Verkehrsmittel. 

● L 686 Seidfelder Straße, Ortsteil Seidfeld (Maßnahmenbereich 5): 
Der DTV liegt im Ortsteil Seidfeld bei 9.622 Kfz/24h, bei einem Schwerver-
kehrsanteil von 10,9/5,3/15,1 (in % Tag/Abend/Nacht) und einer zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Der Abschnitt ist wechselnd einseitig 
angebaut, an der Ostseite ist ein gemeinsamer Geh-und Radweg vorhan-
den. Gehwege an der Westseite der Straße und gesicherte Querungsmög-
lichkeiten existieren bislang nicht. 
Innerhalb der nächsten 5 Jahre ist eine Sanierung der Seidfelder Straße in 
Maßnahmenbereich 5 (Ortsdurchfahrt Seidfeld) geplant. Im Rahmen der 
Sanierung soll eine Querungsmöglichkeit in Höhe der Haltestelle „Seidfeld“ 
(Südrichtung) eingerichtet werden. Außerdem wird geprüft, ob eine Verbrei-
terung des bestehenden gemeinsamen Geh- und Radwegs möglich ist. Der 
Bau der Querungshilfe und die Verbreiterung des bestehenden Geh- und 
Radwegs wird aus Sicht der Lärmaktionsplanung unterstützt. 
Im Radwegekonzept Sorpeland wird empfohlen, auf der Seidfelder Straße 
zwischen dem Abzweig Richtung „Zur Krausen Eiche“ und dem nördlichen 
Ortsausgang Seidfeld Piktogrammketten für den Radverkehr106  zu markie-
ren (ggf. in Kombination mit der Anordnung von Tempo 30). Falls die oben 
beschriebene Verbreiterung des bestehenden gemeinsamen Geh- und 
Radwegs an der Seidfelder Straße nicht umgesetzt wird, empfiehlt der 
Lärmaktionsplan die im Radwegekonzept vorgesehene Markierung von Pik-
togrammketten als Alternativmaßnahme zu prüfen. 
Die geplanten bzw. empfohlenen straßenräumlichen Maßnahmen unterstüt-
zen ein angepassten Geschwindigkeitsniveau unterstützen und tragen so-
mit zu einer Reduzierung der Lärmbelastung bei. Außerdem leisten die 
Maßnahmen durch die Erhöhung der Verkehrssicherheit mittel- bis langfris-
tig einen Beitrag zur Förderung der lärmarmen Verkehrsmittel. 

                                                      
106  Piktogrammketten sind Ketten aus Fahrrad-Piktogrammen, die in regelmäßigen 

Abständen (25 bis 50 m) am Rand der Fahrbahn aufgebracht sind. Durch die Pikto-
grammketten soll der Kfz-Verkehr darauf aufmerksam gemacht werden, dass die 
Straße auch als Radverkehrsroute genutzt wird und dass hier mit Radfahrern auf der 
Fahrbahn zu rechnen ist. Ziel der Piktogrammketten ist es die Aufmerksamkeit und 
Rücksichtnahme des Kfz-Verkehrs und somit die Sicherheit des Radverkehrs zu 
erhöhen. 
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● L 519 Hüstener Straße/ Hauptstraße (Maßnahmenbereich 10): 
In der L 519 Hüstener Straße/ Hauptstraße liegt der DTV bei 16.344 
Kfz/24h bei einem SV-Anteil von 7,9% (tags). Die zulässige Höchstge-
schwindigkeit beträgt 50 km/h. Auf beiden Seiten sind überwiegend Geh-
wege vorhanden, eine Ausnahme stellt der nördliche Abschnitt in Höhe des 
Ortseingangs dar. Querungsmöglichkeiten bestehen in Höhe In der Flamke 
(Ampelanlage), in Höhe des Lockweges (Mittelinsel) sowie in Höhe In der 
Freiheit (Zebrastreifen). 
Es wird empfohlen, in Höhe der Haltestelle „Am Spreehang“ (Ortseingang 
mit einseitigem Gehweg) eine weitere Querungsmöglichkeit zu schaffen. Im 
Detail ist hierzu die Flächenverfügbarkeit zu prüfen. 
Die empfohlene Querungshilfe unterstützt ein angepasstes Geschwindig-
keitsniveau und trägt somit zu einer Reduzierung der Lärmbelastung bei. 
Außerdem trägt die Maßnahme durch die Erhöhung der Verkehrssicherheit 
mittel- bis langfristig zur Förderung der lärmarmen Verkehrsmittel bei. 

nicht fortgeschriebene Empfehlungen aus dem Lärmaktionsplan 
der 3. Stufe und weitere nicht übernommene Empfehlungen 

Für die Maßnahmenbereichen 1, 3, 4 und 8 wurde im Lärmaktionsplan der 
3. Stufe die Prüfung von Schutzstreifen empfohlen. In den Maßnahmenberei-
chen 1 und 8 bezog sich die Prüfempfehlung auf beidseitige Schutzstreifen, in 
den Maßnahmenbereichen 3 und 4 wurde die Prüfung von einseitigen Schutz-
streifen auf der Westseite (bergauf) empfohlen. Dies deckt sich teilweise mit 
den Empfehlungen des Nahmobilitätskonzept Hochsauerlandkreis: Hier wurde 
für die Maßnahmenbereiche 1, 4 und 5 allgemein die Einrichtung von Radver-
kehrsanlagen empfohlen. Im interkommunalen Radwegekonzept Sorpeland 
wurde davon abweichend für die Maßnahmenbereiche 4 und 5 die Markierung 
von Piktogrammketten107 auf der Fahrbahn empfohlen, da die Fahrbahnbreite 
für Radfahrstreifen/ Schutzstreifen nicht ausreicht. 

Für die Maßnahmenbereich 1, 3, 4 und 8 wurde die Einrichtung von Schutz-
streifen geprüft und im Ergebnis als nicht umsetzbar bewertet. Grund für diese 
Bewertung sind mangelnde Fahrbahnbreiten und hohe Schwerverkehrsanteile. 
Da die Maßnahmenbereiche 4 und 5 im Nahmobilitätskonzept Hochsauerland-
kreis eine zusammenhängende Radroute bilden und die Einrichtung von 
Radverkehrsanlagen in Maßnahmenbereich 4 als nicht umsetzbar bewertet 
wurde, ist die Einrichtung von Radverkehrsanlagen in Maßnahmenbereich 5 
ebenfalls nur begrenzt sinnvoll. Die Empfehlungen aus dem Lärmaktionsplan 
der 3. Stufe werden daher nicht fortgeschrieben bzw. die Empfehlungen aus 
dem Nahmobilitätskonzept Hochsauerlandkreis nicht übernommen. 
                                                      
107  Erläuterung zu Piktogrammketten siehe Fußnote S. 74 
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In Maßnahmenbereich 8 wurde als Alternative zur Markierung von Schutzstrei-
fen das Befahren des östlichen Gehwegs erlaubt, um die Sicherheit für den 
Radverkehr zu verbessern. Für die Maßnahmenbereich 1, 3, 4 und 5 sind 
dagegen bislang keine Maßnahmen zur Verbesserung der Radverkehrsinfra-
struktur geplant. Aufgrund der mangelhaften Sicherheit für den Radverkehr wird 
empfohlen, in diesen Bereichen eine vertiefte Untersuchung der Handlungs-
möglichkeiten zur Verbesserung des  Radverkehrs durchzuführen und dabei 
auch alternative Routenführungen abseits der Hauptverkehrsstraßen zu be-
trachten. Für die Maßnahmenbereichen 4 und 5 stellt die Markierung von 
Piktogrammketten für Radfahrer in Kombination mit der Einführung von Tem-
po 30 gemäß dem interkommunalem Radwegekonzept Sorpeland eine Alterna-
tive zur Markierung von Schutzstreifen oder Radfahrstreifen dar. 

5.5 Aktiver Schallschutz 

5.5.1 Grundsätze und Wirkungen 

Der Einsatz von Schallschutzwänden ist für nicht direkt angebaute Straße ohne 
Erschließungsfunktionen unter Berücksichtigung weiterer Kriterien prinzipiell 
möglich. Die möglichen Wirkungen von Schallschutzwänden auf die Schal-
limmissionspegel ergeben sich insbesondere in Abhängigkeit von der Höhe und 
dem Abstand des Emissionsortes zum Immissionsort. Je höher die Schall-
schutzwand ist oder umso näher sie an der Quelle bzw. dem Empfänger steht, 
desto mehr Wirkung kann sie entfalten. Mit zunehmendem Abstand der Bebau-
ung von der Wand sinkt das Minderungspotential.  

„Damit Wände und Wälle ihre volle Wirkung entfalten, muss der direkte Schal-
lausbreitungsweg zwischen dem Immissionsort (zum Beispiel dem Gebäude) 
und der Straße deutlich unterbrochen werden.“108 

Aufgrund der beschriebenen Einflussfaktoren lässt sich keine definitive Wirkung 
von Schallschutzwänden benennen. Die tatsächliche Pegelminderung ist immer 
vom Einzelfall abhängig. 

Aus den grundlegenden Aussagen zur Wirkung von Schallschutzwänden 
ergeben sich Empfehlungen zum Bau von Schallschutzwänden: 

● Entscheidend für die Pegelminderung ist die effektive Schirmhöhe, d.h. die 
Überhöhung. 

                                                      
108  Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg, Gute 

Beispiele für Maßnahmen zur Lärmminderung, Arbeitshilfe für die Lärmaktionspla-
nung, 2012, S. 28 
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● Abschirmungen sollten so nahe wie möglich an der Schallquelle stehen. 

● Mit Abschirmungen sollten mindestens Pegelminderungen von 5 dB(A) 
erreicht werden. 

● Schirme unmittelbar am Immissionsort sind auch wirksam, werden häufig 
aber als störend empfunden (Sichtbehinderungen, Beschattung, ...). 

● Neben der erforderlichen Höhe müssen Schirme auch in der Länge ausrei-
chend dimensioniert werden. 

Sofern der Lärm an der Quelle nicht weiter zu begrenzen ist, stellt die Errich-
tung einer Schallschutzwand eine geeignete Maßnahme zur Abschirmung vor 
Lärm dar. 

Beim Neubau oder der wesentlichen Änderung von Straßen muss gemäß 
16. BImSchV sichergestellt werden, dass an betroffenen Wohngebäuden die 
Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV nicht überschritten werden. Werden 
durch den Neubau bzw. die wesentliche Änderung einer Straße Überschreitun-
gen der Immissionsgrenzwerte erwartet, sind durch den Baulastträger Lärm-
schutzmaßnahmen (beispielsweise aktiver Schallschutz) zu ergreifen. An 
bestehenden Straßen, für die keine wesentlichen Änderungen geplant sind, 
besteht für den Baulastträger dagegen auch bei hoher Lärmbelastung keine 
Pflicht zur Umsetzung von Lärmschutzmaßnahmen. Lärmschutzmaßnahmen an 
bestehenden Straßen können durch den Baulastträger jedoch auf freiwilliger 
Basis umgesetzt werden. Zur Förderung des Lärmschutzes an bestehenden 
Straßen haben der Bund bzw. das Land Nordrhein-Westfalen Förderprogram-
me geschaffen (siehe Kap. 5.5.2). 

5.5.2 Fördermöglichkeiten 

Aktive Schallschutzmaßnahmen an bestehenden Bundes- und Landesstraßen 
können prinzipiell durch das Bundes- sowie das Landesprogramm zur freiwilli-
gen Lärmsanierung gefördert werden. Die Förderung muss durch die Bewoh-
ner/ Eigentümer der betroffenen Gebäude in einem gemeinsamen Antrag auf 
Lärmsanierung beantragt werden. Die Gemeinde beantragt die Förderung in 
diesem Fall also nicht selber, kann aber einen gemeinsamen Antrag der 
Anwohner anstoßen. Die Voraussetzungen für die Förderung von aktiven 
Schallschutzmaßnahmen sind dieselben wie für die Förderung von passiven 
Schallschutzmaßnahmen (siehe Kap.5.6.2). Aktive Schallschutzmaßnahmen 
können durch das Bundesprogramm zu 100% gefördert werden, sofern Mittel 
vorhanden sind. Die Umsetzung der aktiven Schallschutzmaßnahmen erfolgt in 
der Regel durch den Straßenbaulastträger. 
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5.5.3 Empfehlungen zum aktiven Schallschutz 

Die Prüfung von aktiven Schallschutzmaßnahmen (Lärmschutzwände) wird für 
die folgenden Maßnahmenbereiche empfohlen: 

● L 686 Silmecke (Maßnahmenbereich 4): 
Die L 686 Silmecke ist südwestlich des Ortsausgangsschilds Sundern an-
baufrei (hier gibt es keine Gebäude, die direkt durch die L 686 Silmecke er-
schlossen werden). Trotzdem gibt es auf beiden Seiten der Straße Wohn-
gebäude (ca. 15 – 40 m von der Straßenmitte entfernt), die durch die L 686 
verlärmt werden. Die betroffenen Gebäude werden durch die Eichendorff-
straße, den Gräfenbergring und einen Abzweig der Silmecke erschlossen. 
An den Gebäuden auf der Nordwestseite sind die Lärmbelastungen höher 
als auf der Südostseite, dafür gibt es auf der Südostseite eine etwas höhere 
Zahl an Betroffenen. Das Gelände steigt von Südosten nach Nordwesten 
hin an; die Bebauung auf der Südostseite befindet sich daher unterhalb des 
Niveaus der L 686 Silmecke, die Bebauung auf der Nodwestseite darüber. 
Auf beiden Seiten der L 686 Silmecke wird der Bau von Lärmschutzwänden 
zwischen ca. dem Ortsausgangsschild Sundern und dem südwestlichen 
Ortsrand empfohlen (mit Lücken an Knotenpunkten und an der Bushalte-
stelle „Silmecke“, siehe Abbildung 17). Aufgrund des steilen Geländes und 
der begrenzten Flächenverfügbarkeit muss bei der Prüfung der Maßnah-
men auch die Umsetzbarkeit aus baulicher bzw. statischer Sicht untersucht 
werden. 
Aufgrund der Topographie wird empfohlen, die Lärmschutzwand auf der 
Südostseite möglichst nah an der L 686, die Lärmschutzwand auf der 
Nordwestseite dagegen möglichst nah an der Wohnbebauung zu errichten. 
Der Bau der Lärmschutzwände kann im Rahmen der freiwilligen Lärmsanie-
rung durchgeführt werden. Die hierfür geltenden Immissionsgrenzwerte von 
67 dB(A) tags und 57 dB(A) nachts109 in allgemeinen Wohngebieten (siehe 
Kapitel 1.5.2) werden im Nachtzeitraum an 46 Gebäuden überschritten (Be-
rechnung nach BUB110), 157 Einwohner sind von den Belastungen über den 
Immissionsgrenzwerten betroffen. 
 

                                                      
109  Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des 

Bundes (VLärmSchR 97); für Landesstraßen gewährt auch das Land Nordrhein-
Westfalen Lärmsanierung im Rahmen zur Verfügung stehender Haushaltsmittel. s.a. 
Straßen.NRW, Lärmschutz, http://www.strassen.nrw.de/umwelt/laermschutz.html 

110  Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte aus der VLärmSchR müssen mit 
Berechnungen nach der Berechnungsvorschrift RLS-19 nachgewiesen werden. Da 
im Rahmen der aktuellen Lärmkartierung in Sundern keine Berechnungen nach 
RLS-19 durchgeführt wurden, wurden zur überschlägigen Abschätzung von Richt-
wertüberschreitungen die Berechnungen nach BUB (aus der Lärmkartierung der 4. 
Runde) herangezogen. 
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● Abbildung 17: Empfehlung  aktiver Schallschutz an der L 686 Silmecke 
(Maßnahmenbereich 4) 

 

● L 686 Rönkhauser Straße (Maßnahmenbereich 7): 
Die L 686 Rönkhauser Str. am Rand des Ortsteils Stockum ist auf beiden 
Seiten zum großen Teil anbaufrei. Auf der Ostseite der Straße befindet sich 
im Abstand von bis zu 10 - 50 m zur Straßenmitte Wohnbebauung, die durch 
andere Straßen erschlossen wird.  
Es wird empfohlen, auf der Ostseite der L 686 Rönkhauser Straße den Bau 
von Lärmschutzwänden zu prüfen. Die Möglichkeit zum Bau von Lärm-
schutzwänden besteht zwischen Höhe Rothländerweg 3 und Supermarkt-
parkplatz, zwischen im Winkel und Stockumer Straße sowie zwischen Höhe 
Dörenschlade 19 und Höhe Dörenschlade 26 (siehe Abbildung 18) 
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● Abbildung 18: Empfehlung aktiver Schallschutz an der L 686 Rönkhauser Straße 
(Maßnahmenbereich 7) 

  

5.6 Passiver Schallschutz 

5.6.1 Grundsätze und Wirkungen 

Neben Maßnahmen an der Quelle oder auf dem Ausbreitungsweg (aktiver 
Lärmschutz) können Maßnahmen am Immissionsort (passiver Lärmschutz) zur 
Reduzierung der Lärmbelastungen beitragen. Passive Schallschutzmaßnahmen 
sollten nachrangig zu den Bemühungen eines aktiven Lärmschutzes an der 
Quelle behandelt werden und insbesondere dort zum Einsatz kommen, wo 
sonst keine Möglichkeiten einer Reduzierung der Lärmemissionen gesehen 
werden. 

Bei der Verbesserung der Schalldämmung der Außenbauteile stellen die 
Fenster in der Regel die größten Schwachstellen dar. Die Pegelminderung 
durch Schallschutzfenster wird allerdings nur bei geschlossenem Fenster 
erreicht. Um ein gesundes Wohnklima sicherzustellen, erfolgt daher vielfach der 
kombinierte Einbau von Schallschutzfenstern und Schalldämmlüftern.  

Die zielgerichtete Gestaltung von hochbelasteten Fassaden ist eine weitere 
Möglichkeit der Lärmminderung an Gebäuden. Relevant sind hierbei eine 
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geeignete Gliederung der Fassade als auch die Vergrößerung des Abstandes 
zwischen Immissionsort und Wohnraum (z. B. Balkonverglasung). 

Die Maßnahmen zum passiven Schallschutz haben den zusätzlichen Effekt, 
dass in der Regel auch die Wärmedämmung der Gebäude verbessert wird. 
Somit besteht hier die Möglichkeit der Nutzung von Synergieeffekten von 
lärmmindernden Maßnahmen und Maßnahmen zur Verbesserung des Klima-
schutzes. 

5.6.2 Fördermöglichkeiten 

Die Förderung passiver Schallschutzmaßnahmen ist für Bundesfernstraßen in 
der Baulast des Bundes auf der Grundlage der Richtlinien für den Verkehrs-
lärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes (VLärmSchR97) 
möglich. Die Förderung wird als freiwillige Leistung auf Grundlage haushalts-
rechtlicher Regelungen gewährt. Für passive Schallschutzmaßnahmen an 
Landesstraßen gewährt das Land Nordrhein-Westfalen Fördermittel im Rahmen 
der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel.  

Die Voraussetzungen für die Förderfähigkeit richten sich nach den Vorgaben 
der VLärmSchR.111 und sind für Bundes- und Landesprogramm identisch. Für 
den Nachweis der Förderfähigkeit sind für die betroffenen Gebäude Berech-
nungen der Lärmimmissionspegel nach RLS-19 erforderlich (die Berechnungen 
können auf Anfrage der Betroffenen von Straßen.NRW durchgeführt werden). 
Voraussetzung für die Förderung ist, dass die Immissionspegel die Immissions-
grenzwerte der VLärmSchR (siehe Tabelle 1 in Kap. 1.5.2) überschreiten. 
Förderfähige Kosten werden durch das Bundes- bzw. Landesprogramm zu 75% 
erstattet, sofern Mittel vorhanden sind. 

5.6.3 Empfehlungen zu passivem Schallschutz 

Für die Maßnahmenbereiche, für die keine aktiven Maßnahmen möglich sind 
oder nach Prüfung der Maßnahmenvorschläge keine aktiven Maßnahmen 
verbleiben, werden Maßnahmen des passiven Schallschutzes empfohlen. 

Vorgeschlagen wird, dass die Stadt Sundern unterstützende Informationen zum 
passiven Schallschutz (Lärmsanierung) für die betroffenen Hauseigentümer zur 
Verfügung stellt und über die bestehenden Programme des Bundes und des 
Landes Nordrhein-Westfalen Auskunft erteilt. Ggf. bietet es sich an, auf der 
Website der Stadt Sundern über Fördermöglichkeiten zu informieren. 

                                                      
111 Richtlinie für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des 

Bundes – VLärmSchR 97, a.a.O. 
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Die Förderprogramme für den passiven (und aktiven Lärmschutz) sind in 
großen Teilen der Bevölkerung nicht bekannt. Aus Sicht des Lärmschutzes 
wäre es daher vorteilhaft, betroffene Personen aktiv über die Förderprogramme 
zu informieren. Dies könnte beispielsweise umgesetzt werden, indem Briefe mit 
Informationen zu den Förderprogrammen an betroffene Haushalte versendet 
werden. Falls Informationskampagnen zu den Förderprogrammen durchgeführt 
werden, wird empfohlen, sich zunächst auf die Maßnahmenbereiche zu kon-
zentrieren, in denen (kurzfristig) keine anderen Maßnahmen zur Lärmreduktion 
umsetzbar sind. Für den Lärmaktionsplan der 4. Runde sind das mindestens: 

● L 519 Röhre (Maßnahmenbereich 6) 

● L 519 Hachener Straße (außerorts zwischen den Ortsteilen Hachen und 
Stemel, Maßnahmenbereich 9) 
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5.7 Weitere Strategien zur Lärmminderung 

Neben den genannten Maßnahmen können weitere langfristige Strategien zur 
Vermeidung von Kfz-Verkehren und den damit einhergehenden Emissionen zu 
einer Verbesserung der Lärmbelastungssituation in Sundern beitragen. 

5.7.1 Grundsätzliche Strategien 

Grundsätzliche Ansätze zur Vermeidung von Lärmemissionen im Straßenver-
kehr sind die Förderung von verkehrssparsamen Siedlungsstrukturen (z.B. 
Flächennutzungsplanung), Strategien und Maßnahmen zur Förderung des 
Umweltverbundes (ÖPNV, Rad- und Fußverkehr), Mobilitätsmanagement (z.B. 
Carsharing, öffentliche Fahrräder) und zielverkehrsdämpfende Maßnahmen wie 
Parkraummanagement. 

Die Förderung des Umweltverbundes mit daraus resultierendem geringerem 
Kfz-Verkehrsaufkommen im Individualverkehr kann in der Stadt Sundern 
Potentiale zur Lärmminderung nutzbar machen. Dabei spielt auch die Vernet-
zung von ÖPNV und Rad eine wichtige Rolle zur Überwindung von weiten 
Distanzen.  

Zu beachten ist jedoch, dass diese Maßnahmen vor allem im Binnenverkehr 
und Quell-Ziel-Verkehren wirken. Durchgangsverkehre werden dadurch nicht 
angesprochen. 

Neben den Effekten der Lärmminderung durch Verlagerung auf umweltfreundli-
che Verkehrsarten als positive Synergieeffekte sind die Erhöhung der Straßen-
raum- und Aufenthaltsqualität aufgrund geringerer Verkehrsmengen möglich. 
Weiterhin besteht durch die Kommune die Chance der Einflussnahme auf die 
Lärmbelastungs- und Lärmbetroffenheitssituation u.a. durch die vorbereitende 
Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und die verbindliche Bauleitplanung 
(Bebauungspläne). 

Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung können z.B. Festlegungen zur 
Lage des Gebäudes auf dem Grundstück (Abstand zur Lärmquelle) sowie zu 
Ausrichtungen/ Stellungen baulicher Anlagen getroffen werden. Damit kann auf 
die vorhandene Lärmbelastungssituation reagiert und können Lärmprobleme 
durch die Verminderung von Lärmimmissionen vermieden werden. 

5.7.2 Handlungsansätze und Empfehlungen 

Die Handlungsansätze in Sundern zur Vermeidung von Emissionen (siehe 
Kapitel 4.1 sowie weiterführend Kapitel 3.1 bis 3.6) zielen vorrangig auf die 
Förderung der Verkehrsmittel des Umweltverbundes (SPNV, Busverkehr, Fuß- 
und Radverkehr) ab, die eine Verringerung des Anteils des Kfz-Verkehrs im 
Binnen- und Quell- / Zielverkehr unterstützt. 
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Zur Förderung der umweltfreundlichen und leisen Verkehrsarten wird empfoh-
len, die in den Konzepten genannten Maßnahmen weiter voranzubringen bzw. 
umzusetzen, insbesondere die Reaktivierung der Röhrtalbahn. 

Ferner wird empfohlen, bei einer baulichen Entwicklung im Bereich von Lärm-
quellen in entsprechenden B-Plänen Anforderungen an den Lärmschutz 
festzusetzen, wobei einem aktiven Lärmschutz gegenüber passiven Maßnah-
men Vorrang eingeräumt werden soll. 
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 Gesamtkonzept 6

6.1 Kurzfristige Maßnahmenempfehlungen 

Das Gesamtkonzept fasst die in Kapitel 5 entwickelten bzw. fortgeschriebenen 
Maßnahmen zur Lärmminderung in den Maßnahmenbereichen zusammen, die 
kurzfristig weiter geprüft und nach Möglichkeit umgesetzt werden sollen. Bereits 
bestehende Planungsüberlegungen und Prüfaufträge der Stadt Sundern sind 
ebenfalls im Gesamtkonzept enthalten. Tabelle 17 gibt eine Übersicht über alle 
Maßnahmen des Gesamtkonzepts: 
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● Tabelle 16: Gesamtkonzept - Maßnahmenempfehlungen nach Maßnahmenbereichen 
für den Lärmaktionsplan 4. Runde 
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MB 1: B 229 
Hachener Str. 
(OT Hachen) 

Am Engelberg bis 
Hachener Str. 146 1.526 1 E30 - - - 

MB 2: L 519 
Hauptstr. (I) 

Hauptstr. 178 bis 
Mescheder Str. 604 1 E30 - - - 

MB 3: L 519 
Hauptstr. (II) 

Hauptstr. 20 bis 
Röhre 236 1 E30 E - - 

MB 4: L 686 
Silmecke 

Hauptstr. bis Höhe 
Eichendorffstr. 41 1.192 1 E30 

E50 - EQ E 

MB 5: L 686 
Seidfelder Str. 
(OT Seidfeld) 

Seidfelder Str. 11A 
bis  
Seidfelder Str. 6 

895 2 E30 G GQ,  
ER - 

MB 6: L 519 
Röhre 

Hauptstr. bis 
Göckelerstr. 400 2 - - - - 

MB 7: L 686 
Rönkhauser 
Str.  
(OT Stockum) 

Rothländerweg bis 
Ortsausgang 
Stockum 

646 2 - - - E 

MB 8: L 519 
Stemeler Str. 
(OT Stemel)  

Stemeler Str. 82 
bis Am Hölzchen 1.111 2 E30N 

E50 - - - 

MB 9: L 519 
Hachener Str. 
(außerorts) 

70 m nördl. am 
Lindhövel bis 
Hachener Str. 86 

337 3 - - - - 

MB 10: L 519 
Hüstener 
Str./Hauptstr. 

Hüstener Str. 17 
bis Hauptstr. 178 972 3 - - EQ - 

 
alle Maßnahmenbereiche 

Informationsangebot der Stadt 
Sundern zu passivem Schall-

schutz 

 
E = Empfehlung/ Prüfauftrag,  = Empfehlung/ Prüfauftrag betrifft Teilbereich 
30/ 30N = Tempo 30 ganztags/ im Nachtzeitraum, 50 = Tempo 50 ganztags 
G = Maßnahme am Gehweg, Q = Querungshilfe, R = Radverkehrsanlage 
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Für alle dargestellten Maßnahmenempfehlungen, für die von Seiten der Stadt 
Sundern noch keine konkreten Planungen vorliegen, ist es erforderlich, dass 
nach Beschluss des Lärmaktionsplans eine Einzelfallprüfung der Maßnahme 
durch die zuständige Behörde erfolgt. 

Folgende Maßnahmenempfehlungen/ Prüfaufträge beziehen sich auf Teilberei-
che der Maßnahmenbereiche: 

● Prüfauftrag Tempo 30 auf der B 229 Hachener Straße (MB 1): 
Abschnitt Gleisquerung bis Kreisverkehr 

● Prüfauftrag Tempo 30 auf der L 686 Silmecke (MB 4): 
Abschnitt bestehende Lärmschutzwand bis Berliner Straße 

● Prüfauftrag Tempo 50 auf der L 686 Silmecke (MB 4): 
Abschnitt Ortsausgangsschild Sundern bis Höhe Eichendorffstraße 41 

● Prüfauftrag aktiver Schallschutz auf der L 686 Silmecke (MB 4): 
Abschnitt Ortsausgangsschild Sundern bis Höhe Eichendorffstraße 41 
(Südostseite der Silmecke) bzw. bis Feldstraße (Nordwestseite der Silme-
cke) 

● Prüfauftrag Querungshilfen auf der L 686 Silmecke (MB 4): 
Höhe Einmündung "In der Hachmecke", Höhe der Haltestelle „Seidfeld“ und 
Höhe Einmündung Feldstraße 

● Geplante Querungshilfe auf der L 686 Seidfelder Straße (MB 5): 
Höhe der Haltestelle „Seidfeld“ (Südrichtung) 

● Prüfauftrag Tempo 30 auf der L 519 Stemeler Straße, Ortsteil Stemel 
(MB 6): 
Abschnitt Altenberg bis Zum Breiten Ohl  

● Prüfauftrag Tempo 50 auf der L 519 Stemeler Straße, Ortsteil Stemel 
(MB 6): 
Abschnitt am südlichen Ortseingang ca. 100 m in Richtung Sundern 

● Prüfauftrag aktiver Schallschutz auf der L 686 Rönkhauser Straße (MB 7) 
Höhe Rothländerweg 3 bis Supermarktparkplatz, Im Winkel bis Stockumer 
Straße und Höhe Dörenschlade 19 bis Höhe Dörenschlade 26, jeweils auf 
der Ostseite der Rönkhauser Straße 

● Prüfauftrag Querungshilfe auf der L 519 Hüstener Straße/ Hauptstraße (MB 
10) Höhe Haltestelle „Am Spreehang“  



 

 

 

Stadt Sundern 
Lärmaktionsplan  

der 4. Runde 

April 2024 

89 

6.2 Wirkung der kurzfristigen Maßnahmen 

Zur Beschreibung der Maßnahmenwirkung wird der Frage nachgegangen, wie 
hoch die Lärmminderungen der empfohlenen Maßnahmen(-prüfungen) sind und 
wie viele Einwohner in den jeweiligen Maßnahmenbereichen entlastet werden 
können:112 

● Geschwindigkeitsreduzierungen: 
Bei der Reduzierung von Tempo 50 auf Tempo 30 sind Pegelminderungen 
von 2,5 dB(A) möglich, bei der Reduzierung von Tempo 70 auf Tempo 50 
etwa 2,0 dB(A). 
Durch die zur Prüfung empfohlenen Geschwindigkeitsreduzierungen kön-
nen insgesamt etwa 1.214 betroffene Bewohner im Bereich der B 229 (MB 
1), der L 519 (MB 2 & 3 & 8) und der L 686 (MB 4 & 5) entlastet werden. 

● Fahrbahnsanierungen/ lärmmindernder Fahrbahnbelag: 
Durch die Beseitigung von Fahrbahnschäden im Rahmen einer Fahrbahn-
sanierung kann eine Reduzierung der Lärmbelastung um ca. 1 – 2 dB(A) 
erreicht werden. Wird bei einer Fahrbahnsanierung ein bestehender Guss-
asphalt durch eine lärmärmere Asphaltsorte ersetzt (z. B. Asphaltbeton AC 
mit Größtkorn 11 oder feiner, Splittmastixasphalt SMA mit Größtkorn 8 oder 
feiner), ist eine zusätzliche Lärmminderung um ca. 2,5 dB(A) möglich. 

● straßenräumliche Maßnahmen: 
Eine straßenräumliche Maßnahme in Form einer Mittelinsel als gesicherte 
Querungshilfe trägt allein zu keiner mess- bzw. unmittelbaren Lärmminde-
rung bei. Sie unterstützt durch eine leichte Spurveränderung des fließenden 
Verkehrs aber ein angepasstes Geschwindigkeitsniveau. Synergieeffekte 
mit Geschwindigkeitsreduzierungen sind zu erwarten bzw. können diese 
Maßnahmen die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung unterstützen. 

● aktiver Schallschutz: 
Die möglichen Wirkungen von aktiven Schallschutzmaßnahmen (Wände 
oder Wälle) auf die Schallimmissionspegel sind von der Höhe und dem Ab-
stand des Emissionsortes zum Immissionsort abhängig. Je höher die 
Schallschutzwand ist oder je näher sie an der Quelle (oder dem Empfänger) 
steht, desto mehr Wirkung kann sie entfalten. Mit zunehmendem Abstand 
der Bebauung von der Wand sinkt das Minderungspotential. Die tatsächli-
che Pegelminderung ist immer vom Einzelfall abhängig. 
Durch die zur Prüfung empfohlene Errichtung von Schallschutzwänden an 
der an der L 686 Silmecke (MB 4) und L 686 Rönkhauser Straße (Ortsteil 

                                                      
112  Die Lärmaktionsplanung bezieht sich auf Gebäude mit Lärmpegeln LDEN ≥ 65 dB(A) 

bzw. LNight ≥ 55 dB(A) (Auslösewert der Lärmaktionsplanung in NRW nach Runder-
lassentwurf 2012) und deren Einwohner 
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Stockum, MB 7) können ca. 220 betroffene Einwohner um ca. 3 -12 dB(A) 
entlastet werden. 

● Tabelle 17: Wirkungen der kurzfristigen Maßnahmenempfehlungen 

Maßnahmenbereich 
Maßnahmenempfehlung /  
Prüfaufträge 

Reduzie-
rung 

LNight in 
dB(A) 113 

entlastete Einwoh-
ner ≥ 55 dB(A) LNight  
im Maßnahmenfall Nr. Straßenname 

1 B 229 Hachener 
Straße. 

Geschwindigkeitsreduzie-
rung (Tempo 30 ganztags) ca. 2,5 412 412 

2 L 519 Hauptstr. (I) Geschwindigkeitsreduzie-
rung (Tempo 30 ganztags) ca. 2,5 162 162 

3 L 519 Hauptstr. 
(II) 

Geschwindigkeitsreduzie-
rung (Tempo 30 ganztags) ca. 2,5 62 

62 
Fahrbahnsanierung mit 
lärmminderndem Belag 

ca. 1-
4,5 62 

4 L 686 Silmecke 

Geschwindigkeitsreduzie-
rung (Tempo 50) ca. 2 179  

315 

Geschwindigkeitsreduzie-
rung (Tempo 30 ganztags) ca. 2,5 136  

straßenräumliche Maßnah-
men (Querungshilfe) 

114 315 

Aktiver Schallschutz ca. 3-
12115 181 

5 L 686 Seidfelder 
Str. 

straßenräumliche Maßnah-
me (Schutzstreifen & ggf. 
Verbreiterung Gehweg) 

114 57 
57 

Geschwindigkeitsreduzie-
rung (Tempo 30 ganztags) ca. 2,5 57 

7 L 686 Rönkhauser 
Str. aktiver Schallschutz Ca. 3-

12115 39 39 

8 L 519 Stemeler 
Str. 

Geschwindigkeitsreduzie-
rung (Tempo 50) ca. 2 0 

43 
Geschwindigkeitsreduzie-
rung (Tempo 30 nachts) ca. 2,5 43 

10 L 519 Hüstener 
Str./ Hauptstr. 

straßenräumliche Maßnah-
men (Querungshilfe) 

114- 72 72 

Summe der durch kurzfristige Maßnahmen entlasteten 
Einwohner in den Maßnahmenbereichen:  bis zu 1.162 

 

                                                      
113  eventuelle Lärmminderungseffekte durch Verkehrsverlagerung vom Pkw auf 

lärmarmere Verkehrsmittel sind nicht berücksichtigt. 
114  Der Lärmminderungseffekt der Maßnahme hängt von der Höhe der erreichten 

Geschwindigkeitsdämpfung ab. 
115  Die tatsächliche Pegelminderung aktiver Schallschutzmaßnahmen ist von der Höhe 

und dem Abstand des Emissionsortes zum Immissionsort abhängig und Bedarf einer 
Einzelfallprüfung. 
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Durch die Umsetzung aller zur Prüfung empfohlenen Maßnahmen bzw. vorhan-
denen Planungsüberlegungen und Prüfaufträge können insgesamt bis zu 1.162 
Einwohner der Maßnahmenbereiche entlastet werden. 

6.3 Kosten der kurzfristigen Maßnahmen 

Die kurz- bis mittelfristigen Maßnahmenempfehlungen der Lärmaktionsplanung 
sind hinsichtlich ihrer Kosten zu unterscheiden nach: 

● Geschwindigkeitsreduzierungen (verkehrsorganisatorische Maßnahmen), 

● Fahrbahnsanierung/ lärmmindernder Asphalt, 

● straßenräumliche Maßnahmen, 

● aktiver Schallschutz. 

Geschwindigkeitsreduzierungen 

Die Kosten für die Anordnung von Geschwindigkeitsreduzierungen liegen je 
nach Umfang der Begleitmaßnahmen in unterschiedlicher Höhe. Die reine 
Beschilderung ist mit einem geringen Kostenaufwand verbunden. Dieser beläuft 
sich pro Schild (inkl. Montage) auf etwa 300 €. In einer überschlägigen Rech-
nung mit insgesamt ca. 47 Schildern in den Anordnungsbereichen entlang der 
L 519 Hauptstraße (MB 2 & 3), B 229 Hachener Straße (MB 1), L 686 Silmecke 
(MB 4), L 686 Seidfelder Str. (MB 5) und L 519 Stemeler Str. (MB 8) (generell 
min. 2 Schilder pro Handlungsbereich und 2 pro Einmündung) werden Kosten in 
Höhe von 14.100 € für die Tempo 30 bzw. Tempo 50 - Beschilderung kalkuliert. 
Zusatzschilder („Lärmschutz“ und Zusatz „22 - 6 Uhr“ für Tempo 30-
Ausweisung nachts) werden mit jeweils 50 €/ Stk. kalkuliert. Hierfür fallen 
zusätzliche Kosten in Höhe von 2.350 € an. In der Summe sind mit der Umset-
zung der kurzfristigen Geschwindigkeitsreduzierungen Kosten in Höhe von ca. 
16.450 € verbunden. 

Diese Kosten sind vom Landesbetrieb Straßenbau NRW als zuständigem 
Straßenbaulastträger zu tragen. 

Zusätzliche Kosten entstehen durch unterstützende Maßnahmen mit Ge-
schwindigkeitsdisplays und / oder Geschwindigkeitskontrollen (stationär, 
personell). Hier wird für ein mobiles Geschwindigkeitsdisplay mit einer Summe 
ab 5.000 € kalkuliert, stationäre Radargeräte kosten ab 65.000 €. Dazu kom-
men weitere Personal- und Instandhaltungskosten. Die Kosten für Geschwin-
digkeitskontrollen sowie in diesem Zusammenhang anfallende Kosten für 
Personal o.ä. sind von Seiten des Hochsauerlandkreises zu tragen. 
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Fahrbahnsanierung / lärmmindernder Belag 

Die Höhe der Kosten für Fahrbahnsanierungen bzw. den Einbau lärmmindern-
der Beläge ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Insbesondere die Größe 
der Baumaßnahme und der Anbaugrad der Straße wirken sich auf den Preis 
aus. Darüber hinaus spielt es eine entscheidende Rolle, ob nur die Deckschicht 
oder auch die Binder- und Tragschicht erneuert werden.  

Der Kostenträger für die Maßnahmen zur Fahrbahnsanierung an Landesstra-
ßen ist Straßen.NRW. 

Straßenräumliche Maßnahmen 

Die Kosten für die Herstellung einer Mittelinsel als Querungshilfe sind über-
schlägig mit 23.000 € je Querungshilfe anzusetzen. Beim Bau aller im Lärmak-
tionsplan empfohlenen Querungshilfen entstehen so Gesamtkosten von ca. 
92.000 € 

Weitere Kosten entstehen ggf. durch mit der Umsetzung verbundene Arbeiten. 
Der Kostenträger für die straßenräumlichen Maßnahmen an Landesstraßen ist 
Straßen.NRW. 

Aktiver Schallschutz 

Die Kosten für eine Lärmschutzwand belaufen sich, je nach Höhe und Bauart, 
grob auf etwa 200 bis 1.000 € pro Quadratmeter. Unter Annahme von 2 m 
hohen Lärmschutzwänden würden für den Bau der Lärmschutzwände insge-
samt Kosten von ca. 571.000 – 2.856.000 € anfallen, davon 435.000 - 
2.174.000 € in Maßnahmenbereich 4 und 136.000 - 682.000 € in Maßnahmen-
bereich 7.  

Kostenträger für Maßnahmen des aktiven Schallschutzes an Landesstraßen ist 
Straßen.NRW. 
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Zuständige Abteilung Stadtentwicklung und Umwelt 

 

 

(Unterschrift AL) 

BESCHLUSS 

Beteiligte Abteilungen  Vorlage Nr. 640/X 

Ansprechpartner/in Michael Schäfer   

Aktenzeichen 3.1   

Datum 22.04.2024   

 
Beratungsfolge Termin Beratung 
Ausschuss für Planung und Nachhaltigkeit 06.05.2024 öffentlich 
 
Kosten � Produktbereich Abrechnungsobjekt vorgesehen im HH-Jahr 

                   Ergebnisplan  Finanzplan       

 Mittel stehen im Produktbereich zur  
 Verfügung  

Mittel stehen nur zur Verfügung in 
Höhe von 

zusätzliche freiwillige Ausgaben 

 Mittel stehen nicht zur Verfügung       �   ja   nein 

Produktgruppe/Abrechnungsobjekt:       

 
Vorkaufsatzungen der Stadt Sundern 
hier: Antrag der Fraktion Bürger für Sundern vom 06.01.2024 
 
I. Beschlussvorschlag: 

Der Fachausschuss für Planung und Nachhaltigkeit beschließt, die bestehenden Vorkaufsatzungen in Bezug 
auf etwaige Unklarheiten zu überprüfen. 
 
Im Einzelnen handelt es sich um folgende Vorkaufsatzungen: 
 
1. Vorkaufsatzung für den Bereich Amecke Illingheim (GE- Gebiet) vom 16.10.2019 (In Kraft getreten am 
21.10.2019) 
2. Vorkaufsatzung für den Bereich Franz-Josef-Tigges Platz vom 08.06.2021 (In Kraft getreten am 
11.06.2021) 
3. Vorkaufsatzung für den Bereich der Innenstadt Sundern vom 30.09.2021 (In Kraft getreten am 
02.10.2021) 
4. Vorkaufsatzung für den Bereich Bahnhofsareal Sundern vom 20.03.2023 (In Kraft getreten am 
24.03.2023) 
 
Eine Überprüfung soll durch die Kanzlei Lenz & Johlen, Köln, erfolgen. Ein entsprechender Auftrag ist zeit-
nah zu erteilen. 
 
 
II. Sachdarstellung, Begründung: 

Der Verwaltung liegt ein Antrag der Fraktion Bürger für Sundern vom 06.01.2024 auf Überprüfung und Kor-
rekturen des Vorkaufsrechts vor (s. Anlage). 
Aufgrund der festgestellten Unklarheiten in der Vorkaufsatzung der Stadt Sundern für den Bereich der Feri-
enhausanlage Amecke und des Parkplatzes. 
 
Die Stadt Sundern hat derzeit noch folgende Vorkaufsatzungen, neben der Vorkaufsatzung für den Bereich 
Ferienhausanlage Amecke vom 19.11.2021 (In Kraft getreten am 24.11.2021), erlassen: 
 
1. Vorkaufsatzung für den Bereich Amecke Illingheim (GE- Gebiet) vom 16.10.2019 (In Kraft getreten am 
21.10.2019) 
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2. Vorkaufsatzung für den Bereich Franz-Josef-Tigges Platz vom 08.06.2021 (In Kraft getreten am 
11.06.2021) 
3. Vorkaufsatzung für den Bereich der Innenstadt Sundern vom 30.09.2021 (In Kraft getreten am 
02.10.2021) 
4. Vorkaufsatzung für den Bereich Bahnhofsareal Sundern vom 20.03.2023 (In Kraft getreten am 
24.03.2023) 
 
Bei der Kanzlei Lenz & Johlen sollte vorab ein Angebot zur Überprüfung der Inhalte der Vorkaufsatzungen 
eingeholt werden. 
 
 
 
 
 

Willeke 
Bürgermeister 

Ohlig 
Fachbereichsleiter 

 
 
 
Anlage(n): 
Anlage 1: Antrag der Fraktion BfS 
Anlage 2: Übersicht der Vorkaufsatzungen 



Ratsfraktion
BÜRGER FÜR SUNDERN

ratsfraktion@bürger-für-sundern.de
Sundern, den 06.01.2024

Antrag: Überprüfung und Korrekturen des Vorkaufsrechts

Die Fraktion Bürger für Sundern beantragt, dass alle Festlegungen zum Vorkaufsrecht der 
Stadt Sundern überprüft und ggf. so schnell wie möglich überprüft werden.

Begründung und mögliche Ausgestaltung:
Nachdem offensichtlich in einer Vorkaufssatzung eine Unklarheit aufgetaucht ist, sollten so 
schnell wie möglich alle bestehenden Vorkaufsrechte der Stadt Sundern überprüft und 
korrigiert werden, damit hier im Falle eines Verkaufs im Sinne der Stadt Sundern 
entschieden werden kann.
Diese Überprüfung sollte ggf. auch durch Externe erfolgen.

Mit freundlichen Grüßen

A. Bahde
(für die Fraktion „Bürger für Sundern“)

______________________________________________________________________

BÜRGER FÜR SUNDERN – RATSFRAKTION
A. Bahde, W. Kaufmann, R. Paul











 
 
 

Zuständige Abteilung Grundstücke, Gebäude und 
Forst 

 

 

(Unterschrift AL) 

INFORMATION 

Beteiligte Abteilungen 4.1, 4.2 Vorlage Nr. 620/X 

Ansprechpartner/in Patricia Plebs   

Aktenzeichen 3.3 Pl   

Datum 17.04.2024   

 
Beratungsfolge Termin Beratung 

Ausschuss für Planung und Nachhaltigkeit 06.05.2024 öffentlich 

 
Kosten � Produktbereich Abrechnungsobjekt vorgesehen im HH-Jahr 

      3303 3303408i  Ergebnisplan x Finanzplan 2024 

x Mittel stehen im Produktbereich zur  

 Verfügung  
Mittel stehen nur zur Verfügung in 
Höhe von 

zusätzliche freiwillige Ausgaben 

 Mittel stehen nicht zur Verfügung 40.000,- �   ja x  nein 

Produktgruppe/Abrechnungsobjekt:       

 
Planung Haus für die Jugend, Johannesstraße 
 
I. Beschlussvorschlag: 

Der Ausschuss für Planung und Nachhaltigkeit der Stadt Sundern nimmt zur Kenntnis, dass der Spielplatz in 
der Johannesstraße in Sundern, Flur 1 Flurstück 204 gemäß dem Ratsbeschluss (606/X) vom 20.03.2024 
aufgegeben wird und für das Grundstück eine Planung mit Kostenschätzung für die Errichtung eines Hauses 
für die Jugend beauftragt wird. 
 
 
II. Sachdarstellung, Begründung: 

Das Gebäude am Bahnhof (Gamon), in dem die Jugendarbeit derzeit stattfindet, weist bauliche Mängel auf. 
Nach dem Erwerb der Immobilie im Jahr 2024 müsste die Stadt als Eigentümer einige Kosten investieren, 
um es auf ein Betreiberpflichtiges Niveau zu bringen. Da langfristig dieses Areal am Bahnhof anders genutzt 
werden soll, steht der Kostenaufwand in keinem Verhältnis zum Nutzen. 
Auf der bereits langandauernden Suche nach einem geeigneten Standort für die Jugendarbeit wurde die 
Entscheidung getroffen, das Grundstück des Spielplatzes in der Johannesstraße für ein neues Haus der 
Jugend zu nutzen. Zur Ermittlung einer machbaren Bebauung und Erstellung eines Entwurfes mit Kostenbe-
rechnung wird die Verwaltung nach Freigabe des Haushaltes Angebote für die Planungsleistungen einholen. 
 
 
 
 

Willeke 
Bürgermeister 

Ohlig 
Fachbereichsleiter 

 
 
 
Anlage(n): 
Lageplan_Flurstk_204 
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